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Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat in ihrer Sitzung am 
11. Oktober 2018 den Beschluss zur Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 18 gefasst. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen stellt den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 18 im zweistufigen Regelverfahren auf. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der 
berührten Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit den 
Planunterlagen zum Vorentwurf wurde durchgeführt. Die Erkenntnisse aus dem frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren fließen entsprechend den Ergebnissen der Abwägung in die 
Bearbeitung der Entwurfsunterlagen ein.  
 
Die Planzeichnung (Teil A) und die textlichen Festsetzungen im (Teil B-Text) wurden 
entsprechend klarstellend präzisiert. In die Begründung und in den Umweltbericht fließen die 
Ergebnisse der berücksichtigten Anregungen und Stellungnahmen gemäß 
Abwägungsergebnis ein.  
 
Maßgeblich für die Entscheidung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist, das die Belange 
der Abwägung in den Entwürfen berücksichtigt werden. Danach sind folgende Belange 
eingearbeitet und berücksichtigt worden. 
 
Naturschutzfachliche Belange für die Ausgleichs- und Ersatzregelung, die Rodung. Bis zum 
Abschluss des Verfahrens sind die Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und 
der Ausgleichspflanzung erforderlich. 
 
Die Nachweise zum Schallschutz wurden erbracht. Entsprechende Nachweise wurden 
festgesetzt.  
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Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers kann sichergestellt werden. Hierzu 
werden entsprechende Regelungen erforderlich. 
 
Die erforderlichen Regelungen zu Belangen und Planauswirkungen sind vor dem 
Satzungsbeschluss und nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens mit dem Entwurf im 
Durchführungsvertrag festzulegen. 
 
Für den Entwurf sind die Anforderungen an die Straße zur Reithalle zusätzlich zu 
berücksichtigen. In der derzeit gereichten Vorlage beschränkt sich das Plangebiet noch auf 
das Vorhabengebiet für das aja Resort. 
 
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen billigt die Entwurf des Bebauungsplanes ,den 
Vorhaben- und Erschließungsplan und den Entwurf der Begründung für die Durchführung 
des förmlichen Beteiligungsverfahrens. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt: 
 
1. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 für den zentralen Teil 

des Alten Sportplatzes „Hotel aja Resort Boltenhagen“ in Boltenhagen, südlich der 
Ostseeallee, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen 
im Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften und dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, begrenzt: 

- im Nordosten: durch die Ostseeallee, 
- im Südosten: durch einen ca. 20 - 25 m breiten Teil des "Alten Sportplatzes“, 

der an das Grundstück Ostseeallee 48a, b, c mit seiner Zufahrt 
angrenzt, 

- im Südwesten: durch den südwestlichen Teil des "Alten Sportplatzes", 
- im Nordwesten: durch das Seniorenpflegeheim und die Zufahrt zur Reithalle 

und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht werden in der vorliegenden Fassung 
gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Veröffentlichung bestimmt. 

 
2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18, der Entwurf der 

Begründung, der Vorhaben- und Erschließungsplan sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB im Internet zu 
veröffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die genannten 
Unterlagen öffentlich auszulegen sowie über das zentrale Internetportal des Landes M-V 
zugänglich zu machen. 

 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

zu beteiligen.  
 
4. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB ist vorzunehmen.  
 
5. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt nicht für die Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes von Bedeutung ist. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
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Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 1-2025-07-04_Boltenhagen_B18_BV_Entwurf_Plan_Groß_1 öffentlich 

 
2 2.)-2025-07-04-Bolte-VB18-TeilB-Text_BV-Entwurf_BA öffentlich 

 
3 3-V+E-Plan-250702_BLT_Lageplan_ohne _Freianlagen öffentlich 

 
4 5-Schalltechnische Untersuchung-040P8_Pa_Hotel Boltenhagen_2025-07-

04_nö öffentlich 
 

5 6-Verkehrstechnisches-Gutachten.pdf öffentlich 
 

6 7.1-Begründung_Vorentwurf.pdf öffentlich 
 

7 7.2-Planzeichnung-Teil A_Vorentwurf.pdf n öffentlich 
 

8 7.3-Text-Teil B_Vorentwurf.pdf öffentlich 
 

9 7.4-Umweltbericht_Vorentwurf.pdf öffentlich 
 

10 8.1-25-07-02_Bericht Vorplanung Freianlagen öffentlich 
 

11 8.2-2327_V-LA-001-0500-L_Freianlagenplan öffentlich 
 

12 8.3AJA_Anlage 2_Entwässerungskonzept (Stand 24.06.2025) öffentlich 
 

13 8.4-25-07-03_aja-Resort_Übersicht Versickerungsanlagen öffentlich 
 

14 9.1-2025-05-27-Boltenhagen-B18_GGB-VorPr_2 öffentlich 
 

15 9.2-2025-05-27-Boltenhagen-B18-VSG-VorPr_2 öffentlich 
 

16 10-Artenschutzrechtlicher-Fachbeitrag.pdf öffentlich 
 

17 11 25-06-24_aja-Resort Boltenhagen_Unterlagen-Inaussichtstellung 
Wasserrechtlichen Erlaubnis - Versickerung nichtöffentlich 
 

18 12.1 250702_BLT_Lageplan_ohne _Freianlagen öffentlich 
 

19 12.2 250702_BLT_Hoehenvergleich öffentlich 
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20 12.3 250702_BLT_Dachaufsicht öffentlich 

 
21 12.4 250702_BLT_Ansicht_A öffentlich 

 
22 12.5 250702_BLT_Ansicht_B öffentlich 

 
23 12.6 250702_BLT_Ansicht_C öffentlich 

 
24 12.7 250702_BLT_Ansicht_D öffentlich 

 
25 12.8 250702_BLT_Ansicht_E öffentlich 

 
26 12.9 250702_BLT_Ansicht_F öffentlich 

 
27 12.10 Flächenlayouts öffentlich 

 
28 12.11 250702_BLT_Anichten_MA-Wohnen öffentlich 

 
29 12.12 250702_BLT_00_EG_MA-Wohnen öffentlich 

 
30 12.13 250702_BLT_01_OG_MA-Wohnen öffentlich 

 
31 12.14 250702_BLT_02_OG_MA-Wohnen öffentlich 

 
32 12.15 250702_BLT_03_OG_MA-Wohnen öffentlich 

 
33 12.16 250702_BLT_Ansichten_PP öffentlich 

 
34 12.17 250702_BLT_00_EG_PP öffentlich 

 
35 12.18 250702_BLT_01_OG_PP öffentlich 

 
36 12.19 250702_BLT_02_OG_PP öffentlich 

 
37 12.20 250702_BLT_Schnitt_Hotel öffentlich 

 
38 12.21 250704_BLT_Schnitt_PP_MA öffentlich 

 
39 13 d2025-07-

02zuAbwVorentw_VB18_Boltenhagen_Fachbericht_HW_HSh_5_FINAL-
schwarz n öffentlich 
 

40 2022-05-24 BA Boltenhagen TOP 7.2 na nichtöffentlich 
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TEIL B - TEXT 
 
zur Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für den zentralen Teil des „Alten 
Sportplatzes“ „Hotel aja Resort Boltenhagen“ in Boltenhagen südlich der 
Ostseeallee 
 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 3, § 11 Abs. 2 BauNVO) 
 

1.1 Das sonstige Sondergebiet "Hotel + Parken" dient der Unterbringung einer 
Hotelanlage. Zulässig ist eine Hotelanlage mit insgesamt maximal 478 Betten 
einschließlich der zugehörigen Anlagen für die Verwaltung und Bewirtschaftung wie 
Schank- und Speisewirtschaften, Club- und Tagungsräume, Sport- und 
Freizeitanlagen, Anlagen für gesundheitliche Zwecke, Wellnessbereiche, Räume zur 
Unterbringung der Mitarbeiter sowie Läden und Dienstleistungsbetriebe, soweit diese 
der Nutzung Hotel untergeordnet sind. Zulässig ist die Errichtung einer Parkpalette 
mit mindestens 160 Stellplätzen.  
 

1.2 Das sonstige Sondergebiet „Mitarbeiterwohnen“ dient der Errichtung von Gebäuden, 
die dem dauerhaften Wohnen in Mietwohnungen (54 Mitarbeiterwohnungen) von 
betriebszugehörigem Personal des sonstigen Sondergebietes „Hotel + Parken“ 
dienen.  
- Zulässig sind Gebäude mit Mitarbeiterwohnungen, erforderliche Nebenanlagen 

und Stellplätze.  
- Ferienwohnungen sind unzulässig.   
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18, 19 und 20 BauNVO) 
 
2.1 Die im sonstigen Sondergebiet "Hotel + Parken" festgesetzte Grundflächenzahl 

(lt. Planzeichnung) darf nach § 16 Abs. 6 BauNVO ausnahmsweise mit Terrassen 
(mit und ohne Überdachungen) um max. 200 m² überschritten werden. Diese 
ausnahmsweise zulässige Überschreitung der Grundflächen wird bei der Ermittlung 
der Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO berücksichtigt. 

2.2 Die im sonstigen Sondergebiet "Hotel + Parken" festgesetzte Grundflächenzahl 
(lt. Planzeichnung) darf nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO überschritten werden:  
-  mit baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 200 m², 
-  mit Stellplätzen, Zufahrten, Wegen, Nebenanlagen bis zu 200 m². 
 

2.3 Für das Parkhaus darf die festgesetzte Oberkante auf einer Fläche von 15 m x 10 m 
um 3,00 m überschritten werden für das Treppenhaus und für den Aufzug.  
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3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
3.1  In den sonstigen Sondergebieten „Hotel + Parken“ und „Mitarbeiterwohnen“ ist die 

abweichende Bauweise festgesetzt. Baulängen von mehr als 50 m sind zulässig.  
Die Grenzabstände der offenen Bauweise sind einzuhalten.  
 

3.2 Im sonstigen Sondergebiet „Hotel + Parken“ darf innerhalb der Baugrenze für einen 
„Verbindungsgang“ zur Verbindung des Ostflügels mit dem Westflügel ein maximal 
2,00 m breites (lichtes Innenmaß) und maximal 3,00 m hohes (lichtes Innenmaß), 
oberirdisches Verbindungsbauwerk in der Ebene des 3. Obergeschosses 
(4. Geschoss) errichtet werden.  
 

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO) 
 
4.1 Im sonstigen Sondergebiet "Hotel + Parken" sind oberirdische Stellplätze außerhalb 

der festgesetzten Parkpalette nur auf den dafür umgrenzten Flächen zulässig. 
Darüber hinaus sind oberirdisch angeordnete Garagen und Stellplätze nicht zulässig.  

 
4.2 Im sonstigen Sondergebiet "Hotel + Parken" sind die oberirdischen Stellplätze nur 

innerhalb der Parkpalette und innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten 
Fläche zulässig.  

 
4.3 Im sonstigen Sondergebiet "Hotel + Parken" ist die Herstellung von mindestens 

160 Stellplätzen in der Parkpalette zu realisieren. 
 
4.4 Innerhalb gesondert umgrenzter Flächen ist die Zufahrt (ZF) für das Hotel 

auszubilden, die Aufstellfläche für die Feuerwehr (FW) zu realisieren (7 m x 12 m), 
der Fahrradabstellbereich (F) und die Anlieferung (A) vorzusehen.  

 
5. Versorgungsflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

 
5.1 Für die Medienversorgung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, 

Telekommunikation) darf innerhalb der dafür festgesetzten Fläche an der 
„Ostseeallee“ eine Fläche von 20 m² genutzt werden. Die Höhe der Anlage darf 
maximal 2,50 m betragen.  
 

6. Flächen für Aufschüttungen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 

 
6.1 Auf den Flächen für Aufschüttungen innerhalb des Plangebietes sind Aufschüttungen 

der Baugrundstücke maximal bis zu dem auf dem jeweiligen Grundstück 
festgesetzten Höhenbezugspunkt in Metern über DHHN2016 zulässig.  

 
7. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
 

7.1. Aktive Schallschutzmaßnahmen 

7.1.1 Lärmschutzwände  
 An den gesondert gekennzeichneten Standorten innerhalb des Plangebietes sind 

Lärmschutzwände zu errichten. Die Lärmschutzwände sind mit einer Höhe von 
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2,00 m über der angrenzenden Fahrbahn zu errichten. Das bewertete Schalldämm-
Maß ist mit mindestens R´w, = 20 dB vorzusehen.  

 
7.1.2 Einhausung  
 Für die in der Planzeichnung gekennzeichnete Anlieferung ist das bewertete 

Schalldämm-Maß der Wand- und Dachkonstruktion mit mindestens R´w, = 20 dB 
vorzusehen.  

 Der Absorptionsgrad (aw) von 0,5 ist zu berücksichtigen.  
 
7.1.3 Asphaltierung  

Die Fahrgassen zur Erschließung des Mitarbeiterwohnens der Parkpalette der LKW-
Anlieferung und des Kurzzeitparkens sind asphaltiert oder akustisch gleichwertig 
vorzusehen. Diese Festsetzung gilt nicht für Stellplätze.  

 
7.2 Passive Schallschutzmaßnahmen  
7.2.1 Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm müssen bei der Errichtung, Änderung oder 

Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein 
bewertetes Bau-Schalldämm-Maß (R’w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung 
DIN 4109-1: 2018-01 zu ermitteln ist: 

 

R´w,ges = LA - KRaumart 

 

 mit LA = maßgeblicher Außenlärmpegel  
 mit KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenstationen und Sanatorien,  

 = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches,   

= 35 dB für Büroräume und Ähnliches.  
 

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels LA erfolgt hierbei entsprechend 
Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2: 2018-01. 
 
Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren 
bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im 
Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2: 2018-01 geforderten 
Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten. 
Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) ergeben sich aus der 
Nebenzeichnung und ist aus den ermittelten Beurteilungspegeln des 
Schallgutachtens vom 03.07.2025 abzuleiten, welches Bestandteil der 
Satzungsunterlagen ist. Die zugrunde liegenden maßgeblichen Außenlärmpegel (La) 
sind in der Nebenzeichnungen als Bestandteil der Satzung (Teil B), dargestellt. 

 
Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im 
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffen.  
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Karte 1: Maßgeblicher Außenlärmpegel (La) im Stockwerk mit höchstem Pegel 

  
8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
8.1 Für die Rodung von 72 Einzelbäumen im Plangebiet sind entsprechend 

Baumschutzkompensationserlass nach Landesrecht oder unter Berücksichtigung der 
Baumschutzsatzung der Gemeinde 129 Einzelbäume als Ersatz anzupflanzen. 
Alternativ ist für 57 Bäume eine Ausgleichszahlung zulässig. Für den Eingriff in den 
Wurzelschutzbereich sind 5 Bäume als Ausgleich zu pflanzen. Die 
Ausgleichspflanzungen für Eingriffe in den Wurzelschutzbereich sind auf Standorten 
auf dem Gebiet der Gemeinde zu realisieren; alternativ ist eine Ausgleichszahlung 
zulässig. Innerhalb des Plangebietes sind mindestens 50 Einzelbäume als 
Ersatzpflanzung anzupflanzen.  
  

8.2 Innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes sind für die 
Außenbeleuchtung an Gebäuden und auf Freiflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, 
Parkplätze, etc.) Lampen zu verwenden, die folgende Kriterien erfüllen: 
- Ausrichtung der Beleuchtung von oben nach unten mit Ausrichtung auf das zu 

beleuchtende Objekt. Einsatz von voll abgeschirmten Leuchten, die im 
installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen.  

- LED-Leuchtmittel mit bernsteinfarbenem Licht mit einer Farbtemperatur von 1800 
bis 2200 Kelvin oder für die Beleuchtung von Schildern und Informationstafeln mit 
gelblichem bis warmweißen Licht mit einer Farbtemperatur < 2700 Kelvin. 

- Kein Einsatz von Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich). 
- Kein Einsatz von Lampen mit einer Farbtemperatur > 2700 Kelvin. 

Unzulässig sind insbesondere: 
- flächiges Anstrahlen ohne Informationsvermittlung (z.B. Fassaden von 

Gebäuden). 
- Beleuchtungs- inklusive Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht 

(z.B. Videowände, Skybeamer, etc.). 
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9. Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b und Abs. 4 BauGB) 
 
9.1 Zum Schutz des Baumbestandes sind bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen 

Bestimmungen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 189201 und R SBB 20232) zu 
berücksichtigen. Befestigungen, Tiefbauarbeiten u. ä. im Wurzelschutzbereich der 
Bäume müssen grundsätzlich vermieden werden. Die R SBB Ausgabe 2023 
„Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“. 
ersetzt die RAS-LP 4, Ausgabe 1999 „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und 
Tieren bei Baumaßnahmen“. Ausnahmen für geschützte Bäume gemäß NatSchAG 
M-V bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. 

 

a. Zum Schutz vor mechanischen Schäden durch Baustellenfahrzeuge sind alle zu 
erhaltenden Bäume im Baubereich durch einen Zaun zu schützen, der den gesamten 
Wurzelbereich umschließt. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der 
Kronentraufe zuzüglich 1,50 m. Ist eine Umzäunung aus Platzgründen nicht möglich, 
ist der Stamm mit einer abgepolsterten, mindestens 2 m hohen Bohlenummantelung 
zu schützen. 

 

b. Der Wurzelbereich darf durch Befahren oder Abstellen von Maschinen und 
Fahrzeugen, Baustelleneinrichtungen oder Baumaterial nicht belastet werden. Ist dies 
während der Bauzeit nicht möglich, soll die belastete Fläche möglichst klein gehalten 
werden und gleichzeitig mit mind. 20 cm wasserdurchlässigem Material abgedeckt 
werden. Hierauf soll eine feste Auflage zum Befahren (z.B. aus Bohlen oder 
Stahlplatten) gelegt werden. 

 

c. Im Wurzelbereich von Bäumen darf der Boden nicht abgetragen werden. Der 
Abstand vom Stammfuß sollte mindestens 2,50 m betragen. Ist dieser 
Mindestabstand im Einzelfall zu unterschreiten, muss der Bodenabtrag im 
Wurzelbereich in Handarbeit erfolgen. Wurzeln ab 2 cm Durchmesser dürfen nicht 
durchtrennt werden. Ist auch dies nicht zu vermeiden, sollen sie schneidend 
durchtrennt und anschließend mit wachstumsfördernden Mitteln oder 
Wundbehandlungsstoffen behandelt werden. Freigelegte Wurzeln sind umgehend 
durch ein Vlies gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schützen. Sind 
Abgrabungen mit Wurzelverlust unvermeidlich, soll ein Wurzelvorhang erstellt 
werden, der während der Bauzeit ständig feucht zu halten ist. Müssen im 
Wurzelbereich Bauwerksgründungen vorgenommen werden, sind statt 
durchgehender Fundamente Punktfundamente zu errichten, die mindestens 1,50 m 
voneinander und vom Stammfuß stehen dürfen. Bei Grundwasserabsenkungen, die 
länger als 3 Wochen dauern, sind Bäume während der Vegetationszeit im gesamten 
unversiegelten Wurzelbereich zu wässern. 

 
9.2  Sollte sich abzeichnen, dass trotz der ergriffenen Vorkehrungen ein nach der 

Baumschutzsatzung der Gemeinde oder nach Landesrecht geschützter Baum nicht 
dauerhaft erhalten werden kann, sind die Gemeinde bzw. der Landkreis NWM zu 
informieren und es ist entsprechend Ersatz vorzunehmen. 

 
9.3 Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und 

zu pflegen. Gehölze sind bei Abgang artengleich nach zu pflanzen. 
 
9.4 Innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Anpflanzungen von Bäumen sind 

Bäume anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind heimische, standortgerechte 
Laubbäume, 3xv (verschulte) mit StU 16 - 18 cm anzupflanzen. Alternativ können die 
Anpflanzungen auch innerhalb der sonstigen Sondergebiete „Hotel + Parken“ und 
„Mitarbeiterwohnen“ an anderen geeigneten Standorten erfolgen. 
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Für die Ausgleichspflanzungen entlang des südwestlichen Randes des 
Geltungsbereiches sind standortgerechte Säuleneichen (Quercus Robur Fastigiata) 
als Anpflanzung in linearer Form zu pflanzen.  

 
9.5 Die östliche Fassadenfläche der Parkpalette im Sondergebiet Hotel und Parken ist 

mit standortgeeigneten Selbstklimmern oder Kletter-/ Rankpflanzen zu begrünen. Die 
Anforderungen an Pflege, Bewässerung und dauerhafte Sicherung der Begrünung 
sind zu beachten. Min. 50 % der östlichen Fassadenwand sind zu begrünen. 

 
10. Zulässigkeit von Vorhaben im Vorhabenbereich 
 (§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB) 
  
10.1 Im Rahmen der festgesetzten Nutzung sind im Bereich des Vorhabens- und 

Erschließungsplanes nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.  
 

11. Aufschiebend bedingtes Baurecht 
(§ 9 Abs. 2 BauGB) 
 

11.1. Der Baukörper des Mitarbeiterwohnens ist zu errichten, bevor die Parkpalette durch 
das Hotel genutzt wird. Zusätzlich erfolgt die Regelung im Durchführungsvertrag.  

 
12. Höhenlage 
 (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
 
12.1 Als Bezugspunkt für die Gebäudehöhe gilt die Höhenlage des Höhenbezugspunktes 

auf dem Gelände. Der Höhenbezugspunkt wird in der Planzeichnung, Teil A je 
Baufeld im DHHN2016 festgesetzt.  
 

12.2  Für die Bestimmung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (Oberkante-OK) gelten 
folgende obere Bezugspunkte: 
- für die Gebäudehöhe (OK): oberste Kante des Gebäudes (Attika bzw. 

Brüstungsoberkante der Balkone) oder die Firsthöhe als Firstlinie (Schnittlinie 
zweier geneigter Dachflächen). 

 Maßgebend sind das eingedeckte Dach bzw. die fertig gestellte Dachhaut. 
 

13. Örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung  
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V) 
 

13.1 Fassade 

Die östliche Fassadenfläche der Parkpalette im Sondergebiet Hotel und Parken ist 
mit standortgeeigneten Selbstklimmern oder Kletter-/ Rankpflanzen zu begrünen.  

 
13.2 Dächer  
 

Die Flachdächer von Gebäuden und die flachgeneigten Dächer von Gebäuden sind 
als Gründach auszubilden. Zulässig ist auch eine Kombination mit 
Photovoltaikanlagen. Photovoltaikanlagen sind auf dem Satteldach des Hotels 
zulässig.  
 

13.3 Einfriedungen  
 

13.3.1 Einfriedungen sind nur zulässig 
- als Hecke zwischen dem benachbarten Pflegeheim und den östlich angrenzenden 

Grundstücken: bis 2 m Höhe,  
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- in den sonstigen Sondergebieten "Hotel + Parken" und „Mitarbeiterwohnen“: bis 
zu 2 m Höhe. 

- Unzulässig sind blickdichte Einfriedungen (ausgenommen sind Hecken, die 
blickdicht werden).  

 
13.4 Sonstige bauliche Anlagen 
 

13.4.1 Oberirdische Anlagen für die Ver- und Entsorgung sowie Müllbehälter und weiterhin 
Anlagen für die Medienversorgung sind in einer geschlossenen Umkleidung 
unterzubringen, die mit einer Wandbegrünung oder einer Holzverkleidung zu 
versehen ist. Von dieser Regelung sind Trafo-Stationen ausgenommen.  

 

13.4.2 Werbeanlagen sind nur an der Stelle der Leistung in Form eines Schriftzuges aus 
einzeln angebrachten Buchstaben oder kompakt bis zu einer Größe von je 8 m² je 
Standort zulässig.  

 

13.4.3 Fahnenmasten sind zulässig. 
 

13.5 Ordnungswidrigkeiten 
 

13.5.1 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, 
handelt rechtswidrig i. S. von § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V. Ordnungswidrigkeiten 
können gemäß § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 
14. Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen (§ 22 BauGB) 

 
Für das festgesetzte sonstige Sondergebiet "Hotel + Parken" wird für das Hotel 
festgesetzt, dass für das gesamte Gebiet die Begründung oder Teilung von 

 Wohnungseigentum oder Teileigentum (§1 des Wohnungseigentums-
gesetzes) 

 Wohnungs- oder Teilerbbaurechten (§ 30 des Wohnungseigentumsgesetzes) 

 Dauerwohnrechten oder Dauernutzungsrechten (§ 31 des 
Wohnungseigentumsgesetzes), 

dem Genehmigungsvorbehalt nach § 22 BauGB unterliegt. 

Ebenso unterliegt Folgendes der Genehmigung: 

 die Begründung von Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches an Grundstücken mit Beherbergungsbetrieben, wenn zugleich 
nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches im Grundbuch als 
Belastung eingetragen werden soll, dass Räume einem oder mehreren 
Miteigentümern zur ausschließlichen Benutzung zugewiesen sind und die 
Aufhebung der Gemeinschaft ausgeschlossen ist,  

 die Nutzung von Räumen in Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung, 
wenn die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres 
unbewohnt sind. 
 

 
II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 
 
1. Bodendenkmale, Bau- und Kunstdenkmale 

 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes keine Bodendenkmale bekannt, welche durch die geplanten 
Maßnahmen berührt wird. 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die 
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Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 

2. Munitionsfunde 
 
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in einem für den 
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereich 
Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit 
entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei Tiefbauarbeiten 
kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition gefunden werden, sind aus 
Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung 
sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei oder Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger 
Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverzüglich den 
örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind 
gebührenpflichtig zu erhalten beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V.  
 

3. Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen/ schädliche Bodenveränderungen 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Erkenntnisse über das Vorliegen von 
Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
vor. Im Plangebiet sind derzeit keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz bekannt.  
Es wird jedoch keine Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder 
schädlichen Bodenveränderungen übernommen.  
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte 
dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast (erkennbar an 
unnatürlichen Verfärbungen bzw. Gerüchen oder Vorkommen von Abfällen, 
Flüssigkeiten u. ä.), unverzüglich dem Landkreis Nordwestmecklenburg als 
zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen o. ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der 
Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige.  

 
4. Abfall und Kreislaufwirtschaft 

 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollständige und 
geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
erfolgen kann.  
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5. Gewässerschutz 
 

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene 
Leitungssysteme (Meliorationsanlagen in Form von Dränagerohren oder sonstigen 
Rohrleitungen) sind ordnungsgemäß aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden, 
so dass ihre Funktionsfähigkeit erhalten bzw. wiederhergestellt wird. 
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 20 LWaG M-V so zu erfolgen, dass eine 
Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
Werden Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren und Erdwärmesonden für 
Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung 
oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 49 
Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde 
anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen 
während der Baumaßnahmen zu. 
 

6. Hochwasserschutz 
 
Das Plangebiet liegt landseitig des Küstenschutzgebietes „Boltenhagen“ (§ 136 
LWaG MV) und wird durch eine Vollschutzdüne vor Überflutungen geschützt. Das 
Bemessungshochwasser wird in diesem Bereich mit 3,70 m ü. NHN angesetzt. Aus 
Sicht des Küsten- und Hochwasserschutzes sind Küstenschutzanlagen sowie weitere 
Belange des Küstenschutzes vom o. g. Vorhaben nicht betroffen, da die seeseitige 
Grenze der betroffenen Flurstücke ca. 280 - 300 m von der Küstenlinie entfernt ist.  
 
Das Plangebiet für die Vorhaben befindet sich in einem potentiellen 
Überflutungsgebiet. Mit der Errichtung neuer Gebäude wird das Schadenspotential 
bei Überschwemmungen erhöht. Die Geländehöhen im Vorhabenbereich liegen bei 
teils unter + 1,0 m ü. NHN. Bei Versagen der vorhandenen Küstenschutzanlagen sind 
Einstauhöhen von bis zu 2,70 m zu erwarten. Es wird daher empfohlen, ein 
geeignetes Hochwasserrisikomanagement bei der Bauplanung einzuplanen und 
bauliche Hochwasservorsorge (z.B. durch aufgeständerte Gebäude, Verlagerung 
hochwasserempfindlicher Nutzungen in höhere Stockwerke, Verzicht auf 
Unterkellerungen) zu berücksichtigen. Das Hochwasserrisiko ist durch den Bauherrn 
selbst zu tragen. Das Land M-V übernimmt keinerlei Haftung für Hochwasserschäden 
(Quelle: StALU 20.02.2024). 
 
Der Bereich des Tarnewitzer Bachs wird durch ein Absperrbauwerk mit einer Höhe 
von 3,65 m über NHN im Zusammenhang mit dem Tarnewitzer Deich (ab KKM 
F025.725 – landeinwärts verlaufend) gegen einströmendes Ostseehochwasser 
abgesichert. Der Tarnewitzer Bach verfügt über eine Verwallung, die seine 
Aufnahmefähigkeit zusätzlich erhöht. Mit Bezug auf mögliche Rückstauereignisse aus 
dem Tarnewitzer Bach wurde im Rahmen eines Gutachtens zur Ermittlung des 
ordnungsgemäßen Wasserabflusses festgestellt, dass auch bei einer 36-stündigen 
Verschlusszeit des Wehrs am Tarnewitzer Bach keine Schäden für die Ortslage 
Boltenhagen zu erwarten sind, auch wenn die Verwallung dann überströmt werden 
würde. Bei einem Extremereignis mit langer Verschlusszeit des Absperrbauwerks 
bietet der Polder, der zwischen dem Tarnewitzer Bach und Boltenhagen gelegen ist, 
ein großes Retentionsvolumen. Demnach sind keine Gefährdungen der Ortschaft 
Boltenhagen bei Verschlusszeiten bis 48 Stunden auszumachen (Quelle: StALU 
20.02.2024). 
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Abbildung: Übersicht über die bestehenden Küstenschutzanlagen im Bereich der Gemeinde Ostseebad 

Boltenhagen 

 

Für Hochwasserereignisse mit hoher und mittlerer Wahrscheinlichkeit ist nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der relevanten Schutzgüter insbesondere der 
menschlichen Gesundheit zu rechnen. Im Falle des Worst Case Ereignisses geringer 
Wahrscheinlichkeit - Extrem-Ereignis HQextrem  (HW 200 + 50 cm Klimazuschlag + 
Anlagenversagen) und der großflächigen Überflutung des Küstengebietes, in dem der 
Vorhabenstandort liegt, kann das Wasser nicht mehr über Notwasserwege abgeleitet 
werden. Der Vorhabenträger trifft hier bauliche, mobile und operative Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen:  
 
Hotel:  
- Anordnung Beherbergungsräume ab 1. OG (+ 7,11 NHN) 
- vorzugsweise Anordnung von Technikräumen mit sicherheitsrelevanter sowie 

hochwertiger Technik in den Obergeschossen bzw. Schutz durch Einbau von 
Hochwasserschutztüren oder mobile Maßnahmen (z.B. Dammbalken) 

- Schutz der EG-Eingänge durch mobile Maßnahmen (Sandsäcke) 
- bei Erfordernis zusätzlich operative Maßnahmen durch den Einsatz mobiler 

Pumpen. 
 

MA-Wohnen: 
- Anordnung der Wohnungen ab 1. OG (+ 4,50 NHN), im EG nur Parkplätze, 

Abstellräume und Technik. 
- Sicherung der Technikräume durch den Einbau von Hochwasserschutztüren oder 

mobile Maßnahmen (z.B. Dammbalken) 
- bei Erfordernis zusätzlich operative Maßnahmen durch den Einsatz mobiler 

Pumpen. 
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Parkpalette: 
- operative Maßnahmen: die PKW`s müssen entfernt und die Elektroversorgung 

abgeschaltet werden, dann ist eine mögliche Überflutung unkritisch. 
 

Im Rahmen der Außenplanung werden laut fachplanerischem Bericht keine 

Schutzmaßnahmen im Fall von Hochwasser getroffen. Bauliche Schutzmaßnahmen 

gegen Überflutungen sind hier durch den Bauträger vorzusehen.  

 
7. Artenschutzrechtliche Belange 
 Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Brutvögel 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu 
vermeiden, sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. Zum 
Schutz der Brutvögel der Freiflächen und Gehölze sollten die Bauarbeiten vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar durchgeführt werden bzw. in dieser Zeit zu beginnen und 
ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Sollten Fällungen oder maßgebliche 
Rückschnittmaßnahmen außerhalb dieses Zeitraumes erfolgen, ist eine ökologische 
Baubegleitung erforderlich.  
 
Reptilien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Amphiben, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu 
entfernen sind. 
 
Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu 
entfernen sind. 
 

8. Gehölzschutzmaßnahmen 
 
Alle Handlungen, die zur Zerstörung; Beschädigung oder nachhaltigen Veränderung 
der nach § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützten Bäume führen können, sind 
verboten. Die gesetzlichen Vorschriften und die allgemeingültigen Forderungen des 
Gehölzschutzes sind zu beachten. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens werden 
die erforderlichen Ausnahmengenehmigungen für begründete Vorhaben vorbereitet.  
Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten ist, 
dass die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 
 

9. Ökologische Baubegleitung 
 
Bei der Herstellung von baulichen Anlagen, Nebenanlagen, Stellplätzen sowie Ein- 
und Ausfahrten im Wurzelbereich von Bäumen wird eine ökologische Baubegleitung 
empfohlen. Der Wurzelbereich definiert sich aus der Kronentraufe des Gehölzes 
zuzüglich 1,50 m. 
Im Rahmen der Bauausführung sollten Überwachungen der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften und der Umsetzung von Festsetzungen zum Schutz von Natur und 
Landschaft erfolgen. Dies betrifft die Einhaltung allgemeingültiger Forderungen des 
Gehölzschutzes. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum 
Baumschutz auf Baustellen (DIN 189203 und R SBB 20234) zu berücksichtigen. Die 
R SBB Ausgabe 2023 „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und 
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Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“. ersetzt die RAS-LP 4, Ausgabe 1999 
„Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz 
von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“. 
Befestigungen, Tiefbauarbeiten u. ä. im Wurzelschutzbereich der Bäume müssen 
grundsätzlich vermieden werden. Ausnahmen für geschützte Bäume gemäß 
NatSchAG M-V bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde. 
Bei einer geringfügigen Überbauung des Wurzelschutzbereiches ist in begründeten 
Fällen bei der Ausführungsplanung darauf zu achten, dass die Baumaßnahme so 
umgesetzt wird, dass die betroffenen Bäume erhalten bleiben und die Wurzeln nicht 
beschädigt werden. Zum Beispiel durch den Einsatz von TTE® Kunststoffgitter-
Elementen. 

 
10. Waldabstand 

 
Die nördliche Kante des Fahrradweges „Ostseeallee“ gilt als Waldgrenze. Hiernach 
liegt der nördliche Teil des Plangebietes innerhalb des gesetzlich festgelegten 
Waldabstandes von 30 m (§ 20 LWaldG M-V). Südlich der „Ostseeallee“ vorhandene 
Bebauung gilt als prägend. Der prägende Waldabstand ist zu beachten. Innerhalb 
des 30 m Waldabstandes und innerhalb des prägenden Waldabstandes sind 
Stellplätze und Nebenanlagen vorgesehen.  

 
11. Lage in der Trinkwasserschutzzone 

 
Das Vorhaben wird nicht durch die Trinkwasserschutzzone berührt. 
 

12. Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) in der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 962) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen 
mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb 
behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders 
irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen 
ist unzulässig. 
Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit 
Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
Flächen sichtbar sein. 
Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind dem Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Ostsee daher zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
 

13. Externe Ausgleichs- und Ersatzbelange 
 

13.1 Externer Ausgleich durch Kompensationsflächenäquivalente  
Der für den Eingriff in Natur und Landschaft erforderliche Bedarf an 
Kompensationsflächenäquivalenten (KFÄ) in Höhe von 29.250,71 KFÄ wird über 
Ökopunkte und Vorzugsweise in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
ausgeglichen. Diese Ökopunkte entsprechen der Landschaftszone 
„Ostseeküstenland“ und sind entsprechend Bedarf zu nutzen. Die Sicherung der 
Ausgleichsmaßnahme erfolgt über einen Vertrag (Durchführungsvertrag) vor 
Satzungsbeschluss. 
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13.2 Baumersatz  
 Innerhalb des Plangebietes werden mindestens 50 Bäume zur Anpflanzung 
festgelegt. Ersatzpflanzungen, die nicht innerhalb des Plangebietes erfolgen können, 
sind innerhalb des Gebietes der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen durchzuführen. 
Außerhalb des Plangebietes sind bis zu 84 Bäume als Ersatz zu pflanzen oder sollen 
alternativ durch eine Ausgleichszahlung kompensiert werden. 
 
In Abhängigkeit von der Zahl der Anpflanzungen im Plangebiet ergibt sich die Zahl 
der außerhalb des Plangebietes zu realisierenden Ausgleichsplanzungen. Von den 
129 anzupflanzenden Ausgleichsbäumen sind abzüglich der Ausgleichsplanzungen 
im Plangebiet die externen Ausgleichspflanzungen umzusetzen.   
  
Der unteren Naturschutzbehörde ist die schriftliche Bestätigung des 
Ökokontoinhabers zur verbindlichen Reservierung der Ökokontomaßnahmen vor 
Satzungsbeschluss vorzulegen (§) Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V). Die Untere 
Naturschutzbehörde ist dann über den Satzungsbeschluss zu informieren. Durch 
diese wird dann die Abbuchung von dem Ökokonto veranlasst (siehe § 9 Abs. 4 
ÖkoKtoVO M-V). 

14. Belange der Bundeswehr 
 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand liegt das Plangebiet im Interessenbereich der 
militärischen Luftverteidigungsanlage Elmenhorst. Nach ihrem bisherigen 
Kenntnisstand geht die Gemeinde davon aus, dass Belange der Bundeswehr der 
vorliegenden Planung nicht entgegenstehen.  
 

15. Festpunkte des geodätischen Festpunktnetzes 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet und seiner näheren 
Umgebung keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 
Landes M-V. 
 

16.  Natura2000-Verträglichkeit  
 
Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für den zentralen Teil des alten Sportplatzes 
„Hotel aja Resort Boltenhagen“ in Boltenhagen südlich der Ostseeallee wurde die 
Natura2000-Verträglichkeitsvorprüfung für das Europäische Vogelschutzgebiet (VSG) 
„Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) und für das Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-302) durchgeführt. 
Für das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-
302) wurde eine Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung vorgenommen. Insgesamt 
ist das Vorhaben als verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des Gebietes 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-302) zu 
bewerten.  
Für das Europäische Vogelschutzgebiet (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 
1934-401) wurde eine Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung vorgenommen. 
Insgesamt ist das Vorhaben als verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des 
Europäischen Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-
401) zu bewerten.  
Im Ergebnis ist das Vorhaben als verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen 
der Natura2000-Gebiete zu bewerten. Eine Verträglichkeitsprüfung für die 
Natura2000-Gebiete muss nicht durchgeführt werden.  
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17. Regelung zum anfallenden Oberflächenwasser 

Für die bebauten und unbebauten Flächen ist die schadlose Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers zu sichern. In Bezug auf die 
Niederschlagsentwässerung wurde ein Antrag auf Einleitung von 
Niederschlagswasser in ein Gewässer/Antrag auf Versickerung für das Grundstück 
gestellt. Dezentrale Maßnahmen wie Versickerung und Rückhaltung werden auf dem 
Grundstück umgesetzt. Eine Versickerung des auf dem Gelände „Hotel und Parken“ 
anfallenden Niederschlagswassers kann vollständig auf dem Grundstück erfolgen. 
Die Inaussichtstellung der wasserrechtlichen Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde vom 02.07.2025 liegt vor. Für das Grundstück des 
Mitarbeiterwohnens kann das anfallende Niederschlagswasser nicht vollständig 
versickert werden. Der abzuleitende Überschuss wurde durch den Fachplaner mit 
20,0 l/s angegeben. Die Ableitung des Überschusses ist über die Straße zur Reithalle 
geregelt. Die rechtlichen Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung/-
bewirtschaftung sind zu beachten. Im Falle von Starkregen erfolgt die 
Regenwasserrückhaltung vollständig auf dem Grundstück gemäß DIN 1986-100 bis 
einschließlich dem 30-jährigen Regenereignis.  

18. Gebäudetechnik  

Für die Gebäudetechnik wird empfohlen, die schalltechnischen Anforderungen zur 
technischen Gebäudeausrüstung im Baugenehmigungsverfahren zu überprüfen. Die 
Plausibilität zur Errichtung der Gebäudetechnik ist Gegenstand des Schallgutachtens 
vom 03.07.2025.  

 

 

 

 

------------------------------------- 

1 Die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann 
zudem beim Amt Klützer Winkel, Schloßstr. 1, 23948 Klütz eingesehen werden. 
 
2 Die R SBB Ausgabe 2023 „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei 
Baumaßnahmen“. ersetzt die RAS-LP 4, Ausgabe 1999 „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 
Baumaßnahmen“. In der neuen Richtlinie sind die Hinweise zum Schutz von Tieren bei Baumaßnahmen 
entfallen. Die Sicherstellung des Artenschutzes wird durch die H-Art „Hinweise zur Artenschutzprüfung“ 
festgelegt. Die gedruckte Fassung der R SBB 2023 ist erhältlich beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 
17, 50999 Köln. Sie kann zudem beim Amt Klützer Winkel, Schloßstr. 1, 23948 Klütz eingesehen 
werden. 
 
3 Die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann 
zudem beim Amt Klützer Winkel, Schloßstr. 1, 23948 Klütz eingesehen werden. 
 
4 Die R SBB Ausgabe 2023 „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei 
Baumaßnahmen“ ersetzt die RAS-LP 4, Ausgabe 1999 „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 
Baumaßnahmen“. In der neuen Richtlinie sind die Hinweise zum Schutz von Tieren bei Baumaßnahmen 
entfallen. Die Sicherstellung des Artenschutzes wird durch die H-Art „Hinweise zur Artenschutzprüfung“ 
festgelegt. Die gedruckte Fassung der R SBB 2023 ist erhältlich beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 
17, 50999 Köln. Sie kann zudem beim Amt Klützer Winkel, Schloßstr. 1, 23948 Klütz eingesehen 
werden. 
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1. Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Boltenhagen ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 18 „Hotel aja Resort Boltenhagen“ zur Realisierung eines Hotels 

entsprechend dem aja Markenstandard mit ca. 221 Zimmern, einer Parkpalette, 

Gastronomie und Schwimmbad mit SPA-Bereich, Sauna und Fitness, sowie ein 

Personalwohngebäude mit ca. 54 Einheiten und zugeordneten Stellplätzen geplant. 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen die folgenden Belange geprüft 

werden:  

 Die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche sind zu ermitteln und mit den 

Orientierungswerten der DIN 18005 zu vergleichen.  

 Die Verkehrsgeräusche im Umfeld sollen im Bestand ermittelt und für den Fall der 

Vorhabensrealisierung prognostiziert werden, sodass die Umweltauswirkungen im 

Umweltbericht beurteilt werden können. 

 Die Beurteilungspegel durch Anlagengeräusche, die durch das geplante Hotel und 

die Stellplatzanlagen verursacht werden, sind zu prognostizieren und gemäß der 

TA Lärm zu beurteilen.  

2. Zugrunde gelegte Normen und Richtlinien 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Gutachtens wurden die folgenden einschlägigen 

Normen, Richtlinien und Regelwerke zugrunde gelegt: 

[1] DIN 18005-1: 2023-07, Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnsiche 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 

[2] DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 

[3] TA-Lärm:1998-08-26, 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, 

zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5). 
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[4] 16. BImSchV:1990-06-12, Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) i.V.m. Änderung d. Art. 

1 v. 18.12.2014. 

[5] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19, Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, Köln 2019. 

[6] Parkplatzlärmstudie:2007-06. Auflage, "Empfehlungen zur Berechnung von 

Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen", herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für 

Umweltschutz. 

[7] Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie:1995, "Technischer Bericht zur 

Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen", Schriftenreihe 

Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192. 

[8] VDI 3770:2012-09, Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und 

Freizeitanlagen. 

[9] DIN ISO 9613-2:1999-10; Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. 
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3. Planunterlagen und Ausgangsdaten 

Bei der Erstellung des Gutachtens wurden folgende Planunterlagen zugrunde gelegt: 

DSR Hotel Boltenhagen GmbH 

a) Freianlagenplan (Stand 14.02.2025) 

b) Systemschnitt Parkpalette und Mitarbeiter Wohnen (Stand vom 17.06.2025) 

c) Grundriss Parkpalette EG (Ebene – 1 & Ebene 0) (Stand 17.06.25) 

d) Ansichten Parkpalette (Stand 17.06.25) 

e) Betriebsbeschreibung (Stand:13.02.2023) 

f) Drohnenbilder des Untersuchungsgebiets vom 26.02.2024 

Stadt Boltenhagen 

g) Flächennutzungsplan (Stand: 01.2021) 

h) Bebauungsplan Nr.2C (2005) 

i) Bebauungsplan Nr.15 (2017) 

BERNARD Gruppe ZT GmbH 

j) Verkehrstechnisches Gutachten: aja Resort Boltenhagen, Bebauungsplan Nr. 18 

„Alter Sportplatz“ (03/2024) 

4. Örtliche Situation 

Das Plangebiet befindet sich südlich der Ostseeallee in der Gemeinde Bolthagen (siehe 

Abbildung 1). Nordöstlich grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15 

(Sondergebiet) an, in welchem ein Pflegeheim für Senioren liegt. An den beiden südlichen 

Fassaden befinden sich keine Fenster zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (siehe 

Abbildung 3). Westlich grenzt das Plangebiet an einen Ableger der Ostseeallee, der 

ebenfalls Ostseeallee heißt (Im Folgenden „Nebenstraße“). Dahinter befindet sich der 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2 C, der an der Ostseeallee (Hauptstraße) ein 

allgemeines Wohngebiet, südlich davon einen öffentlichen Parkplatz und einen Reitstall 

(Sondergebiet) umfasst. Der Parkplatz hat 225 Stellplätze und stellt 

immissionsschutzrechtlich eine Verkehrsanlage dar. Östlich des Plangebiet grenzt ein 

schmales unbebautes Grundstücks an, auf dem die Errichtung von Wohngebäuden 

planungsrechtlich zulässig wäre. Noch weiter östlich grenzen mehrere Ferienwohnungen 

und ein Apartment-Hotel an, die sich ebenfalls in einem Sondergebiet befinden. Die 
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angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen sind auftragsgemäß entsprechend der 

tatsächlichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet bzw. als Pflegeanstalt zu beurteilen.  

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet, Bildquelle: openstreetmaps 

Abbildung 2: Plangebiet, Bildquelle: a)  

Plangebiet 

Senioren-
Wohnen  

Ferien-
Wohnen  

Öffentlicher 
Parkplatz  

Reitstall  Appartment 
Hotel  

Ostseeallee 
(Hauptstraße) 

Ostseeallee 
(Nebenstraße)  

Streifen mit 
zulässiger 

Wohnbebauung  

Mitarbeiter-
Wohnungen  

Parkpalette 

Anlieferung  

Kurzzeit-Parker  

Außengastronomie  
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Abbildung 3: Drohnenaufnahme, Quelle: f) 

Abbildung 4: Relevante Straßenabschnitte, Bildquelle: openstreetmaps 
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Abbildung 5: Geplante Parkpalette im Schnitt, Quelle: b) 

Die Hauptstraße ist asphaltiert und es gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

vzul. = 50 km/h. Die Nebenstraße ist bis zur Zufahrt zu den Stellplätzen des Hotels 

ebenfalls asphaltiert (Abschnitt Nord). Es gilt ebenfalls vzul. = 50 km/h. Südlich davon ist 

die Nebenstraße unbefestigt (Abschnitt Süd), sodass die tatsächliche 

Fahrzeuggeschwindigkeit in der Regel geringer ist. Die relevanten Straßenabschnitte sind 

in der Abbildung 4 mit den entsprechenden Eigenschaften dargestellt.  

Im östlichen Teil des Plangebiets ist die Errichtung des Hotels vorgesehen, was von der 

Ostseeallee (Hauptstraße) erschlossen wird. Die Anlieferung durch Lkw erfolgt an der 

westlichen Fassade (siehe Abbildung 2) innerhalb einer Einhausung. In Verlängerung der 

Einhausung ist zudem die Errichtung einer Lärmschutzwand vorgesehen, welche die 

Rangierbewegungen der Lkw in Richtung Pflegeheim abschirmt. Zudem stehen hier acht 

Pkw-Stellplätze für die Be- und Entladung von Hotelgästen im Zuge des Check-In und 

Check-Out zur Verfügung. Im Innenhof des Hotels ist eine Außengastronomie mit 130 

Sitzplätzen vorgesehen, die gemäß Betriebsbeschreibung von 07:00 bis 22:00 Uhr 

geöffnet ist. 

Im westlichen Teil des Plangebiets ist die Errichtung der Mitarbeiterwohnungen und der 

Pkw-Stellplätze vorgesehen. Aus Gründen des Schallschutzes wird der Baukörper des 

Mitarbeiterwohnen so platziert, dass er die Parkpalette des Hotels und die ebenerdigen 

Stellplätze zwischen den beiden Baukörpern in Richtung des Pflegeheims abschirmt. Die 

Parkpalette des Hotels wird über eine separate Zufahrt erschlossen. Sie weist zweieinhalb 

Ebenen auf. Die obere Ebene ist nicht überdacht. Die Fassade ist zwar begrünt, aber 

schalltechnisch offen (siehe Abbildung 5).  

  

MA Wohnen  Parkpalette  Pflegeheim  
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5. Schalltechnische Anforderungen 

5.1 DIN 18005 - "Schallschutz im Städtebau" 

Die DIN 18005-1 [1] enthält schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 

Planung. Diese betragen bezogen auf den Verkehrslärm für 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

 OWT = 55 dB(A) tags  und 

 OWN = 45 dB(A) nachts, 

Mischgebiete (MI) 

 OWT = 60 dB(A) tags  und 

 OWN = 50 dB(A) nachts. 

Im vorliegenden Fall sind die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche zu ermitteln 

und mit den Orientierungswerten zu vergleichen. Aufgrund der vorliegenden 

Nutzungsmischung im Plangebiet werden die Orientierungswerte für Mischgebiete 

herangezogen. Es wird eine Beurteilungszeit von 16 Stunden am Tag und 8 Stunden in 

der Nacht angesetzt und der Beurteilungspegel über diese Zeitspanne als Mittelungspegel 

berechnet. 

5.2 DIN 4109 - "Schallschutz im Hochbau" 

Die DIN 4109:2018-01 [2] regelt unter anderem die mindestens zu erfüllende 

Schalldämmung der Außenbauteile zu schutzbedürftigen Räumen. Wenn von einer 

erhöhten Lärmeinwirkung auszugehen ist, werden die bauordnungsrechtlich 

geschuldeten Anforderungen der DIN 4109-1 [2] üblicherweise im Bebauungsplan 

festgesetzt, da die Einhaltung dieser Anforderung andernfalls nicht behördenseitig im 

Bauantragsverfahren überprüft werden muss.  

5.3 Immissionsschutz nach TA Lärm 

Um die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans sicherzustellen, ist im Vorgriff auf das 

Baugenehmigungsverfahren zu untersuchen, ob die Anforderungen der TA Lärm [3] erfüllt 

werden können. Damit ist auch sichergestellt, dass die schalltechnischen 
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Orientierungswerte der DIN 18005 [1] eingehalten werden. Die Immissionsrichtwerte 

betragen für 

Allgemeine Wohngebiete 

 IRWT = 55 dB(A) tags  

 IRWN = 40 dB(A) nachts 

Pflegeanstalten  

 IRWT = 45 dB(A) tags 

 IRWN = 35 dB(A) nachts 

Für den Vergleich der Immissionsrichtwerte muss auf der Grundlage der berechneten 

Schallimmissionen an den Immissionsorten ein Beurteilungspegel gebildet werden. Dieser 

setzt sich aus den äquivalenten Dauerschalldruckpegel (LAeq) während der 

Beurteilungszeit (Tr) und Zuschlägen nach verschiedenen Kriterien zusammen. Die 

Immissionsrichtwerte gelten im Beurteilungszeitraum Tag für den Zeitraum von 

16 Stunden (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr). Im Beurteilungszeitraum Nacht (22:00 Uhr bis 

06:00 Uhr) wird die lauteste volle Nachtstunde herangezogen. Die Immissionsrichtwerte 

gelten auch dann als überschritten, wenn sie von einzelnen kurzzeitigen Geräuschspitzen 

um mehr als 30 dB tags oder 20 dB nachts überschritten werden.  

5.4 Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen 

Die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche im Umfeld und deren mögliche Zunahme 

sollen im Folgenden quantifiziert werden, sodass eine qualitative städtebauliche 

Abwägung erfolgen kann. Es gibt diesbezüglich keine gesetzlichen Grenzwerte.  

Bei erstmaliger oder weitergehender Überschreitung der in der Rechtsprechung 

gefestigten Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 

führt die Abwägung in der Regel zu dem Ergebnis, dass Schallschutzmaßnahmen zur 

Kompensation zu ergreifen sind. 

Darüber hinaus sind die Verkehrsgeräusche außerhalb des Betriebsgrundstücks auch 

gemäß dem Punkt 7.4 der TA Lärm zu beurteilen. Demnach sollen Geräusche des An- 

und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m 

von dem Betriebsgrundstück durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich 

vermindert werden, soweit 
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 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [4]) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Diese betragen für allgemeine Wohngebiete IGWT = 59 dB(A) und IGWN= 49 dB(A) und 

für Altenheime IGWT = 57 dB(A) und IGWN= 47 dB(A).  

6. Schalltechnische Ausgangsdaten 

6.1 Verkehrslärm 

Die verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren (j) gibt den 

durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) im Prognose-Nullfall und im Prognose-Planfall 

am Knotenpunkt der Ostseeallee (Hauptstraße / Nebenstraße) an. Für die vorliegende 

schalltechnische Untersuchung werden die vier in der Abbildung 4 dargestellten 

Abschnitte der Ostseeallee unterschieden: Der asphaltierte (Nord) und der unbefestigte 

(Süd) Bereich der Nebenstraße sowie die Hauptstraße westlich und östlich der 

Nebenstraße. In der verkehrstechnischen Untersuchung werden keine Aussagen zum 

Lkw-Anteil getroffen, sodass dieser gemäß der Tabelle 2 der RLS-19 [5] zur sicheren Seite 

hin abgeschätzt werden muss. Ebenso gibt es keine Angaben zur Verkehrsstärke für den 

südlichen Bereich der Nebenstraße. Diesbezüglich wird die Annahme getroffen, dass das 

Verkehrsaufkommen hier ca. 350 Kfz/24h geringer ist als im nördlichen Bereich, da weder 

der öffentliche Parkplatz, noch die Stellplätze des Hotels über diesen Bereich der 

Nebenstraße erschlossen werden.  

Es ergeben sich die Daten der Tabelle 1 (Prognose-Nullfall) und der Tabelle 2 (Prognose-

Planfall) für die Berechnungen der Schallemissionen nach den Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen (RLS-19). 
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Tabelle 1: Verkehrsmengen im Prognose-Nullfall 

Straße DTV M,tags M,nachts 
Name Abschnitt Kategorie Kfz/24h Kfz/h p1 in % p2 in % Kfz/h p1 in % p2 in % 

Hauptstr. 
West 

Gemeinde- 
straße 

4.050 232,9 3,0 4,0 40,5 3,0 4,0 
Ost 3.400 195,5 3,0 4,0 34,0 3,0 4,0 

Nebenstr. 
Nord 550 31,6 3,0 4,0 5,5 3,0 4,0 
Süd 200 11,5 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 

Tabelle 2: Verkehrsmengen im Prognose-Planfall 

Straße DTV M,tags M,nachts 
Name Abschnitt Kategorie Kfz/24h Kfz/h p1 in % p2 in % Kfz/h p1 in % p2 in % 

Hauptstr. 
West 

Gemeinde- 
straße 

4.200 241,5 3,0 4,0 42,0 3,0 4,0 
Ost 3.500 201,3 3,0 4,0 35,0 3,0 4,0 

Nebenstr. 
Nord 750 43,1 3,0 4,0 7,5 3,0 4,0 
Süd 400 23,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

Zuschläge für Kreisverkehre oder Lichtsignalanlagen werden aufgrund des Abstands von 

mehr als 120 m nicht vergeben. Ebenso ergeben sich keine Zuschläge für die 

Straßenlängsneigung (|g| ≤ 2%). Auf der Hauptstraße wird eine zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von vzul = 50 km/h und nicht geriffelter Gussasphalt (Dsd = 0 dB) 

angesetzt. Auf der Nebenstraße werden im nördlichen Bereich ebenfalls eine zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von vzul = 50 km/h und nicht geriffelter Gussasphalt (Dsd = 0 dB) 

berücksichtigt.  

Im südlichen Bereich ist die Fahrbahn unbefestigt. Die RLS-19 [5] enthält keine Zuschläge 

für unbefestigte Fahrbahnen. Der Zuschlag für „sonstiges Pflaster“, was einer 

unbefestigten Fahrbahn möglicherweise am nächsten kommt, beträgt bei 30 km/h 

DSD = 5 dB und bei 50 km/h DSD = 7 dB. Hier wird aufgrund der tatsächlich zu erwartenden 

Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der unbefestigten Fahrbahn eine 

Höchstgeschwindigkeit von vzul = 30 km/h und als Fahrbahnbelag „sonstiges Pflaster“ 

(Dsd = 5 dB) angenommen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Ansatz den 

tatsächlichen Schallemissionen näherkommt, als es bei einem Ansatz mit vzul = 50 km/h 

auf sonstigem Pflaster der Fall wäre.  
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6.2 Anlagenlärm 

6.2.1 Pkw-Erschließung des Hotels 

Die Schallemissionen der Pkw-Erschließung werden gemäß Bayerischer 

Parkplatzlärmstudie [6] berechnet. Für alle Stellplatzanlagen des Hotels werden zunächst 

die Schallemissionen nach Formel 11a berechnet. Für die überdachten Ebenen wird der 

sich ergebende Innenraumpegel (nach Formel 16) und zuletzt die Schallabstrahlung durch 

die offene Fassade ins Freie (nach Formel 18) ermittelt. Die Zufahrten zur Parkpalette und 

zu den Kurzzeit-Parkern vor dem Hoteleingang werden auf dem Betriebsgrundstück nach 

Formel 4 berücksichtigt.  

Für die zu erwartende Frequentierung der Stellplätze werden im Sinne einer Abschätzung 

zur sicheren Seite und in Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des 

Landkreis Nordwestmecklenburg abweichend vom Verkehrsgutachten die Pauschalwerte 

der Tabelle 33 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie herangezogen. Es handelt sich dabei 

ausdrücklich nicht um das über 365 Tage des Jahres gemittelte Verkehrsaufkommen, das 

zur Beurteilung von Verkehrslärm heranzuziehen ist, sondern um das maximal zu 

erwartende Verkehrsaufkommen eines Tages bzw. der lautesten Nachtstunde. Es 

ergeben sich daraus Abweichungen zu den in Kapitel 6.1 genannten Verkehrsmengen. 

Es werden folgende Parameter in Ansatz gebracht: 

 Hotel (>100 Betten):  478 Betten  

 Restaurant:    400 m² Gastraumfläche 

Für das Restaurant kann in Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des 

Landkreis Nordwestmecklenburg ein Abschlag von 50 % in Ansatz gebracht werden, da 

mindestens die Hälfte der Gäste gleichzeitig auch Besucher des Hotels sind und daher 

nicht mit einem weiteren Pkw anreisen.  

Demnach ergeben sich für die Parkpalette folgende Verkehre: 

 Hotel:      33 Kfz/h tags,  29 Kfz/h lauteste Nachtstunde 

 Restaurant:   24 Kfz/h tags,  24 Kfz/h lauteste Nachtstunde 

 Hotel + Restaurant: 57 Kfz/h tags,  53 Kfz/h lauteste Nachtstunde 

Für das Kurzzeit-Parken vor dem Hoteleingang wird angenommen, dass tags 50 % der 

Hotelgäste zusätzlich noch diesen Parkplatz zum Check-in und zum Check-Out nutzen. 

Nachts wird das Kurzeit-Parken allerdings nur unregelmäßig und selten genutzt. Es folgt:  
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 Kurzparker Hotel 

 06:00 – 22:00:    17 Pkw-Bewegungen 

 Lauteste Nachtstunde: 4 Pkw-Bewegungen 

6.2.1.1 Schallleistungspegel je Parkplatz 

Die verschiedenen Stellplatzanlagen werden in sechs verschiedene Bereiche gegliedert 

und nach Formel 11a berechnet: 

1. Parkpalette, Ebene -1  (35 Stellplätze) 

2. Parkpalette, Ebene 0  (32 Stellplätze) 

3. Parkpalette, Ebene 1  (35 Stellplätze) 

4. Parkpalette, Ebene 2  (35 Stellplätze) 

5. Parkpalette, Ebene 3  (35 Stellplätze) 

6. Kurzzeit-Parker Hotel  (4 Stellplätze zzgl. Behinderten-Stellplätze) 

Es wird angenommen, dass sich die Pkw innerhalb der Parkpalette gleichmäßig auf die 

Stellplätze verteilen und die Fahrgassen asphaltiert werden (KStrO = 0 dB). Hinsichtlich der 

Kurzzeit-Parker vor dem Hotel wird vereinfachend angenommen, dass die 

Behindertenstellplätze ungenutzt bleiben und sich alle Fahrten auf die dem Pflegeheim 

nähergelegenen Stellplätze verteilen. Hinsichtlich der Maximalpegel werden die Hinweise 

des Bayerischen LfU von 2025 [7] berücksichtigt.  

 Stellplätze Hotel in Ebene 0  

 Typ: "Hotel",    KPA = 0 dB, KI = 4 dB 

 Stellplätze: 32,    KD = 3,4 dB 

 Schallleistungspegel  Lw = 85,5 dB(A) (Je vollständiger Leerung/Befüllung) 

 Maximalpegel    LWA,max = 95,5 dB(A) 

 Vollständige Leerungen/Befüllungen aller Stellplätze je Stunde 

o 06:00 – 22:00 h   0,33 
o Lauteste Nachtstunde:  0,31 

 Stellplätze Hotel in Ebene -1, 1, 2 und 3 (jeweils)  

 Typ: "Hotel",    KPA = 0 dB, KI = 4 dB 

 Stellplätze: 35,    KD = 3,5 dB 

 Schallleistungspegel  Lw = 86,0 dB(A) (Je vollständiger Leerung/Befüllung) 

 Maximalpegel    LWA,max = 95,5 dB(A) 

 Vollständige Leerungen/Befüllungen aller Stellplätze je Stunde 

o 06:00 – 22:00 h   0,33 
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o Lauteste Nachtstunde: 0,31 

 Kurzzeit-Parker Hotel 

 Typ: "Hotel",    KPA = 0 dB, KI = 4 dB 

 Stellplätze: 4,     KD = 0 dB 

 Schallleistungspegel  Lw = 73,0 dB(A) (Je vollständiger Leerung/Befüllung) 

 Maximalpegel    LWA,max = 95,5 dB(A) 

 Vollständige Leerungen/Befüllungen aller Stellplätze je Stunde 

o 06:00 – 22:00 h:    4,25 
o Lauteste Nachtstunde:  1,00 

6.2.1.2 Innenpegel und Schallabstrahlung der Parkpaletten 

Entsprechend des aktuellen Planungsstands ist davon ausgegangen, dass alle Fassaden 

des Parkdecks eine Höhe von 2,75 m mit einem 0,9 m hohen Lichtband aufweisen (siehe 

Abbildung 6). Die Ebene 0 ist nach Süden geschlossen, die Ebenen -1 und +1 sind nach 

Norden geschlossen. Die Brüstung ist massiv.  

Abbildung 6: Schnitt der aktuellen Parkhausplanung (b) 

Daraus ergeben sich folgende geometrische Parameter und resultierende 

Innenraumpegel je vollständiger Leerung/Befüllung aller Stellplätze.  

 Parkpalette Hotel in Ebene -1 und 1  

 Fläche Boden:  ca. 1.000 m²  Beton     (αw = 0,03) 

 Fläche Decke:  ca. 1.000 m²  Beton    (αw = 0,03) 

 Fassade geschlossen ca. 300 m²  Beton    (αw = 0,03) 

 Fassadenöffnungen: ca. 30 m²  Öffnung    (αw = 1,00) 

 äquivalente Absorptionsfläche A: ca. 145 m²  

Mittlerer Schalldruckpegel je Ebene, je Bewegung:   Li  = 70,4 dB(A) 
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 Parkpalette Hotel in Ebene 0  

 Fläche Boden:  ca. 1.000 m²  Beton     (αw = 0,03) 

 Fläche Decke:  ca. 1.000 m²  Beton    (αw = 0,03) 

 Fassade geschlossen ca. 300 m²  Beton    (αw = 0,03) 

 Fassadenöffnungen: ca. 30 m²  Öffnung    (αw = 1,00) 

 äquivalente Absorptionsfläche A: ca. 145 m²  

Mittlerer Schalldruckpegel je Ebene, je Bewegung:   Li  = 69,9 dB(A) 

Die Schallabstrahlung ergibt sich über die Öffnungsflächen (keine Schalldämmung, 

R’w = 0 dB) und ist in den Anlagen 4 und 5 je Öffnungsfläche benannt.  

6.2.1.3 Zufahrten 

Für die Linienschallquellen ergibt sich ein linienbezogener Schallleistungspegel von 

 L’WA = 49,7 dB(A)/m 

 LWA,max = 92,5 dB(A). 

Folgende Anzahl an Pkw-Fahrten ergeben sich: 

 Einfahrt Hoteleingang (Zielverkehr) 

o 06:00 – 22:00 Uhr:    8,5 Pkw-Bewegungen 
o Lauteste Nachtstunde:  2,0 Pkw-Bewegungen 

 Ausfahrt Hoteleingang (Quellverkehr) 

o 06:00 – 22:00 Uhr:    8,5 Pkw-Bewegungen 
o Lauteste Nachtstunde:  2,0 Pkw-Bewegungen 

 Zufahrt Parkpalette (Summe aus Quell- und Zielverkehr) 

o 06:00 – 22:00 Uhr:    57 Pkw-Bewegungen 
o Lauteste Nachtstunde:  53 Pkw-Bewegungen 

6.2.2 Pkw-Erschließung des Mitarbeiterwohnens 

Für die zu erwartende Frequentierung der Stellplätze werden im Sinne einer Abschätzung 

zur sicheren Seite und in Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des 

Landkreis Nordwestmecklenburg abweichend vom Verkehrsgutachten die Pauschalwerte 

der Tabelle 33 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie herangezogen. Dabei werden 

folgende Parameter in Ansatz gebracht: 
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 53 Stellplätze,  21 Kfz/h tags,   8 Kfz/h lauteste Nachtstunde 

Die Stellplatzanlage wird in zwei Bereiche gegliedert und nach Formel 11b bzw. Formel 

12 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie berechnet: 

1. Ebene 0 des MA-Wohnens    14 Stellplätze 

2. Im Freien zwischen den Baukörpern  39 Stellplätze 

Es wird angenommen, dass sich die Pkw gleichmäßig auf die Stellplätze verteilen und die 

Fahrgassen asphaltiert werden (KStrO = 0 dB).  

 MA-Wohnen im Freien 

 Typ: "Mitarbeiter",   KPA = 0 dB, KI = 4 dB 

 Stellplätze: 39     

 Schallleistungspegel  Lw = 82,9 dB(A) (Je vollständiger Leerung/Befüllung) 

 Maximalpegel    LWA,max = 95,5 dB(A) 

 Vollständige Leerungen/Befüllungen aller Stellplätze je Stunde 

o 06:00 – 22:00 h:        0,40 
o Lauteste Nachtstunde:      0,15 

 Fahrgasse     L’WA = 49,7 dB(A)/m je Kfz 

o 06:00 – 22:00 h:        15 Kfz/h 

o Lauteste Nachtstunde:        6 Kfz/h 

 

 MA-Wohnen in Ebene 0 

 Portal      L‘‘WA = 50 dB(A)/m² je Kfz 

 Fahrgasse     L’WA = 49,7 dB(A)/m je Kfz 

o 06:00 – 22:00 h:        6 Kfz/h 

o Lauteste Nachtstunde:      2 Kfz/h 

6.2.3 Lkw-Erschließung 

Gemäß der Betriebsbeschreibung (c) erfolgt die Anlieferung für Wäsche wöchentlich und 

für Lebensmittel täglich (siehe Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Häufigkeit der Anlieferungen 
Gelieferte Waren Häufigkeit 
Wäsche 3 x Woche 
Getränke/Leergutrückholung 2 x Woche 
Speisen 3 x Woche 
Backwaren ggf. täglich 
Frischgut 2 x Täglich 

Für den maßgeblichen Werktag wird von vier Lkw-Anlieferungen ausgegangen, wovon 

zwei Anlieferungen mit laufender Kühlung, davon eine innerhalb der Tageszeiten erhöhter 

Empfindlichkeit erfolgt. 

6.2.3.1 Lkw-Verkehr 

Die Halte- und Anfahrvorgänge werden mit einem Parkplatz gemäß Bayerischer 

Parkplatzlärmstudie (Formel 11a) [6] berücksichtigt. Die Berechnungsparameter lauten 

wie folgt:  

 Parkplatztyp: Autohöfe (Lkw’s)       KPA = 14,0 dB, KI = 3,0 dB  

 Bezugsgröße: 1 Stellplatz       KD = 0 dB,  

 Fahrgassen: Asphaltiert        KStrO = 0 dB 

 Schallleistungspegel Parkplatz       LWA = 80 dB(A) (je Bewegung) 

 Maximalpegel: Druckluftbremse      LWA,max = 108 dB(A)  

Die Fahrbewegungen zum Erreichen der Halteposition werden als Linienschallquellen 

entsprechend der Hessischen Lkw-Studie [7] berücksichtigt. 

Die Berechnungsparameter für die Linienschallquellen im Freien lauten  

 Schallleistungspegel Linienschallquelle vorwärts:  Lw' = 63 dB(A)/m  

LW,max = 108 dB(A) 

 Schallleistungspegel Linienschallquelle rückwärts:  Lw' = 68 dB(A)/m  

LW,max = 108 dB(A) 

6.2.3.2 Lkw-Kühlung 

Für die Lkw-Kühlung wird der Schallleistungspegel von  

 LWA = 97 dB(A)  
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aus der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [6] (Anhang 8, Anmerkung 34) als 

Punktschallquelle in 3 m Höhe über Gelände im Anlieferbereich angesetzt. Die kurzzeitige 

Geräuschspitze beträgt  

 LWA,max = 103 dB(A).  

Es wird von einer Laufzeit der Kühlung von durchschnittlich 15 Minuten pro Anlieferung 

ausgegangen. Davon werden 15 Minuten zwischen 06:00 – 07:00 Uhr und 15 Minuten 

zwischen 07:00 – 20:00 Uhr berücksichtigt.  

6.2.3.3 Warenumschlag 

Die Rollgeräusche im Inneren des Lkw werden entsprechend der Hessischen Lkw-

Geräuschestudie 1995 [9] (Kapitel 5.3) als horizontale Flächenschallquelle in 1,5 m Höhe 

über Gelände berücksichtigt. Demnach beträgt der über eine Stunde gemittelte 

Schallleistungspegel für eine Rollbewegung LWA,1h = 75 dB(A). Bei durchschnittlich 10 

Rollbewegungen je Anlieferung ergibt sich je Lkw-Anlieferung ein Schallleistungspegel 

von  

 LWA = 85 dB(A).  

Das Überfahren der fahrzeugeigenen Ladebordwand mit einem Rollcontainer wird als 

Punktschallquelle auf Geländehöhe entsprechend der Hessischen Lkw-Geräuschestudie 

2024 [9] (Kapitel 5.3) berücksichtigt. Für eine Überfahrt ergeben sich LWA,1h = 78 dB(A) 

und ein LWA,max = 112 dB(A). Es wird von 10 Überfahrten je Lkw-Anlieferung ausgegangen. 

Daher gilt je Anlieferung: 

 LWA = 88 dB(A), 

 LWA,max = 112 dB(A). 

6.2.4 Außengastronomie 

Die Freisitzfläche im Innenhof wird analog eines Schankgartens gemäß VDI 3770 [8] als 

Flächenschallquelle in einer Höhe von 1,2 m über Gelände berücksichtigt. Das zugehörige 

Restaurant wird gemäß Betriebsbeschreibung (c) von 07:00 – 22:00 Uhr betrieben. Es 

wird von 130 Sitzplätzen ausgegangen.  
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Der Schallleistungspegel beträgt damit: 

o LWA = 88,1 dB(A) + KI  

o KI   = 1,3 dB 

o LWA,max = 95,0 dB(A) 

6.2.5 Gebäudetechnik 

Die Schallleistungspegel der technischen Gebäudeausrüstung können zum jetzigen 

Zeitpunkt nur abgeschätzt werden, da noch keine Geräte ausgelegt und ausgewählt 

wurden. Auf dem Dach des Hotels wird im Bereich der Anlieferung eine Punktschallquelle 

in 2 m über Dach mit einem Schallleistungspegel von:  

 LW = 70 dB(A) (00:00 – 24:00 Uhr) 

berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Geräte am Immissionsort 

entsprechend dem Stand der Technik weder impuls- noch tonhaltige 

Geräuscheinwirkungen verursachen. Die aufgeführten Spezifikationswerte sind als 

Schallleistungspegel ohne Plustoleranz vom Lieferanten als Garantiewerte zu 

übernehmen. Andernfalls ist eine rechnerische Überprüfung erforderlich.  

6.2.6 Vorbelastung 

Das Thema der Vorbelastung durch Anlagengeräusche wird im Folgenden verbal 

argumentativ behandelt.  

Die relevanten Schallquellen des Plangebiets sind insbesondere der anlagenbezogene 

Kfz-Verkehr, der Warenumschlag und die Außengastronomie. Die vom hier zu 

beurteilenden Vorhaben ausgehenden Schallimmissionen sind nur für das Seniorenheim 

relevant. Die Ferienwohnungen und das Apartment-Hotel, welche sich östlich des 

Vorhabens befinden, werden durch den Baukörper des Hotels von den relevanten 

Schallquellen abgeschirmt oder befinden sich bereits in ausreichendem Abstand zu den 

Schallquellen.  

Am Seniorenheim sind relevante Schallimmissionen zu erwarten, sodass die 

Schallvorbelastung dem Grunde nach auch zu berücksichtigen wäre. Der öffentliche 

Parkplatz westlich der Nebenstraße sowie alle öffentlichen Straßen fallen allerdings nicht 

in den Anwendungsbereich der TA Lärm [3], sodass diese nicht als Vorbelastung zu 
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berücksichtigen sind. Der Reiterhof ist schalltechnisch unrelevant. Die vom Seniorenheim 

selbst verursachten Schallimmissionen, also die durch die eigenen Schallquellen 

hervorgerufenen Geräuscheinwirkungen sind gemäß TA Lärm ebenfalls nicht zu 

betrachten, da die TA Lärm nicht vor dem eigenen Lärm schützt. Somit besteht am 

Seniorenheim keine relevante Schallvorbelastung durch Anlagengeräusche Dritter, die 

zur Beurteilung des Plangebiets (B-Plan Nr. 18) zu berücksichtigen wäre. Die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm können daher ausgeschöpft werden.  

7. Immissionsberechnung und Beurteilung 

Die oben angegebenen schalltechnischen Ausgangsdaten wurden in ein digitales 

Geländemodell der Software SoundPLAN 9.1 eingearbeitet und darauf aufbauend eine 

Schallausbreitungsberechnung für die Anlagengeräusche auf dem Betriebsgrundstück 

gemäß DIN ISO 9613-2 [9] und für die Verkehrsgeräusche gemäß RLS-19 [5] 

durchgeführt. 

7.1 Verkehrsgeräusche im Plangebiet 

In der Anlage 3 sind die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche als Fassadenpegel 

und als Rasterkarte auf den Höhen von 2 m, 5 m, und 8 m über Gelände dargestellt. Bei 

der flächenhaften Darstellung (Rasterkarte) wird auch die Reflexion an der eigenen 

Fassade dargestellt, welche bei den Fassadenpegel richtlinienkonform ignoriert wird. 

Daher kommt es zu geringfügigen Abweichungen zwischen den Darstellungen.  

An den zur Hauptstraße ausgerichteten Fassaden kommt es zu Beurteilungspegel von bis 

zu LrT = 59 dB(A) und LrN = 51 dB(A). An der zur Nebenstraße orientierten Fassaden der 

Mitarbeiterwohnungen kommt es zu Beurteilungspegel von bis zu LrT = 53 dB(A) und 

LrN = 46 dB(A). Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 [1] für Mischgebiete von 60 dB(A) 

tags und 50 dB(A) nachts werden hier somit an der nördlichen Fassade des Hotels um 

maximal 1 dB nachts überschritten, an allen anderen Bereichen allerdings eingehalten 

und teilweise deutlich unterschritten.  
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7.2 Verkehrsgeräusche im Umfeld 

In der Tabelle 4 sind die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche vor und nach der 

Realisierung des Vorhabens sowie die sich daraus ergebenden Pegelzunahmen 

dargestellt. Dabei wurde auf eine Rundung der Beurteilungspegel auf ganze dB verzichtet. 

Die Lage der Immissionsorte ist in der Anlage 2 dargestellt. Aus der Tabelle 4 geht hervor, 

dass Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts nicht erreicht werden 

sowie dass die Pegelzunahmen an der Nebenstraße maximal 1,1 dB betragen. An der 

Hauptstraße ergeben sich Pegelzunahmen von maximal 0,2 dB. Organisatorische 

Schallschutzmaßnahmen nach Punkt 7.4 der TA Lärm [3] sind somit nicht erforderlich. 

Tabelle 4: Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche vor u. nach Vorhabenrealisierung 

7.3 Anlagengeräusche im Umfeld 

7.3.1 Ermittlung der Beurteilungspegel 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel Lr wird gemäß TA Lärm [3], Ziffer A.1.4, 

Gleichung (G2) auf Grundlage der berechneten Schallimmissionen durchgeführt. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass keine ton- oder informationshaltigen Geräusche am 

Immissionsort feststellbar sein werden (KT = 0 dB). Für die Außengastronomie wurde ein 

KI = 1,3 dB vergeben. Für die Geräusche des anlagenbezogenen Kfz-Verkehrs und des 

Warenumschlags wurde auf Literaturangaben zurückgegriffen, die den Impulszuschlag 

implizit mit einem höheren Schallleistungspegel berücksichtigen. Er ist daher nicht in der 

Anlage 4 explizit ausgewiesen (KI = 0 dB). Aufgrund der geringen Entfernung zwischen 

den Schallquellen und den Immissionsorten sowie zur Absicherung des 

Prognoseergebnisses wurde auf eine meteorologische Korrektur verzichtet (Cmet = 0 dB). 

Für die Berechnung der Bodendämpfung wurde der Bodenfaktor G = 0,3 für überwiegend 

schallharten Boden berücksichtigt. 

Nr. Adresse Stockwerk Ausrichtung Nullfall Planfall ∆ Nullfall Planfall ∆
1 Ostseeallee 42 2.OG NW 54,5 55,2 0,7 46,9 47,6 0,7
2 Ostseeallee 42 2.OG NO 59,9 60,1 0,2 52,3 52,5 0,2
3 Ostseeallee 42b EG SO 57,1 58,2 1,1 49,5 50,6 1,1
4 Ostseeallee 48a 1.OG NO 61,1 61,2 0,1 53,5 53,6 0,1
5 Waldweg 2 1.OG SW 61,3 61,5 0,2 53,7 53,9 0,2

Immissionsort LrT in dB(A) LrN in dB(A)
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7.3.2 Qualität der Ergebnisse 

Die Prognosesicherheit ist maßgeblich durch die Genauigkeit der schalltechnischen 

Ausgangsdaten und des Berechnungsmodells bestimmt. In der vorliegenden Untersu-

chung wurden folgende konservative Ansätze berücksichtigt: 

 Das anlagenbezogene Verkehrsaufkommen wurde anhand der Pauschalwerte der 

Tabelle 33 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie abgeschätzt, was regelmäßig zu 

einer deutlichen Überschätzung des Verkehrsaufkommens führt.  

 Für die Außengastronomie wurde eine Vollauslastung während der gesamten 

Betriebszeit angenommen, die wahrscheinlich nicht tatsächlich oder nur selten 

erreicht wird.  

 Bei der Schallausbreitungsberechnung wird nach DIN ISO 9613-2 [9] von 

ungünstigen Bedingungen (Mitwindsituation) ausgegangen. 

Die berechneten Beurteilungspegel liegen somit auf der sicheren Seite und können als 

Obergrenzen der tatsächlich auftretenden Geräuschimmissionen angesehen werden. 

7.3.3 Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte 

Unter den oben angegebenen Randbedingungen wurden gemäß Gleichung (G2) der 

TA Lärm [3] die Beurteilungspegel und Maximalpegel der Tabelle 5 berechnet. Die Lage 

der Immissionsorte ist in der Anlage 1 dargestellt. Wie der Tabelle 5 zu entnehmen ist, 

werden die Immissionsrichtwerte im Umfeld des Vorhabens von den hier zu beurteilenden 

Anlagen tags und nachts eingehalten. Die detaillierten Ergebnisse der 

Ausbreitungsrechnung können der Tabelle der Anlage 4 zu diesem Gutachten 

entnommen werden. 

Tabelle 5: Immissionsrichtwerte (IRW), Beurteilungs- (Lr) und Maximalpegel (Lmax) für 

tags (T) und nachts (N) in dB(A) gemäß TA Lärm [3] 
IO Stockwerk IRWT LrT IRWN LrN IRWT,max LT,max IRWN,max LN,max 
1 2.OG 45 38 35 34 75 54 55 54 
2 2.OG 45 34 35 30 75 52 55 47 
3 2.OG 45 31 35 26 75 44 55 38 
4 2.OG 45 40 35 35 75 63 55 54 
5 2.OG 45 43 35 35 75 69 55 54 
6 2.OG 45 45 35 35 75 70 55 55 
7 2.OG 55 40 40 31 85 65 60 52 
8 2.OG 55 31 40 23 85 47 60 36 
9 2.OG 55 36 40 32 85 49 60 49 
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8. Schallschutzmaßnahmen 

Aufgrund von erhöhten Lärmeinwirkungen im Plangebiet und Umgebung sind in den 

Schallausbreitungsberechnungen bauliche Schallschutzmaßnahmen implizit durch die 

übergebene Planung und explizit durch eigene Annahmen berücksichtigt worden. Diese 

sind im Bebauungsplan oder im Durchführungsvertrag aufzunehmen.  

8.1 Gebäudekubaturen und Baureihenfolge 

Der Baukörper des Mitarbeiterwohnens schirmt die Schallimmissionen der Parkpalette in 

Richtung des besonders sensiblen Pflegeheims ab. Es ist daher sicherzustellen, dass der 

Baukörper des Mitarbeiterwohnens errichtet worden ist, bevor die Parkpalette durch das 

Hotel genutzt wird. Da es sich nicht um einen Angebots-, sondern einen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, sollte die Baureihenfolge mit dem 

Durchführungsvertrag zu regeln sein.   

8.2 Schallschutzwände 

Es wurden zwei Schallschutzwände berücksichtigt, die die Fahrbewegungen der 

Kraftfahrzeuge in Richtung des Pflegeheims abschirmen. Sie befinden sich an der Zufahrt 

des Mitarbeiterwohnens und an der Einhausung für die Lkw-Anlieferungen. Diese sind 

bereits in den übermittelten Plangrundlagen (a) enthalten gewesen. Ihre Oberkanten Höhe 

wurde mit 2 m über der angrenzenden Fahrbahn berücksichtigt. Ihr bewertetes 

Schalldämm-Maß sollte mindestens Rw = 20 dB betragen. Es wird empfohlen, diese im 

Durchführungsvertrag aufzunehmen. 

8.3 Einhausung 

Die Lkw-Anlieferungen des Hotels erfolgen in einer Einhausung, die in den 

Plangrundlagen (a) bereits dargestellt war. Das bewertete Schalldämm-Maß der Wand- 

und Dachkonstruktion sollte mindestens Rw = 20 dB betragen. Zudem wurde für alle 

innenliegenden Wände und die Decke ein Absorptionsgrad von αw = 0,5 berücksichtigt. 

Es wird empfohlen, diese Anforderungen im Durchführungsvertrag aufzunehmen.  
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8.4 Asphaltierte Fahrgassen 

Die Fahrgassen zur Erschließung des Mitarbeiterwohnens, der Parkpalette, der Lkw-

Anlieferung und des Kurzzeitparkens wurden als asphaltiert oder akustisch gleichwertig 

berücksichtigt. Bei geringen Fahrgeschwindigkeiten überwiegen die Motorengeräusche, 

sodass die Stellplätze auch gepflastert sein können.  

8.5 Schalldämmung der Außenbauteile 

An den von erhöhten Lärmimmissionen betroffenen Fassaden sollten die Anforderungen 

der DIN 4109-1 [2] beachtet und im Bebauungsplan festgesetzt werden. Der maßgebliche 

Außenlärmpegel ist in der Anlage 5 dargestellt. Daraus geht hervor, dass sich alle 

Fassaden im Lärmpegelbereich III befinden.  

8.6 Gebäudetechnik 

Für die Außengeräte der gebäudetechnischen Anlagen wurde im Bereich der Anlieferung 

ein Schallleistungspegel von  

 LW = 70 dB(A) (00:00 – 24:00 Uhr) 

berücksichtigt. Eine grundsätzliche Machbarkeit und Vollzugsfähigkeit der Planung 

wurden damit aufgezeigt. Je nach Lage und Betriebszeit oder durch den Einsatz von 

Abschirmungen/Kapselungen können auch höhere Schallleistungspegel realisiert 

werden. Dazu bedarf es aber einer rechnerischen Überprüfung. Die tatsächlichen Geräte 

können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgelegt werden. Es wird daher empfohlen, 

die schalltechnischen Anforderungen zur technischen Gebäudeausrüstung im 

Baugenehmigungsverfahren zu überprüfen.  
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9. Zusammenfassung 

In der Gemeinde Boltenhagen ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 18 zur Realisierung eines Hotels geplant. Die schalltechnische 

Verträglichkeit des Vorhabens war zu untersuchen. Dazu wurden die zu erwartenden 

Schallimmissionen mit Hilfe eines digitalen Modells zur Schallausbreitungsrechnung 

prognostiziert.  

Im Ergebnis werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [3] im Umfeld des Plangebiets 

tags und nachts eingehalten. Die Anforderungen aus Punkt 7.4 der TA Lärm, welcher die 

Fahrzeuggeräusche außerhalb des Betriebsgrundstücks behandelt, werden ebenfalls 

erfüllt. Die vorhabensinduzierten Pegelzunahmen durch Verkehrsgeräusche außerhalb 

des Betriebsgrundstücks betragen an der Ostseeallee (Hauptstraße) maximal 0,2 dB und 

in der Ostseeallee (Nebenstraße) maximal 1,1 dB.  

Im Einwirkbereich der Ostseeallee (Haupt- und Nebenstraße) kommt es im Plangebiet 

gemäß der DIN 18005 zu Beurteilungspegeln durch Verkehrsgeräusche von maximal 

LrT = 59 dB(A) und LrN = 51 dB(A). An den meisten Fassaden werden die 

Orientierungswerte für Mischgebiete der DIN 18005-1 von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) 

nachts eingehalten. Der maßgebliche Außenlärmpegel beträgt gemäß DIN 4109-1 

maximal La = 65 dB(A).  

 

Dieses Gutachten umfasst 24 Seiten und 5 Anlagen mit insgesamt 19 Anlagenblättern. 

Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH 

 

Dipl.-Ing. Michael Palzkill Matthias Nölke, B.Sc.  

Projektleiter und Büroleitung Berlin Projektpartner 

Berlin, den 04.07.2025 
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Anlage 3.6
zum Gutachten
Nr.: 040P8 G1

Auftraggeber:

DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt:

Hotel Boltenhagen

Beurteilungspegel Nacht
in 8 m über Grund
bzw. im 2.OG

Legende:

Gebäude (Bestand)

Gebäude (Planung)

Straße

Gebäudelärmkarte
Fassadenpunkt

Konflikt-Fassadenpunkt

Maßstab 1:1000
0 10 20 30 40

m
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Legende

Quelle Quellname
Lw' bzw. Lw'' dB(A) Flächen- bzw. längenbez. Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Dämpfung aufgrund  des Bodeneffekts
Abar dB Dämpfung aufgrund von Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund von Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Zeitlich unbewerteter Schalldruchpegel am Immissionsort
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

SoundPLAN 9.1
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Obj.-Nr. 1   Immissionsort Ostseeallee 42   SW 2.OG   RW,T 45 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 75 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38 dB(A)   LrN 34 dB(A)   LT,max 54 dB(A)   LN,max 54 dB(A)   
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 43 -43,8 -0,3 -7,2 -0,1 0,0 0 19,4 11,8 7,8 1,9 33,0 27,1
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 31 -40,8 0,0 -3,9 -0,1 0,0 0 22,7 7,8 3,0 1,9 32,4 25,7
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 5,8 23 -38,1 0,0 -15,3 0,0 0,0 0 15,6 7,8 3,0 1,9 26,6 19,9
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 51 -45,2 -0,3 -16,6 -0,1 0,1 0 28,9 -4,8 -5,1 1,9 26,0 23,8
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 55 -45,8 -0,6 -11,9 -0,1 0,0 0 27,5 -4,8 -5,1 1,9 24,6 22,4
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 57 -46,1 -1,5 -3,4 -0,1 0,0 0 11,6 12,1 17,2 0,5 24,2 28,8
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 45 -44,0 1,6 -14,6 -0,1 0,3 0 26,0 -4,0 -8,2 1,9 24,0 17,8
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 108 -51,7 -3,1 -21,7 -0,2 3,7 0 18,1 -0,3 1,5 20,6
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 59 -46,4 1,9 -19,7 -0,2 1,0 0 22,7 -4,8 -5,1 1,9 19,8 17,6
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 71 -48,1 -1,1 -13,7 -0,1 0,0 0 21,3 -4,8 -5,1 1,9 18,4 16,2
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 71 -48,1 -1,9 -13,8 -0,1 0,0 0 20,9 -4,8 -5,1 1,9 18,0 15,8
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 74 -48,4 1,9 -20,6 -0,2 1,3 0 20,1 -4,8 -5,1 1,9 17,2 15,0
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 83 -49,4 -2,4 -21,9 -0,2 0,5 0 16,8 -4,8 -5,1 1,9 13,9 11,7
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 83 -49,4 -1,7 -22,4 -0,2 0,5 0 16,4 -4,8 -5,1 1,9 13,5 11,3
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 71 -48,1 -1,8 -23,0 -0,1 1,1 0 13,7 -4,8 -5,1 1,9 10,8 8,6
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 97 -50,8 1,4 -22,1 -0,4 1,0 0 2,1 6,3 0,0 1,9 10,3 2,1
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 89 -49,9 -2,8 -24,4 -0,2 3,0 0 12,2 -6,0 2,4 8,6
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 84 -49,5 -2,4 -22,3 -0,2 0,7 0 11,5 -4,8 -5,1 1,9 8,6 6,4
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 84 -49,5 -1,8 -23,0 -0,2 0,7 0 11,0 -4,8 -5,1 1,9 8,1 5,9
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 95 -50,6 -3,0 -21,4 -0,2 2,5 0 -5,3 9,3 3,0 1,9 5,9 -2,3
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 96 -50,6 -3,0 -21,3 -0,2 2,0 0 7,9 -6,0 2,4 4,3
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 88 -49,8 -2,8 -23,6 -0,2 1,9 0 7,7 -6,0 2,4 4,1
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 113 -52,1 -3,3 -21,1 -0,2 2,9 0 -8,8 9,3 3,0 1,9 2,4 -5,8
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 3,0 82 -49,3 -2,0 -35,2 -0,2 0,0 0 13,2 -15,1 4,0 2,1
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,9 97 -50,7 -0,7 -23,9 -0,2 1,6 0 -1,0 0,0 0,0 1,9 0,9 -1,0
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 78 -48,8 -2,7 -36,9 -0,2 0,0 0 2,4 -6,0 2,4 -1,2
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 3,0 79 -48,9 -2,3 -36,7 -0,2 0,0 0 -0,1 -6,0 2,4 -3,7
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 80 -49,1 -2,6 -35,4 -0,2 0,1 0 -4,1 -3,0 2,4 -4,7
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Obj.-Nr. 2   Immissionsort Ostseeallee 42   SW 2.OG   RW,T 45 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 75 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 34 dB(A)   LrN 30 dB(A)   LT,max 52 dB(A)   LN,max 47 dB(A)   
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 5,9 49 -44,8 -0,1 -24,3 -0,1 8,6 0 30,3 -4,8 -5,1 1,9 27,4 25,2
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 93 -50,3 -2,8 -20,9 -0,2 4,8 0 21,7 -0,3 1,5 24,2
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 42 -43,6 -0,3 -24,2 -0,1 7,9 0 10,4 11,8 7,8 1,9 24,1 18,2
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 42 -43,4 1,6 -21,8 -0,2 6,8 0 26,0 -4,0 -8,2 1,9 24,0 17,8
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 56 -46,0 1,9 -19,7 -0,1 4,2 0 26,3 -4,8 -5,1 1,9 23,4 21,2
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 72 -48,2 1,9 -19,2 -0,2 4,0 0 24,4 -4,8 -5,1 1,9 21,5 19,3
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 62 -46,9 -1,2 -22,9 -0,1 8,7 0 23,2 -4,8 -5,1 1,9 20,4 18,2
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 84 -49,5 1,4 -18,9 -0,2 5,8 0 11,7 6,3 0,0 1,9 19,9 11,7
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,9 83 -49,3 0,0 -19,2 -0,2 12,9 0 17,0 0,0 0,0 1,9 19,0 17,0
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 75 -48,5 -2,4 -23,6 -0,2 10,4 0 22,4 -6,0 2,4 18,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 77 -48,7 -2,2 -22,2 -0,1 8,4 0 20,4 -4,8 -5,1 1,9 17,5 15,3
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 77 -48,7 -1,4 -22,8 -0,1 8,5 0 20,2 -4,8 -5,1 1,9 17,3 15,1
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 83 -49,3 -2,7 -20,3 -0,2 11,0 0 6,0 9,3 3,0 1,9 17,2 9,0
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 84 -49,5 -2,7 -20,3 -0,2 11,5 0 19,9 -6,0 2,4 16,3
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 5,8 28 -40,0 0,0 -24,7 -0,1 0,4 0 4,8 7,8 3,0 1,9 15,8 9,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 81 -49,2 -2,3 -22,4 -0,2 2,1 0 18,1 -4,8 -5,1 1,9 15,3 13,1
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 75 -48,5 -2,4 -23,4 -0,2 11,0 0 18,8 -6,0 2,4 15,2
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 81 -49,2 -1,6 -23,1 -0,2 2,1 0 17,7 -4,8 -5,1 1,9 14,8 12,6
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 59 -46,4 -1,0 -23,9 -0,1 1,8 0 16,3 -4,8 -5,1 1,9 13,4 11,2
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 99 -50,9 -3,1 -20,0 -0,2 11,0 0 1,9 9,3 3,0 1,9 13,1 4,9
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 38 -42,6 -0,2 -24,5 -0,1 0,7 0 0,8 7,8 3,0 1,9 10,5 3,8
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 3,0 69 -47,7 -1,4 -37,7 -0,1 8,4 0 21,4 -15,1 4,0 10,3
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 75 -48,5 -2,1 -22,8 -0,1 1,5 0 12,8 -4,8 -5,1 1,9 10,0 7,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 75 -48,4 -1,3 -23,5 -0,1 1,5 0 12,4 -4,8 -5,1 1,9 9,5 7,3
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 62 -46,8 -1,8 -23,0 -0,1 2,8 0 -6,4 12,1 17,2 0,5 6,3 10,9
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 66 -47,4 -2,0 -35,7 -0,1 5,7 0 3,4 -3,0 2,4 2,8
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 63 -47,0 -2,1 -38,8 -0,1 0,0 0 3,0 -6,0 2,4 -0,6
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 3,0 65 -47,2 -1,6 -38,6 -0,1 0,0 0 0,4 -6,0 2,4 -3,2
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Obj.-Nr. 3   Immissionsort Ostseeallee 42   SW 2.OG   RW,T 45 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 75 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 31 dB(A)   LrN 26 dB(A)   LT,max 44 dB(A)   LN,max 38 dB(A)   
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 80 -49,0 -2,4 -21,7 -0,2 5,2 0 23,1 -0,3 1,5 25,5
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 57 -46,2 1,9 -19,4 -0,1 2,6 0 24,8 -4,8 -5,1 1,9 21,9 19,7
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 50 -44,9 -0,2 -24,1 -0,1 2,1 0 23,8 -4,8 -5,1 1,9 20,9 18,7
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 73 -48,3 1,9 -19,0 -0,1 3,1 0 23,6 -4,8 -5,1 1,9 20,8 18,6
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 44 -44,0 -0,4 -23,7 -0,1 3,5 0 6,0 11,8 7,8 1,9 19,7 13,8
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 42 -43,5 1,6 -21,6 -0,2 2,2 0 21,4 -4,0 -8,2 1,9 19,3 13,1
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 2,9 58 -46,2 -0,6 -38,3 -0,1 13,2 0 27,9 -15,1 4,0 16,8
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 74 -48,4 1,4 -22,3 -0,3 5,0 0 8,4 6,3 0,0 1,9 16,6 8,4
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 5,9 38 -42,5 0,0 -23,3 -0,1 1,7 0 5,0 7,8 3,0 1,9 16,0 9,3
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 82 -49,3 -2,4 -22,4 -0,2 2,0 0 18,0 -4,8 -5,1 1,9 15,1 12,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 82 -49,3 -1,7 -23,0 -0,2 2,0 0 17,5 -4,8 -5,1 1,9 14,6 12,4
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 64 -47,1 -1,8 -25,2 -0,1 5,5 0 17,8 -6,0 2,4 14,2
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 66 -47,4 -1,5 -22,5 -0,1 2,1 0 16,5 -4,8 -5,1 1,9 13,7 11,5
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 57 -46,1 -0,8 -24,0 -0,1 1,8 0 16,3 -4,8 -5,1 1,9 13,5 11,3
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 48 -44,7 -0,8 -22,3 -0,1 2,2 0 1,8 7,8 3,0 1,9 11,5 4,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 73 -48,3 -2,0 -22,9 -0,1 2,0 0 14,0 -4,8 -5,1 1,9 11,1 8,9
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 73 -48,2 -2,3 -22,4 -0,1 5,5 0 -0,1 9,3 3,0 1,9 11,1 2,9
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,9 70 -47,9 0,0 -24,6 -0,1 8,7 0 8,9 0,0 0,0 1,9 10,8 8,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 73 -48,2 -1,2 -23,6 -0,1 2,1 0 13,6 -4,8 -5,1 1,9 10,7 8,5
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 80 -49,1 -2,3 -22,0 -0,2 2,2 0 13,5 -4,8 -5,1 1,9 10,6 8,4
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 80 -49,1 -1,6 -22,6 -0,2 2,2 0 13,1 -4,8 -5,1 1,9 10,2 8,0
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 64 -47,1 -1,8 -24,7 -0,1 5,0 0 13,4 -6,0 2,4 9,8
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 74 -48,4 -2,4 -22,2 -0,1 5,4 0 13,3 -6,0 2,4 9,7
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 87 -49,8 -2,8 -22,1 -0,2 6,4 0 -3,4 9,3 3,0 1,9 7,8 -0,4
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 69 -47,8 -2,2 -20,9 -0,1 1,8 0 -6,6 12,1 17,2 0,5 6,1 10,7
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 55 -45,7 -1,3 -34,9 -0,1 4,4 0 5,5 -3,0 2,4 4,9
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 51 -45,2 -1,2 -39,1 -0,1 0,0 0 5,3 -6,0 2,4 1,7
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 3,0 53 -45,4 -0,7 -39,0 -0,1 0,0 0 2,7 -6,0 2,4 -0,9
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Obj.-Nr. 4   Immissionsort Ostseeallee 42   SW 2.OG   RW,T 45 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 75 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max 63 dB(A)   LN,max 54 dB(A)   
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 54 -45,6 -0,5 -19,6 -0,1 10,5 0 35,7 -4,8 -5,1 1,9 32,8 30,6
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 55 -45,7 -0,6 -8,4 -0,1 1,4 0 32,2 -4,8 -5,1 1,9 29,3 27,1
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 46 -44,3 1,6 -17,7 -0,1 9,0 0 31,3 -4,0 -8,2 1,9 29,3 23,1
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 64 -47,1 -1,6 -21,5 -0,1 5,4 0 26,1 -0,3 1,5 28,6
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 50 -44,9 -0,8 -21,7 -0,1 11,7 0 14,9 11,8 7,8 1,9 28,6 22,7
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 53 -45,4 -0,9 -10,6 -0,1 1,3 0 30,7 -6,0 2,4 27,1
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 63 -47,0 1,5 -9,2 -0,3 0,9 0 18,9 6,3 0,0 1,9 27,1 18,9
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 63 -47,0 -1,8 -4,1 -0,1 1,2 0 15,5 9,3 3,0 1,9 26,8 18,6
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 61 -46,7 1,9 -20,6 -0,2 9,2 0 29,6 -4,8 -5,1 1,9 26,7 24,5
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 65 -47,2 -1,9 -2,7 -0,1 1,0 0 30,0 -6,0 2,4 26,4
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 53 -45,6 -0,9 -6,5 -0,1 0,8 0 29,9 -6,0 2,4 26,3
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 5,9 71 -48,0 -1,0 -8,8 -0,1 1,3 0 28,0 -4,8 -5,1 1,9 25,1 22,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 71 -48,0 -1,9 -8,8 -0,1 1,3 0 27,8 -4,8 -5,1 1,9 24,9 22,7
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,8 57 -46,1 0,0 -5,2 -0,1 1,5 0 22,9 0,0 0,0 1,9 24,8 22,9
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 76 -48,6 1,9 -21,0 -0,2 6,4 0 24,5 -4,8 -5,1 1,9 21,6 19,4
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 76 -48,6 -2,4 -15,6 -0,1 7,7 0 6,0 9,3 3,0 1,9 17,2 9,0
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 2,9 47 -44,4 0,0 -28,7 -0,1 0,0 0 26,8 -15,1 4,0 15,7
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 85 -49,6 -2,5 -21,8 -0,2 1,0 0 17,1 -4,8 -5,1 1,9 14,2 12,0
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 85 -49,6 -1,8 -22,4 -0,2 1,0 0 16,7 -4,8 -5,1 1,9 13,8 11,6
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 39 -42,7 0,0 -31,1 -0,1 0,0 0 17,1 -6,0 2,4 13,5
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 42 -43,6 -0,1 -27,0 -0,1 1,5 0 13,7 -3,0 2,4 13,1
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 76 -48,6 -2,0 -22,8 -0,1 1,7 0 14,1 -4,8 -5,1 1,9 11,2 9,0
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 6,0 51 -45,2 -0,3 -24,2 -0,1 0,6 0 0,0 7,8 3,0 1,9 11,0 4,3
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 2,9 40 -43,1 0,0 -30,7 -0,1 0,0 0 14,1 -6,0 2,4 10,5
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 89 -49,9 -2,6 -22,2 -0,2 1,4 0 11,3 -4,8 -5,1 1,9 8,5 6,3
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 89 -49,9 -1,9 -22,8 -0,2 1,6 0 11,0 -4,8 -5,1 1,9 8,2 6,0
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 62 -46,8 -1,9 -22,6 -0,1 1,8 0 -2,1 7,8 3,0 1,9 7,6 0,9
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 80 -49,0 -2,6 -22,2 -0,2 1,8 0 -9,5 12,1 17,2 0,5 3,1 7,7
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 
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Obj.-Nr. 5   Immissionsort Ostseeallee 42   SW 2.OG   RW,T 45 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 75 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max 69 dB(A)   LN,max 54 dB(A)   
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 41 -43,2 1,6 -1,6 -0,5 0,1 0 29,5 6,3 0,0 1,9 37,7 29,5
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 33 -41,5 0,0 -6,3 -0,1 0,1 0 38,8 -6,0 2,4 35,2
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 38 -42,6 -0,1 -1,5 -0,1 0,0 0 23,2 9,3 3,0 1,9 34,5 26,3
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 39 -42,8 0,0 -1,1 -0,1 0,0 0 37,0 -6,0 2,4 33,4
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 32 -41,2 0,0 -4,7 -0,1 0,0 0 36,2 -6,0 2,4 32,6
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 2,8 29 -40,2 0,0 -17,4 -0,1 0,0 0 42,2 -15,1 4,0 31,1
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 55 -45,9 -1,3 0,0 -0,1 0,1 0 17,7 9,3 3,0 1,9 29,0 20,8
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 90 -50,0 -2,5 -4,9 -0,2 3,0 0 31,1 -4,8 -5,1 1,9 28,2 26,0
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 87 -49,8 -2,4 -16,5 -0,2 8,6 0 30,9 -4,8 -5,1 1,9 28,0 25,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 106 -51,5 -2,5 -5,0 -0,2 4,6 0 30,2 -4,8 -5,1 1,9 27,3 25,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 106 -51,5 -3,0 -5,0 -0,2 4,6 0 30,2 -4,8 -5,1 1,9 27,3 25,1
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 79 -48,9 -2,3 -21,5 -0,2 6,1 0 24,3 -0,3 1,5 26,7
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,7 46 -44,2 0,0 -5,4 -0,1 1,3 0 24,2 0,0 0,0 1,9 26,1 24,2
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 79 -49,0 1,4 -16,6 -0,2 7,0 0 25,5 -4,0 -8,2 1,9 23,5 17,3
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 82 -49,2 -2,7 -19,3 -0,2 10,5 0 9,7 11,8 7,8 1,9 23,4 17,5
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 95 -50,5 1,8 -20,7 -0,3 9,4 0 25,7 -4,8 -5,1 1,9 22,8 20,6
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 31 -40,8 0,0 -24,9 -0,1 0,0 0 25,2 -6,0 2,4 21,6
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 2,9 30 -40,6 0,0 -24,0 -0,1 0,0 0 23,3 -6,0 2,4 19,6
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 110 -51,8 1,9 -20,2 -0,3 6,9 0 22,5 -4,8 -5,1 1,9 19,6 17,4
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 30 -40,5 0,0 -25,7 -0,1 0,0 0 16,7 -3,0 2,4 16,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 119 -52,5 -3,2 -21,2 -0,2 2,0 0 15,0 -4,8 -5,1 1,9 12,1 9,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 119 -52,5 -2,8 -21,5 -0,2 2,1 0 14,7 -4,8 -5,1 1,9 11,8 9,6
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 6,0 74 -48,4 -2,0 -22,7 -0,1 2,2 0 -1,7 7,8 3,0 1,9 9,3 2,6
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 104 -51,4 -2,9 -21,9 -0,2 2,4 0 11,9 -4,8 -5,1 1,9 9,0 6,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 119 -52,5 -3,2 -21,5 -0,2 3,2 0 10,5 -4,8 -5,1 1,9 7,6 5,4
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 119 -52,5 -2,8 -22,0 -0,2 3,3 0 10,1 -4,8 -5,1 1,9 7,2 5,0
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 85 -49,6 -2,8 -21,6 -0,2 2,4 0 -4,3 7,8 3,0 1,9 5,4 -1,3
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 108 -51,6 -3,2 -21,6 -0,2 2,8 0 -11,1 12,1 17,2 0,5 1,5 6,1
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''
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Obj.-Nr. 6   Immissionsort Ostseeallee 42   SW 2.OG   RW,T 45 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 75 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max 70 dB(A)   LN,max 55 dB(A)   
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 2,8 31 -40,7 0,0 -13,9 -0,1 6,1 0 51,2 -15,1 4,0 40,1
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 39 -42,9 1,6 -1,2 -0,4 0,1 0 30,3 6,3 0,0 1,9 38,5 30,3
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 34 -41,6 0,0 -5,7 -0,1 0,5 0 39,7 -6,0 2,4 36,1
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 35 -41,9 0,0 -1,2 -0,1 0,0 0 24,2 9,3 3,0 1,9 35,4 27,2
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 36 -42,0 0,0 -0,9 -0,1 0,0 0 38,0 -6,0 2,4 34,4
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 32 -41,0 0,0 -3,7 -0,1 0,2 0 37,6 -6,0 2,4 34,0
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 53 -45,6 -1,2 0,0 -0,1 0,0 0 18,2 9,3 3,0 1,9 29,4 21,2
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 96 -50,6 -2,7 -18,8 -0,2 12,3 0 31,1 -4,8 -5,1 1,9 28,2 26,0
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 33 -41,3 0,0 -21,6 -0,1 8,8 0 28,8 -3,0 2,4 28,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 115 -52,2 -2,7 -5,4 -0,2 5,0 0 29,2 -4,8 -5,1 1,9 26,3 24,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 115 -52,2 -3,2 -5,5 -0,2 5,0 0 29,1 -4,8 -5,1 1,9 26,2 24,0
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 86 -49,6 -2,6 -21,4 -0,2 6,4 0 23,7 -0,3 1,5 26,1
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,7 48 -44,6 0,0 -5,3 -0,1 0,9 0 23,6 0,0 0,0 1,9 25,6 23,6
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 99 -50,9 -2,7 -5,2 -0,2 0,7 0 27,3 -4,8 -5,1 1,9 24,4 22,2
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 88 -49,9 1,4 -18,0 -0,2 9,1 0 25,3 -4,0 -8,2 1,9 23,2 17,1
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 90 -50,1 -3,0 -20,8 -0,2 12,7 0 9,3 11,8 7,8 1,9 23,0 17,1
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 103 -51,3 1,8 -21,5 -0,3 10,7 0 25,4 -4,8 -5,1 1,9 22,5 20,3
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 36 -42,1 0,0 -22,9 -0,1 0,0 0 26,0 -6,0 2,4 22,4
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 2,9 34 -41,7 0,0 -21,8 -0,1 0,0 0 24,4 -6,0 2,4 20,8
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 119 -52,5 1,9 -21,3 -0,3 8,2 0 22,0 -4,8 -5,1 1,9 19,1 16,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 128 -53,1 -3,3 -21,0 -0,2 2,6 0 15,0 -4,8 -5,1 1,9 12,1 9,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 128 -53,1 -2,9 -21,4 -0,2 2,7 0 14,7 -4,8 -5,1 1,9 11,8 9,6
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 112 -52,0 -3,0 -21,7 -0,2 2,2 0 11,2 -4,8 -5,1 1,9 8,3 6,1
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 6,0 81 -49,2 -2,3 -22,4 -0,2 1,8 0 -2,9 7,8 3,0 1,9 8,1 1,4
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 127 -53,1 -3,3 -21,4 -0,2 3,2 0 10,0 -4,8 -5,1 1,9 7,1 4,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 127 -53,1 -2,9 -21,8 -0,2 3,3 0 9,6 -4,8 -5,1 1,9 6,7 4,5
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 92 -50,3 -3,0 -21,6 -0,2 2,4 0 -5,2 7,8 3,0 1,9 4,5 -2,2
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 115 -52,2 -3,4 -21,4 -0,2 2,8 0 -11,7 12,1 17,2 0,5 1,0 5,6
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''
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Obj.-Nr. 7   Immissionsort 131/1   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 31 dB(A)   LT,max 65 dB(A)   LN,max 52 dB(A)   
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 68 -47,7 1,4 0,0 -0,5 1,8 0 28,0 6,3 0,0 1,9 36,2 28,0
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 73 -48,3 -2,4 -1,5 -0,1 1,4 0 35,5 -6,0 2,4 31,9
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 55 -45,7 -1,5 0,0 -0,1 2,5 0 20,2 9,3 3,0 1,9 31,4 23,2
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 71 -48,1 -2,3 0,0 -0,1 1,8 0 18,7 9,3 3,0 1,9 29,9 21,7
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 73 -48,3 -2,4 0,0 -0,1 2,1 0 32,3 -6,0 2,4 28,7
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 79 -48,9 -2,7 -1,3 -0,2 2,7 0 31,8 -6,0 2,4 28,2
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 73 -48,3 -2,2 -22,4 -0,1 6,3 0 24,4 -0,3 1,5 26,9
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,8 61 -46,7 0,0 -4,0 -0,1 1,9 0 23,9 0,0 0,0 1,9 25,8 23,9
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 3,0 78 -48,8 -2,0 -18,6 -0,1 0,0 0 30,5 -15,1 4,0 19,4
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 165 -55,4 1,8 -18,1 -0,3 4,6 0 18,6 -4,8 -5,1 1,9 15,7 13,5
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 176 -55,9 1,8 -17,6 -0,3 4,1 0 18,2 -4,8 -5,1 1,9 15,3 13,1
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 160 -55,1 -3,6 -18,8 -0,3 4,9 0 18,2 -4,8 -5,1 1,9 15,3 13,1
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 146 -54,3 -3,5 -17,5 -0,3 6,1 0 16,1 -4,8 -5,1 1,9 13,3 11,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 157 -54,9 -3,4 -16,0 -0,3 5,9 0 16,0 -4,8 -5,1 1,9 13,1 10,9
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 157 -54,9 -3,7 -16,6 -0,3 5,3 0 15,0 -4,8 -5,1 1,9 12,1 9,9
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 160 -55,1 -3,9 -20,4 -0,3 5,5 0 -3,5 11,8 7,8 1,9 10,2 4,3
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 79 -48,9 -2,7 -22,1 -0,2 0,0 0 9,2 -3,0 2,4 8,6
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 81 -49,1 -2,8 -26,7 -0,2 0,0 0 12,2 -6,0 2,4 8,6
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 155 -54,8 1,2 -21,1 -0,4 2,8 0 10,6 -4,0 -8,2 1,9 8,6 2,4
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 182 -56,2 -3,8 -21,0 -0,4 1,9 0 10,6 -4,8 -5,1 1,9 7,7 5,5
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 182 -56,2 -3,6 -21,3 -0,4 2,0 0 10,2 -4,8 -5,1 1,9 7,3 5,1
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 3,0 80 -49,0 -2,4 -25,9 -0,2 0,0 0 10,5 -6,0 2,4 6,9
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 188 -56,5 -3,8 -21,0 -0,4 2,0 0 6,2 -4,8 -5,1 1,9 3,3 1,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 198 -56,9 -3,9 -20,9 -0,4 2,0 0 4,8 -4,8 -5,1 1,9 1,9 -0,3
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 198 -56,9 -3,7 -21,1 -0,4 2,1 0 4,3 -4,8 -5,1 1,9 1,4 -0,8
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 6,0 167 -55,4 -3,7 -21,1 -0,3 1,2 0 -10,1 7,8 3,0 1,9 0,9 -5,8
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 177 -56,0 -4,0 -20,8 -0,3 1,7 0 -12,0 7,8 3,0 1,9 -2,3 -9,0
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 192 -56,7 -4,0 -20,7 -0,4 1,8 0 -17,3 12,1 17,2 0,5 -4,6 0,0
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Obj.-Nr. 8   Immissionsort 131/1   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 31 dB(A)   LrN 23 dB(A)   LT,max 47 dB(A)   LN,max 36 dB(A)   
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 47 -44,4 -0,5 -23,9 -0,1 4,9 0 27,1 -0,3 1,5 29,6
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 138 -53,8 1,8 -13,9 -0,2 0,7 0 20,6 -4,8 -5,1 1,9 17,7 15,5
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 143 -54,1 1,8 -13,3 -0,2 0,1 0 20,4 -4,8 -5,1 1,9 17,5 15,3
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 2,9 84 -49,5 -0,1 -15,5 -0,2 7,5 0 15,2 0,0 0,0 1,9 17,1 15,2
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 136 -53,6 -3,4 -15,2 -0,3 0,0 0 18,6 -4,8 -5,1 1,9 15,7 13,5
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 102 -51,2 1,3 -19,4 -0,2 3,9 0 7,5 6,3 0,0 1,9 15,7 7,5
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 120 -52,6 -2,8 -11,9 -0,2 0,0 0 17,2 -4,8 -5,1 1,9 14,3 12,1
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 114 -52,1 -3,1 -14,1 -0,2 0,7 0 16,6 -4,8 -5,1 1,9 13,8 11,6
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 134 -53,6 1,3 -15,2 -0,1 0,1 0 15,4 -4,0 -8,2 1,9 13,4 7,2
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 120 -52,6 -3,3 -13,0 -0,2 0,0 0 16,2 -4,8 -5,1 1,9 13,3 11,1
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 101 -51,1 -3,2 -21,7 -0,2 5,3 0 15,7 -6,0 2,4 12,1
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 96 -50,7 -3,1 -17,9 -0,2 7,0 0 0,1 9,3 3,0 1,9 11,3 3,1
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 106 -51,5 -3,3 -19,8 -0,2 7,3 0 -0,1 9,3 3,0 1,9 11,2 2,9
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 140 -53,9 -3,7 -15,5 -0,3 0,2 0 -2,6 11,8 7,8 1,9 11,1 5,2
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 109 -51,7 -3,3 -19,1 -0,2 7,8 0 14,4 -6,0 2,4 10,8
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 107 -51,6 -3,3 -20,8 -0,2 7,4 0 13,6 -6,0 2,4 10,0
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 146 -54,3 -3,6 -21,1 -0,3 0,0 0 10,9 -4,8 -5,1 1,9 8,0 5,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 146 -54,3 -3,2 -21,4 -0,3 0,0 0 10,4 -4,8 -5,1 1,9 7,5 5,3
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 166 -55,4 -3,7 -21,1 -0,3 0,0 0 5,3 -4,8 -5,1 1,9 2,5 0,3
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 3,0 100 -51,0 -2,7 -33,5 -0,2 0,0 0 12,7 -15,1 4,0 1,6
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 171 -55,6 -3,8 -21,0 -0,3 0,0 0 4,1 -4,8 -5,1 1,9 1,2 -1,0
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 170 -55,6 -3,5 -21,2 -0,3 0,0 0 3,7 -4,8 -5,1 1,9 0,8 -1,4
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 164 -55,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,6 0 -9,1 7,8 3,0 1,9 0,7 -6,0
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 6,0 157 -54,9 -3,6 -21,2 -0,3 0,0 0 -10,8 7,8 3,0 1,9 0,2 -6,4
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 94 -50,5 -3,2 -35,2 -0,2 0,0 0 2,0 -6,0 2,4 -1,6
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 3,0 95 -50,6 -2,9 -34,9 -0,2 0,0 0 -0,5 -6,0 2,4 -4,1
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 171 -55,6 -3,9 -20,3 -0,3 0,0 0 -17,5 12,1 17,2 0,5 -4,8 -0,2
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 97 -50,7 -3,1 -34,4 -0,2 0,1 0 -5,4 -3,0 2,4 -6,0

SoundPLAN 9.1
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Auftraggeber: DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt: Hotel Boltenhagen
Teilbeurteilungspegel 

Quelle Lw' bzw. Lw''
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Obj.-Nr. 9   Immissionsort 131/1   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 36 dB(A)   LrN 32 dB(A)   LT,max 49 dB(A)   LN,max 49 dB(A)   
Terrasse Restaurant 62,3 88,1 381 1 0 3,0 80 -49,1 -2,5 -19,6 -0,2 5,4 0 25,2 -0,3 1,5 27,6
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, UG 67,4 79,2 15 0 0 6,0 114 -52,1 -3,2 0,0 -0,2 0,1 0 29,8 -4,8 -5,1 1,9 26,9 24,7
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Ost, 1.OG 67,4 78,7 14 0 0 6,0 113 -52,1 -2,7 0,0 -0,2 0,1 0 29,8 -4,8 -5,1 1,9 26,9 24,7
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Ost 66,9 79,6 19 0 0 6,0 115 -52,2 -3,1 -0,9 -0,2 0,3 0 29,4 -4,8 -5,1 1,9 26,5 24,3
Parkebene 2.OG 56,7 86,0 848 0 0 0,0 139 -53,9 1,8 -4,8 -0,6 0,2 0 28,7 -4,8 -5,1 1,9 25,8 23,6
Parkebene 3.OG 56,7 86,0 860 0 0 0,0 137 -53,8 1,8 -6,4 -0,6 0,4 0 27,5 -4,8 -5,1 1,9 24,6 22,4
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden 1.OG 67,4 83,6 42 0 0 6,0 138 -53,8 -3,1 -5,4 -0,3 0,0 0 27,2 -4,8 -5,1 1,9 24,3 22,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung Süden UG 67,4 84,1 47 0 0 6,0 138 -53,8 -3,5 -5,5 -0,3 0,0 0 27,2 -4,8 -5,1 1,9 24,3 22,1
MA-Wohnen, Stellplätze im Freien 53,9 82,9 793 0 0 0,0 142 -54,1 1,2 -8,5 -0,2 0,9 0 22,3 -4,0 -8,2 1,9 20,2 14,0
Zufahrt MA Wohnen (Zwischen den Baukörpern) 49,7 67,6 62 0 0 3,0 148 -54,4 -3,8 -7,7 -0,3 1,2 0 5,6 11,8 7,8 1,9 19,3 13,4
Gebäudetechnik 70,0 70,0 0 0 3,0 127 -53,1 -1,9 -6,4 -0,2 3,2 0 14,5 0,0 0,0 1,9 16,4 14,5
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung Nord 66,9 85,1 66 0 0 6,0 140 -53,9 -3,4 -18,9 -0,3 4,6 0 19,2 -4,8 -5,1 1,9 16,3 14,1
Lkw-Kühlung 97,0 97,0 0 0 3,0 140 -53,9 -3,4 -21,3 -0,3 0,0 0 21,2 -15,1 4,0 10,1
Hotelanlieferung - Rückwärts 68,0 83,5 36 0 0 3,0 143 -54,1 -3,7 -21,7 -0,3 6,3 0 13,0 -6,0 2,4 9,4
Kurzzeit-Parker 54,1 73,0 79 0 0 0,0 147 -54,3 1,2 -20,2 -0,4 1,8 0 1,2 6,3 0,0 1,9 9,4 1,2
Mitarbeiter Wohnen 49,7 64,5 30 0 0 3,0 174 -55,8 -4,0 -10,2 -0,3 2,0 0 -0,8 7,8 3,0 1,9 8,9 2,2
Kurzzeit-Parker Zielverkehr 49,7 64,4 30 0 0 3,0 150 -54,5 -3,8 -20,0 -0,3 6,6 0 -4,5 9,3 3,0 1,9 6,7 -1,5
Parkpalette Hotel EG-Fassadenöffnung West 66,9 79,9 20 0 0 6,0 168 -55,5 -3,7 -17,8 -0,3 0,4 0 8,9 -4,8 -5,1 1,9 6,1 3,9
Hotelanlieferung - Einfahrt 63,0 78,0 32 0 0 3,0 153 -54,7 -3,8 -19,5 -0,3 6,8 0 9,6 -6,0 2,4 6,0
Kurzzeit-Parker Quellverkehr 49,7 62,0 17 0 0 3,0 142 -54,0 -3,7 -17,0 -0,3 4,2 0 -5,8 9,3 3,0 1,9 5,4 -2,8
Hotelanlieferung - Ausfahrt 63,0 79,1 41 0 0 3,0 149 -54,4 -3,8 -20,9 -0,3 6,0 0 8,7 -6,0 2,4 5,1
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, UG 67,4 78,8 14 0 0 6,0 167 -55,4 -3,8 -20,5 -0,3 1,1 0 5,9 -4,8 -5,1 1,9 3,0 0,8
Parkpalette Hotel UG+1.OG-Fassadenöffnung West, 1.OG 67,4 78,3 12 0 0 6,0 167 -55,4 -3,4 -20,4 -0,3 1,0 0 5,7 -4,8 -5,1 1,9 2,8 0,6
Portal MA-Wohnen 50,0 63,2 21 1 0 6,0 169 -55,5 -3,7 -20,2 -0,3 2,2 0 -8,4 7,8 3,0 1,9 2,6 -4,1
Zufahrt Parkpalette Hotel 49,7 59,7 10 0 0 3,0 173 -55,7 -3,9 -14,1 -0,3 0,0 0 -11,4 12,1 17,2 0,5 1,2 5,8
Lkw-Parkplatz 61,5 80,0 71 0 0 3,0 136 -53,7 -3,7 -28,6 -0,3 1,0 0 -2,1 -3,0 2,4 -2,7
Ladebordwand 88,0 88,0 0 0 3,0 131 -53,4 -3,7 -34,8 -0,3 0,0 0 -1,1 -6,0 2,4 -4,7
Rollgeräusche im Lkw 70,9 85,0 26 0 0 3,0 133 -53,5 -3,5 -34,6 -0,3 0,0 0 -3,8 -6,0 2,4 -7,4
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Anlage 5
zum Gutachten
Nr.: 040P8 G1

Auftraggeber:

DSR Hotel Boltenhagen GmbH

Projekt:

Hotel Boltenhagen

Maßgeblicher Außenlärmpegel (La)
im Stockwerk mit höchstem Pegel
Maximum aus
La = LrN,Verkehr ++ 45 dB(A) + 13 dB
und
La = LrT,Verkehr ++ 60 dB(A) + 3 dB

Legende:

Gebäude (Bestand)

Gebäude (Planung)

Straße

Fassadenpunkt

Maßstab 1:750
0 5 10 15 20 25

m
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Bericht Vorplanung Freianlagen (Konzept)                Stand 02.07.2025 

 

Neubau eines Hotels mit 221 Zimmern sowie eines Wohngebäudes für Personal mit 54 Wohnungen 

am Standort Boltenhagen 

 

1. Grundstücksvorgaben 

Vermessung, Vermessungsbüro Kerstin Siwek, vom 08.06.2022 

Ostseebad Boltenhagen, Gemarkung Boltenhagen, Flur 1, Flurstück 132/1 + 135/5,  

Höhenangaben: Höhe über Normalhöhen-Null (NHN) im System DHHN2016 

= Teilfläche Flur 132/1 = 12.741 m² 

= Teilfläche Flur 133/5 =   7.142 m² 

(Anlage Dokument 7241-00-5LHP_DHHN16_ETRS89) 

 

2. Rahmenbedingungen für die verkehrliche Erschließung  

Das Grundstück wird über die öffentliche Straße Ostseeallee und über der davon abzweigenden 

Erschließungsstraße zum Reiterhof erschlossen. 

Die Zuwegung für den Individualverkehr erfolgt über die Straße Ostseeallee. 

Die derzeitige postalische Zuordnung für das Hotel gemäß online-Daten für das Flurstück132/1 

wurde wie folgt recherchiert: 

Ostseeallee 46, 23946 Ostseebad Boltenhagen, Amt Klützer Winkel 

Anmerkung: Die derzeitige postalische Zuordnung für das Wohngebäude liegt nicht vor. 

 

3. Rahmenbedingungen Niederschlagswasserbeseitigung 

Vorgaben Topografie: die geodätischen Höhen liegen zwischen 0,80 m NHN (Tiefpunkt an der 

südlichen Grenze) bis 2,32 m NHN (Hochpunkt an der Ostseeallee) (Geländeaufmaß vom 

08.06.2022). 

(Anlage Dokument Aufmaßplan, Büro Kerstin Siwek 7241-00-5LHP_DHHN16_ETRS89) 

 

Derzeitige Nutzung: unversiegelte Grünfläche/Brachland (Gutachten P2138-01 vom 18.05.2019) 

Baufeld außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 

Bemessungswasserstand: ca. 1,0 m NHN (Gutachten P2138-01 vom 18.05.2019) 

Durchlässigkeit des Sickerkörpers: 1 * 10-4 bis 5 * 1 10-4 (Gutachten P2138-01 vom 18.05.2019) 

 

Der Untergrund ist versickerungsfähig. 

Das geplante Bauvorhaben befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. 
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Nach Aussagen der Unteren Wasserbehörde wird ein Mindestabstand zum Grundwasser 

(=Bemessungswasserstand) von mindestens 50 cm als ausreichend erachtet.  

Gemäß Umweltbericht vom 16.05.2024 (dort Verweis auf Gutachten P2138-01 vom 18.05.2019) 

ergeben sich folgende Höhen bei Versickerungsanlagen: 

- 1,62 m NHN - Mindesttiefe von versickerungsfähigen Belägen (z.B. Sickerpflaster) 

- 1,60 m NHN - Mindesttiefe von begrünten Versickerungsmulden 

 

Das auf den Dachflächen vom Hotel und Parkhaus anfallende Niederschlagwasser wird über 

außenliegende Fallleitungen in offene Muldensteine oder Kastenrinnen mit Gitterrostabdeckung, 

bis zu begrünten Mulden und Grabensysteme mit UK 1,60 m NHN geleitet und dort zur 

Versickerung gebracht. 

Die befahrbaren Flächen in den Außenanlagen vom Hotel werden über Sickerpflaster mit einer 

niedrigsten Geländehöhe von ca. 2.10 m NHN versickert. Alle übrigen befestigten Flächen der 

Außenanlagen vom Hotel werden in den o.g. begrünten Rasenmulden (UK 1,60 m NHN) zur 

Versickerung gebracht. 

Das auf der Dachfläche vom Wohngebäude anfallende Niederschlagwasser kann aufgrund der 

niedrigen, anschließenden Geländehöhen nicht in den Außenanalgen zur Versickerung gebracht 

werden. Daher erfolgt der Anschluss des auf dem Teilgrundstück vom Wohngebäude anfallenden 

Niederschlagwassers (Dachflächen + befestigte Freiflächen) an den neu herzustellenden 

öffentlichen Kanal im Westen des Grundstücks. 

Eine Ausnahme von der o.g. festgelegten Mindesthöhe begrünter Versickerungsmulden bedarf es 

für die Kleinstfläche von 64 m², welche die Zufahrt des Parkhauses bildet. Im Rahmen des 

Überflutungsnachweises ist die Entwässerung der betreffenden Fläche in eine seitlich 

angrenzende Rasenmulde vorgesehen. Die Rasenmulde ist mit 30 cm Oberboden geplant und die 

Geländehöhe der Muldensohle liegt aus topografischen Gründen bei 1.30 mNHN. 

 

4. Rahmenbedingungen für den Schutz gegen Überflutung 

Das Planungsgebiet an der Ostsee liegt in einem potenziellen Überschwemmungsgebiet. Als 

HQextrem wird in benachbarten B-Plänen 3,20 m NHN angegeben. 

Für den Fall von Hochwasser (3,20 m NHN) werden im Rahmen der Außenanlagenplanung keine 

Schutzmaßnahmen getroffen.   

Im Rahmen der Hochbauplanung sind bei Bedarf besondere bauliche Schutzmaßnahmen gegen 

Überflutung im Katastrophenfall (durch Rückstau im Binnenland, bzw. bei Einwirkungen durch die 

Ostsee für dazu tieferliegende Bereiche) vorzusehen. 
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Im Falle von extremen Starkregen bzw. Systemversagen (über den Überflutungsnachweis nach 

DIN 1986-100 hinaus) erfolgt die oberflächige Ableitung des Niederschlagwassers über mittels 

Geländemodellierung ausgebildete Notwasserwege (siehe Beschreibung der geplanten 

Entwässerungsanlagen). 

 

5. Vorgaben der Versorgung des Gebäudes 

Die Versorgung des Hotel-Gebäudes mit Energie Medien (Gas, Mittel- und Niederspannung, 

Trinkwasser, Fernmelde- und Informationstechnik, erfolgt über die nördlich angrenzende Straße 

Ostseeallee. 

Die Versorgung des Wohngebäudes erfolgt über die Erschließungsstraße Reiterhof. 

 

6. Vorgaben der Abwasser-Entsorgung Gebäude – und Grundstück (SW) 

Der Schmutzwasser-Anschluss für das Teilgrundstück Hotel (häusliches Abwasser) erfolgt über 

die SW-Kanaltrasse (DN 300) in der Ostseeallee. 

Für das Flurstück 132/1 ist bereits eine Grundstücks-Anschlussleitung vorgestreckt mit Anschluss 

an den Schacht A1027S1140. Anschlusshöhe dort -2,62 m NHN. 

(Quelle: Dokument PLA 2020 07 02 Trinkwasser u. Abwasser Leitungsauskunft Bestand) 

- SW-Rückstauhöhe am Anschlusspunkt der Straße Ostseeallee OD Schacht = 2,05 m NHN. 

 
Für das Teilgrundstück Wohngebäude besteht derzeit noch keine Anschlussstelle. 

Geplant ist, den SW-Anschluss an den neu herzustellenden SW-Kanal in der Erschließungsstraße 

des Reiterhofes Ostseeallee 40 c herzustellen. 

 

7. Vorgaben der Abwasser-Entsorgung Gebäude – und Grundstück (RW) 

Ein Kanal-Anschluss für Niederschlagswasser in die Ostseeallee wird aufgrund der vorhandenen 

Geländehöhen und der zu geringen Anschlusskapazität von Seiten des beauftragten 

Ingenieurbüros Möller nicht in Aussicht gestellt. Der RW-Kanal in der Ostseeallee mit DN 300 hat 

keine Anschlussreserven. 

Derzeit erfolgen vom Büro Möller für die Gemeinde Boltenhagen Überlegungen für einen neuen 

RW-Kanal ab Ostseeallee mit Anschluss an die südliche Vorflut (Graben) durch die 

Erschließungsstraße zum Reiterhof Ostseeallee 40 c zu projektieren.  

Inwieweit ein Anschluss mit Einleitmengenbegrenzung für anfallendes Niederschlagswasser des 

Teilgrundstücks Wohnen erfolgen kann, ist in Klärung. 

- RW-Rückstauhöhe am Anschlusspunkt Erschließungsstraße Reiterhof Ostseeallee 40c  

= ca. 1,45 m NHN (Annahme). 
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7.1 Anmerkung zur Ausführung 

Im Rahmen der LP 4 sind vorab die Lage, Gefälle und der Rohrquerschnitt und 

Rohrsohlenhöhe der SW-Anschlussleitung und der neuen RW-Anschlussleitung am 

Rohrende/Anschlusspunkt (Deckel) durch Aufgrabung und Aufmaß festzustellen, da eine 

Leitungsauskunft grundsätzlich nicht verbindlich ist. 

 

8. Vorgaben der Gebäudeplanung  

Geplante Gebäudehöhe durch SMAP Architektur- und Generalplanung GmbH 

- EG-Hotel = 2,25 m NHN 

- Wohnen Parkplatz-Ebene = 1,60 m NHN 

- Wohnen 1.OG- = 4,70 m NHN 

- Parkdeck Zufahrtsebene = 1,90 m NHN  

 

9. Vorgaben für die Freiraumplanung (Vorschlag) 

9.1 Dachbegrünung 

Die ebenen und gefällelos geplanten nicht begehbaren Dachflächen der überbauten Bereiche des 

Hotels erhalten eine einfache intensiv Begrünung mit mind. 12 cm durchwurzelbaren 

Substrataufbau und werden als Retentionsdach ausgebildet. Bei > 50 % - Anteil = DGNB-Kriterium 

Version 2023 Indikator 2.2. 

Der Aufbau der Dachflächen ab OK-Abdichtung (durchwurzelungsfest nach FLL) / 

Dämmung/Schutzlage ist wie folgt: 

- 8 cm Wasserretentionsbox  "Optigrün WRB 80 F"  

- Saug- und Kapillarvlies: z.B. "Optigrün FIL 200K "  

- 12 cm Extensivsubstrat mit reduziertem Humusanteil 

- Einfache Intensivbegrünung aus 25 % Sedum-Sprossen und aus 75 % Ansaaten aus heimisch 

artenreichem Saatgut (Kräuter + Gräser im Verhältnis 50/50) = Trockenrasen zur Erhöhung 

der Biodiversität = DGNB -Kriterium Version 2023. 

Konstruktionslast Dachbegrünung ohne Berücksichtigung eines temporären Wasserspeichers 

(= Schneelast) Trockengewicht ca. 1,30 kN/m², wassergesättigt ca. 2,00 kN/m². Nicht enthalten  

Einbauten/Belagsflächen, Geländeerhöhungen auf 30 cm Substrat, Sand-Kies-Geröllnester, 

Totholz zur Erhöhung der Biodiversität = ergänzende Ausgleichsmaßnahmen. Konstruktionslast 

bei befestigten Flächen (Kiesrandstreifen, Plattenflächen) wassergesättigt ca. 3,00 kN/m². 
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10. Vorplanung der Freianlagen (Konzept) 

Das Grundstück liegt unmittelbar an der Ostseeallee im Norden und an einer öffentlichen 

Erschließungsstraße (Abzweig Ostseeallee) im Osten des Grundstücks. 

Hinter einem Küstenwald nördlich der am Grundstück angrenzenden Ostseeallee ist unmittelbar 

die natürliche Strandzone der Ostsee. 

Nach Süden erstreckt sich direkt an das Grundstück eine landwirtschaftliche genutzte offene 

Wiesen-Landschaft. Diese ist geprägt durch Baumreihen an den Grenzen, extensiv genutzte 

Grasflächen mit eingestreuten Bodensenken mit Schilf- und Weidenbewuchs. 

Das Gelände ist zum Teil an Grenzen durchzogen mit Grabensysteme, da bei 

Starkregenereignissen das Grundwasser in Teilbereichen, bis Geländeoberflächen ansteht. 

Die am Standort vorkommenden prägenden natürlichen Elemente wie z. B. Kiefern, Erlen- und 

Weidengebüsche, Schilfflächen und die Sand- und Gräserhügel am Küstensaum werden auf dem 

Grundstück als Biotopbereiche neu angelegt. Die geplante Hotel- und Wohnbebauung mit seinen 

notwendigen Erschließungsanlagen und Terrassenflächen für die Hotel- und SPA-Benutzer liegen 

damit integriert in einer umgebenen natürlichen Landschaft. Die offenen Wiesenlandschaften der 

angrenzenden Landschaft werden bis an die Terrassen herangeführt. In diesen Flächen können 

je nach Bedarf einzelne Teilbereiche als nutzbare Aufenthaltsbereiche im Grünen für Gäste 

regelmäßig gemäht werden. 

Das anfallende Niederschlagswasser wird bis auf die Flächen des Teilgrundstück Wohnen 

vollständig vor Ort zur Versickerung gebracht und damit die typischen Feuchtbiotope der 

Landschaft ergänzt. 

 

Die natürlichen umgebenen Landschaftsbestandteile werden wie folgt auf dem Grundstück 

weitergeführt oder als Zitate verwendet: 

- Der Hauptweg für den Kunden und die Nebenwege für die Mitarbeiter sind geschwungen 

angeordnet. Der Hauptweg besteht aus sandfarbenen großformatigen Betonsteinen und die 

Nebenwege aus kleinformatigen Materialien in einer gleichen farblichen Anmutung. 

- An der Südseite des Grundstücks werden Bäume als Baumreihen, bzw. in linearer Anordnung 

als Knicks mit standortverträglichen klimaresilienten Baumarten gepflanzt. Im Bereich der 

Parkpalette sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse Bäume mit schmaler Baumkrone 

geplant, z.B. Säuleneichen (Quercus robur ‚Fastigiata‘). 

- Innerhalb der Freianlagen werden Kiefern und standortheimische klimaresiliente vorgesehen, die 

das gesamte Grundstück in die Umgebung besonders integriert. An besonderen Stellen (Insel, 

Haupteingang und Gebäudeausblick im Norden) werden immergrüne Kiefern (Pinus) in 

skulpturaler Anordnung platziert.  
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Im Bereich der Versickerungsmulden werden für den Standort geeignete Baumarten ausgewählt, 

z.B. Weiden (Salix) 

- Schaffung von ergänzenden strauchartigen Gehölzstrukturen zur räumlichen Gliederung, z. B. 

als Sichtschutz oder Gliederung der Flächen und als Biotopflächen für die Vogel- und Insektenwelt.  

- Wiesen- und Rasenflächen (z.B. bei Entwässerungsmulden) entlang der Hauptwege ermöglichen 

durch die erhöhte Einsehbarkeit eine benutzerfreundliche Transparenz. 

- Findlinge und Kiesflächen als typischer Landschaftsbestandteil auf dem Grundstück an den 

Gräben und an den geplanten Teich- und Versickerungsflächen angeordnet sind und die 

gleichzeitig als Lebensraum für Kleinsäuger und heimische Amphibien dienen. 

- Stauden- Gräser und Bodendecker-Bepflanzungen z. B. Farne, Gräser, differenziert nach deren 

spezifischen Anforderungen an den Standort, z. B. nass/trocken bzw. sonnig/schattig. 

- Für den Eingangsplatz und Gartennischen werden spezifische Sitzobjekte das Thema heimischer 

Findlinge neu interpretieren und den Bezug zu Stadtplätzen herstellen. 

- In Teilen können am Wasser, sowie im Übergang Wiesen- und Gehölzflächen besondere 

verblichene skulpturale Totholzstämme eingebracht werden. Dies erhöht neben der ästhetischen 

Funktion die Schaffung von Lebensräumen für Pilze, Flechten und den darin lebenden 

Kleinorganismen, die wiederum Nahrungsangebote für die Vogelwelt bieten. 

 

11. Vorplanung der Gebäude- und Grundstücksentwässerung 

11.1 Beschreibung der geplanten Entwässerungsanlagen 

Die ebenen und gefällelos geplanten, nicht begehbaren Dachflächen der überbauten 

Bereiche des Gebäudes werden als Retentionsdach ausgebildet.  

 

Die mit Gefälle ausgebildeten Dachflächen (Satteldach) erhalten keine Dachbegrünung. 

Der detaillierte Aufbau der nutzbaren begrünten und begehbaren Dachflächen ist in 

Klärung. 

 

Das Niederschlagswasser wird auf den ebenen Dachflächen temporär in einer 

Speicherschicht (z.B. Optigrün WRB 80 F) zurückgehalten und gedrosselt abgeleitet. Für 

je 250 m² Dachfläche wird planerisch ein Drosselablauf mit einem Abfluss von 0,5 l/sec 

vorgesehen. Die Notüberläufe und hydraulisch bemessenen Signalgeber zur Ableitung 

des Starkregens r 5, 100 werden entsprechend der Abflussleistung des Ablaufes in der 

notwendigen Anzahl als Dachrandabläufe angeordnet. 
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Das Niederschlagswasser der Satteldächer und Parkdeck gelangt ohne Drosselung über 

außenliegende Fallrohre in Muldensteine mit Weiterleitung zu begrünen 

Versickerungsmulden und -gräben. 

Der Überflutungsnachweis für ebene Dachflächen erfolgt auf den Dachflächen. Der 

Nachweis ausreichender Regenrückhaltesysteme im Überflutungsfall für die Satteldächer 

erfolgt in gebäudenahen Muldensysteme, bzw. in den größeren Schilfmulden, die an 

vielen Stellen im Gelände natürlich angeordnet werden. 

 

Damit wird erreicht, dass ein großer Teil des Niederschlagswasser vor Ort verbleibt und 

dem natürlichen Wasserkreislauf mittels Verdunstung und diffuser Versickerung zugeführt 

wird. 

Das auf den befestigten Flächen der Freianlagen (Parkplätze, Wege, Mauern) anfallende 

Niederschlagswasser auf dem Grundstück Hotel versickert unmittelbar und vollständig 

über den Belag und deren Fugen (Sickerpflaster) bzw. in angrenzenden 

versickerungsfähigen Grünflächen und dort angeordneten Mulden. Dies setzt voraus, dass 

für Auffüllzwecke versickerungsfähige Böden zum Einsatz kommen. 

 

Der Nachweis der Reinigungsfunktion des Sickerpflasters als Behandlungsmaßnahme zur 

Versickerung belasteter Regenwasserabflüsse erfolgt über die jeweilige DIBt-Zulassung 

des Herstellers für das verwendete Produkt. 

Bei der Versickerung von belasteten Niederschlagwassers über angrenzende 

Vegetationsflächen oder über Versickerungsmulden (Rasenmulden) übernimmt der 

Oberboden die Reinigungsfunktion als Behandlungsmaßnahme.  

 

Das auf den befestigten Flächen der Freianlagen (Parkplätze, Wege, Mauern) anfallende 

Niederschlagswasser auf dem Grundstück Mitarbeiterwohnen wird mittels Straßenabläufe 

abgeleitet und zusammen mit dem Dachflächenwasser des Wohngebäudes, über einen 

Drosselschacht zur Einhaltung einer Einleitmengenbegrenzung, an den öffentlichen Kanal 

angeschlossen  

Soweit wiederverwendbar werden für notwendige Auffüllzwecke örtlich anstehende Böden 

wiederverwendet. 

Sämtliche befestigte Flächen sind aus einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau 

geplant. Der Oberbau der Verkehrsflächen erfolgt in einem filterstabilen Aufbau nach 

RStO und FGSV mit kf = 1,3 x 10-5 m/s in den Untergrund mit kf ≥ 5,0 x 10-5. 

 

Auffüllböden soweit erforderlich bestehend aus geliefertem Unterboden und Oberboden 

sind aus versickerungsfähigem Material mit kf <1,0 x 10-5 m/s aufzubringen. 
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Die notwendigen Regenrückhaltungsvolumen werden bei befestigten Flächen auf den 

Oberflächen und angrenzenden Muldensystemen nachgewiesen. Bei Gebäuden mit 

begrünten Flachdächern erfolgt der Nachweis der Regenrückhaltevolumina (mit 

gedrosselter Ableitung) entsprechend auf den Dachflächen. 

 

Der Nachweis erfolgt im Rahmen der LP 4 Genehmigungsplanung. 

 

11.2 Starkregen / Systemversagen  

Im Falle von Starkregen erfolgt die Regenrückhaltung vollständig auf dem Grundstück 

gemäß DIN 1986-100 bis einschließlich dem 30-jährigen Regenereignis. Die 

Regenrückhaltung erfolgt zum Teil auf den begrünten Flachdächern (Retentionsdach) und 

zum Teil oberflächig auf befestigten Flächen, sowie in Rasenmulden. 

 

Auf dem Grundstück Wohnen Mitarbeiter erfolgt die Entleerung des 

Regenrückhalteraumes gedrosselt mit Anschluss an den öffentlichen Kanal (s. 

Einleitmengenbegrenzung). 

Auf den Grundstücken Hotel und Parkhaus erfolgt die Entleerung der 

Regenrückhalteräume durch  Versickerung. 

Bei Systemversagen erfolgt die oberflächige Ableitung des Niederschlagwassers, über die 

mittels Geländemodellierung ausgebildeten Notwasserwege, primär zunächst in die 

Regenrückhalteräume in den Außenanlagen. Diese verfügen rechnerisch über Reserven 

im Rückhaltevolumen, welche über den für den Nachweis nach DIN erforderlichen 

Volumina hinaus gehen. Erst wenn die Regenrückhalteräume in den Außenanlagen 

überlaufen, erfolgt der Notwasserweg über die Grundstücksgrenzen, wie im Plan 

dargestellt. 

 

Die Notwasserwege vom Nachbargrundstück des Pflegeheims, welche bei 

Systemversagen über die Grundstücksgrenzen hinaus auf die Teilgrundstücke Hotel + 

Wohnen Mitarbeiter führen (Quelle: Bestand Starkregengefahren - extremes Ereignis - 

GeoPortal.MV Zugriff 02.06.2025), sind im BV aja-Resort Boltenhagen entsprechend mit 

berücksichtigt. 

 

11.3 Kanalanschluss Schmutz- und Regenwasser 

Die Entwässerung des Grundstücks und Objekte ist innerhalb und außerhalb der 

neugeplanten Gebäude als Trennsystem vorgesehen, d.h. Schmutz- und Regenwasser 

werden über separate Kanalleitungen bis zu den Übergabeschächten an den Grenzen 

geführt. 
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Unmittelbar vor jedem Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ist ein Schacht 

(Revisionsschacht) mit einer Mindestnennweite DN 1000 auf dem Grundstück geplant.  

Die Grundleitung zwischen der Kanalanschlussleitung und dem Revisionsschacht wird 

ohne Richtungsänderung in der Nennweite des Anschlusskanals (Kanalanschlussleitung) 

hergestellt.  

• Abwasseranschluss - Grundstück Hotel mit Leitung-SW nach Vorgabe TGA-Planung. 

• Abwasseranschluss - Grundstück Wohnen mit Leitung-RW in > DN 150 gemäß 

Berechnung der Drosselgröße und hydraulischer Dimensionierung in LP 4. 

 

Die Gefahr einer schadhaften Überflutung der Gebäude bei einem Rückstau von 

Niederschlagswasser ist nicht vorhanden. Das Wohngebäude liegt höher als die 

vorgesehene Anschlussstelle im Westen des Grundstücks. 

Da die Objektanschlusshöhen im Erdgeschoss des Hotels  

(OKFF = Bau-Null +/- 0,00 = 2,25 m NHN definiert wurden, liegen diese über den 

Rückstauhöhen des SW-Kanals am Anschlusspunkt in der Straße Ostseeallee. 

Sollten Entwässerungsgegenstände in einem Untergeschoss vorliegen, so sind diese über 

eine Hebeanlage zu entwässern. 

 

12. Erschließung 

Das Hotel wird für den Individualverkehr über eine bügelförmige Vorfahrt von der Ostseeallee 

erreicht. Aus Gründen notwendiger Rangierverkehre für die Anlieferung erfolgt die Zufahrt des 

Anlieferhofes nicht getrennt von der Hotel-Vorfahrt. 

In Nähe zum Haupteingang kann an der ZU- und Ausfahrt seitlich ein Taxistand, bzw. Be- und 

Entladezone für Gäste für 1-2 Fahrzeuge berücksichtigt werden. 

Von der angrenzenden Bushaltstelle gelangt man über einen Fußweg zum Vorplatz am 

Haupteingang des Hotels. 

Die Erschließung des Wohngebäudes und der Parkpalette für das Hotel und SPA erfolgt über die 

neu projektierte Erschließungsstraße zum Reiterhof. 

 

13. Müllentsorgung 

Für die Abfallstoffe des Wohngebäudes wird an der Erschließungsstraße zum Reiterhof in den 

Freianlagen ein Müllsammelplatz angelegt und dort in abschließbaren Abfallschränken gesammelt 

und können von dort unmittelbar über die Erschließungsstraße zum Reiterhof durch die örtliche 

Abfallentsorgung abgeholt werden. Der Müllplatz wird mit Hecken eingegrünt. 

Die Entsorgung der Abfallstoffe des Gewerbebetriebes Hotel erfolgt entweder privat, bzw. über die 

öffentlichen Abfallentsorger des Kreises. 

237 von 358 in Zusammenstellung



 

 

Wiggenhorn & van den Hövel Landschaftsarchitekten PartG mbB 
Alter Teichweg 37 ·  22081 Hamburg ·  Tel +49 (0)40 / 22 70 25 - 0 ·  www.wig-vdh.de 

 
10 

 

Der Standort für die Abfallsammlung bis zum Abholtag erfolgt in einem Müllraum innerhalb des 

Hotelgebäudes im Bereich der Anlieferung. 

 

14. Bewässerung der Freianlagen 

Die einfache intensive Dachbegrünung benötigt keine Bewässerung, da die Pflanzenauswahl für 

den Standort erfolgt. 

Die Bewässerung der Anpflanzungen sind im üblichen Rahmen der Fertigstellungspflege (Ende 

Juni) erforderlich und in der Entwicklungspflege bei zu erwartenden längeren Trockenperioden 

sinnvoll. 

Die Baumstandorte erhalten während der Anwachszeit Gießsäcke. 

Die Bewässerung der intensiv bepflanzten Bereiche mit Stauden und Gräser am Hotel erfolgt bei 

Bedarf über außenliegende Zapfstellen am Gebäude. 

Die Rasen- Wiesen und Wildstaudenflächen sind nur bei zu erwartenden längeren 

Trockenperioden in der Anwuchszeit im Rahmen der Fertigstellungspflege manuell zu wässern. 

Die gewählten Pflanzenarten sind dafür entsprechend ausgewählt. 

 

 

Landschaftsarchitekt 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat für die Entwicklung eines 
Hotelstandortes auf dem ehemaligen Sportplatz in Boltenhagen auf Antrag des 
Vorhabenträgers am 11.10.2018 dem Antrag zur Einleitung eines Verfahrens zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zugestimmt. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde gefasst. 
 
Für planungsrechtliche Regelungen wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 18 aufgestellt. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen geht davon aus, dass 
der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt betrachtet 
werden kann. Überwiegende Teile sind im Flächennutzungsplan als sonstiges 
Sondergebiet „Hotel“ darstellt. Bereiche im südwestlichen Teil des Plangebietes 
sind im Flächennutzungsplan als Bereiche, die dem Pflegeheim und 
entsprechend dem Personalwohnen dienen, dargestellt. Insofern wird durch das 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, das Mitarbeiterwohnen zu 
etablieren, auch die Zielsetzung des Flächennutzungsplanes wiedergegeben.  
 
In Untersetzung der Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes werden im 
Bebauungsplan zwei Baugebiete festgesetzt:  
- das sonstige Sondergebiet für „Hotel + Parken“,  
- das sonstige Sondergebiet „Mitarbeiterwohnen“.  

Damit wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben als aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt betrachtet werden kann.  
 
Unter Berücksichtigung und Absicherung des Stellplatzbedarfs für PKW der 
Hotelgäste und Mitarbeiter wurde der Geltungsbereich erweitert. Hierfür wurden 
die erforderlichen Beschlüsse durch die Gemeindevertretung am 25.06.2020 
gefasst. 
 
Zwischenzeitlich wurden weitere Vorbereitungen vorgenommen. Die 
Bearbeitungen wurden unter Einbeziehung von Fachplanern fortgeführt. 
Auf ihrer Sitzung am 22.02.2024 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen einen Grundsatzbeschluss für die Fortführung des 
Verfahrens mit den dargestellten Zielsetzungen gefasst.  
 
 
Etwa 1.200 m östlich des Plangebietes beginnt das Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“. Aufgrund der Nähe des 
Plangebiets zum GGB können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebiets durch das Vorhaben nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden, so dass eine Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich ist. 
 
In der Verträglichkeitsvorprüfung für das GGB „Wismarbucht“ ist zu klären, ob 
von dem Bebauungsplan Nr. 18 bau-, anlage- oder betriebsbedingte 
Auswirkungen ausgehen, die das GGB in den für die Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen können.  
 
Inhalt und Form der Verträglichkeitsvorprüfung orientieren sich an den 
Empfehlungen des Gutachtens zur Durchführung von FFH-
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Verträglichkeitsuntersuchungen in Mecklenburg-Vorpommern, erstellt vom 
Planungsbüro FROELICH und SPORBECK 2006. 

2. Methodik 

Im vorliegenden Fachbeitrag werden die Schutzerfordernisse des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-302) betrachtet. 
Der Wirkraum wird aufgrund des Vorhabens maximal 300 m um den 
Eingriffsbereich festgelegt.  
 
Es wird nachfolgend untersucht, inwiefern sich durch den beabsichtigten 
Bebauungsplan Nr. 18 zusätzliche Auswirkungen ergeben. 

3. Beschreibung des Vorhabens 

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat einen Masterplan 2020 erstellt. 
Insbesondere das Selbstverständnis der Gemeinde als touristische Destination 
als Seeheilbad an der Ostseeküste, die Einordnung Boltenhagens in besondere 
Angebotskategorien u. a. des Gesundheits- und Wellnesstourismus, ein 
spezieller Angebotsmix, sowie effektives Marketing, eine hohe Angebots- und 
Servicequalität, Innovation durch passende Hotelkonzepte und die Gestaltung 
eines attraktiven Ortsbildes zur Schließung der „Lücke in der Ostseeallee“ 
werden im Masterplan hervorgehoben.  
Die Zielsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 für den 
Standort in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen besteht in der Errichtung 
eines Hotel-Resorts mit 221 Zimmern und 478 Betten, sowie 166 oberirdischen 
Parkplätzen. Darüber hinaus ist die erforderliche Infrastruktur für Gastronomie, 
Schwimmbad mit SPA-Bereich, Sauna und Fitness, sowie ein 
Personalwohngebäude mit ca. 54 Einheiten und zugeordneten Stellplätzen 
geplant. Die im Masterplan 2020 formulierten Generalziele der Ortsentwicklung 
werden durch das neue Hotelkonzept weiterverfolgt und im geplanten Vorhaben 
umgesetzt1.  
 
Auf ihrer Sitzung am 22.02.2024 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen einen Grundsatzbeschluss für die Fortführung des 
Verfahrens mit den dargestellten Zielsetzungen gefasst. Auf ihrer Sitzung am 
16.05.2024 wurde der Vorentwurf über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
bestätigt.  

4. Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 befindet sich 
innerhalb der Ortslage Boltenhagen südlich der Ostseeallee. Die Fläche wurde 
ursprünglich als unbefestigter Sportplatz genutzt und liegt seit ca. 20 Jahren 
brach. Das Plangebiet grenzt an das Sondergebiet des Senioren-Pflegeheims 
(Bebauungsplan Nr. 15), den Reiterhof Boltenhagen und der östlich 
angrenzenden Ferienanlage mit Apartmenthotel an. Im Süden grenzt das 

 
 
1 PowerPoint-Präsentation, DSR Hotel Boltenhagen GmbH, 30.01.2024 
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Plangebiet an offenes Grünland. Das Plangebiet ist ca. 290 m von der Ostsee 
entfernt. Nördlich entlang der Ostseeallee liegt ein Bereich des Küstenwaldes. 
Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst hauptsächlich eine aufgelassene 
Rasenfläche mit vereinzeltem Gehölzbestand eines abgebrochenen und 
beräumten Gartens. Im Süden grenzt eine Baumreihe aus Schwarzpappel-
Hybriden (Windschutzpflanzung) an. 
Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 19.870,72 m2. Das 
Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Es kann von einer Verdichtung des 
Bodens ausgegangen werden. Der Plangeltungsbereich grenzt an drei Seiten an 
Siedlungs- und Verkehrsflächen.  

5. Gesetzliche Grundlagen 

Mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie; im Folgenden FFH-Richtlinie genannt) und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie) 
wurden in der Europäischen Union die rechtlichen Grundlagen für ein 
länderübergreifendes Schutzgebietssystem geschaffen. 
 
Gemäß Europäischer Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/ 409/ EWG vom 2. April 
1979, kodifizierte Fassung Richtlinie 2009/ 147/ EG vom 30. November 2009, 
bekanntgemacht am 26. Januar 2010) sind für die Vogelarten des Anhang I die 
zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären, 
die Special Protection Areas (SPAs) oder im Deutschen auch als Europäische 
Vogelschutzgebiete (VSG) bezeichnet. Schutzzweck dieser sind die Erhaltung 
der Bestände und Lebensstätten (Habitate) der relevanten Vogelarten, die 
Wiederherstellung sowie ggf. Neuschaffung von Lebensstätten durch geeignete 
Maßnahmen. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet entsprechende 
Vogelvorkommen der EU-Kommission zu melden, die rechtlichen nationalen 
Voraussetzungen für die Ausweisung zu schaffen und die Ausweisungen 
durchzuführen. 
 
Die Umsetzung des europäischen Rechts in nationales Recht erfolgte mit der 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG), und den 
angepassten Landesgesetzen. Zu Grunde liegen die gültigen Fassungen des 
BNatSchG vom 29.07.2009 und für Mecklenburg-Vorpommern des 
Naturschutzausführungsgesetzes M- V (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010. 
 
Seit Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/ 43/ EWG) 
bilden die SPAs mit den Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) das 
Schutzgebietssystem Natura 2000. Ziele des Schutzgebietssystems Natura 2000 
sind die Bewahrung und Wiederherstellung eines "günstigen Erhaltungszustands 
der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse", zu denen auch die Vogelarten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie zählen. 
Wesentliches Ziel der Richtlinien ist die Schaffung und dauerhafte Sicherung 
eines kohärenten ökologischen Netzes von besonderen Schutzgebieten mit der 
Bezeichnung „Natura 2000" (Art. 3 FFH-Richtlinie). 
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Aktuelle Rechtsgrundlage für Natura 2000-Prüfungen ist die Landesverordnung 
über die Europäischen Vogelschutzgebiete in M-V (VSGLVO M-V vom 
12.07.2011). Diese dient zur genauen Definition der Schutzzwecke, Lage, 
Abgrenzung und der artenspezifischen Erhaltungsziele der in M-V vorhandenen 
EU-Vogelschutzgebiete. 
 
Aufgrund des Schutzstatus sind im Bedarfsfall für Pläne oder Projekte, welche 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen bzw. Projekten Natura 
2000-Gebiete beeinträchtigen könnten, Verträglichkeitsprüfungen 
durchzuführen. 
 
Mit dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I. S. 2542) sind 
die Regelungen zur FFH-Richtlinie bzw. Vogelschutz-Richtlinie im Abschnitt 2 
Netz „Natura 2000“ in den §§ 31-36 BNatSchG verankert worden. 

6. Grundlagen und Datenlücken   

Grundlage für die vorliegende Natura 2000-Vorprüfung bilden: 
- die Aussagen und Inhalte des Standarddatenbogens 2020 (DE 1934-302) 
- die Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in 

Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Juli 2011 (VSGLVO M-V) 
- Aussagen des LUNG unter www.umweltkarten.mv-regierung.de 
- Managementplan für das FFH-Gebiet DE 1934-302 „Wismarbucht“, 

Februar 2006 
- Landesverordnung zur einstweiligen Sicherung des geplanten 

Naturschutzgebietes „Tarnewitzer Huk“ vom 21. Oktober 1993, GVOBl. M-
V 1993, 899 

7. Beschreibung der Wirkfaktoren 

Die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens werden unterschieden in bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen. 

7.1 Vorbelastungen 
Das Vorhabengebiet ist durch die zulässigen Nutzungen in der Ortslage 
Ostseebad Boltenhagen Diese Vorbelastungen sind bei der Bewertung des 
Vorhabens zu berücksichtigen. Es handelt sich um visuelle und akustische 
Wirkungen durch die zulässigen Nutzungen. 

7.2 Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Als baubedingte Wirkungen werden alle im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Bautätigkeit für das Vorhaben stehenden Beeinträchtigungen bezeichnet. 
 
Folgende maßgebliche baubedingte Auswirkungen sind während 
Baumaßnahmen zu erwarten: 
• Akustische und visuelle Wirkungen durch den Betrieb von Baumaschinen 
• Akustische und visuelle Wirkungen durch Fahrzeugbewegungen 
• Eingriffe in Gehölzstrukturen 
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7.3 Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Die anlagebedingten Auswirkungen beschränken sich auf die Errichtung von 
Gebäuden und Wegeanbindungen. Diese anlagebedingten Wirkungen sind mit 
den vorhandenen Nutzungen in der Ortslage Ostseebad Boltenhagen 
vergleichbar und es kommt zu Überschneidung der Wirkungen. 
Anlagebedingte Wirkungen können sich potenziell aus den baulichen und 
sonstigen Anlagen selbst z.B. durch Flächenversiegelung (Flächenverlust von 
Habitaten), Funktionsverlust von Habitaten und Wirkungen auf funktionale 
Beziehungen zu anderen Schutzgebieten ergeben. 

7.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Betriebsbedingte Wirkungen stellen optische und akustische Störreize im 
Wesentlichen durch die Anwohner und Feriengäste dar. Diese betriebsbedingten 
Wirkungen sind mit den vorhandenen Nutzungen in der Ortslage Ostseebad 
Boltenhagen vergleichbar und es kommt zu Überschneidung der Wirkungen. 
Betriebsbedingte Auswirkungen resultieren aus der Nutzung der Baugebiete im 
Plangebiet nach der vollständigen Herstellung. Maßgeblich dabei sind 
Habitatbeeinträchtigungen durch Emissionen (Lärm, Licht, Schadstoffe) und die 
Nutzungen in der näheren Umgebung, z.B. durch Freizeitverhalten. 

7.5 Kumulative Wirkfaktoren 
Kumulative Wirkungen auf Schutzgüter sind nicht zu erwarten, da vom Vorhaben 
keine nachhaltigen Wirkungen ausgehen. Baumaßnahmen im näheren Umfeld, 
die auf das Europäische Vogelschutzgebiet und das Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) einwirken, werden nachfolgend betrachtet. 
 
Die Auswirkungen durch die Umsetzung des Bauvorhabens auf das Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-302) werden im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen durch die Bauvorhaben des 
vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr. 8 „Strandhotel“ in der Ostseealle 27 
und des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr. 19 "Baltic-Quartier“, 
Ostseeallee 34/ 36" (ehemalige Kurverwaltung und ehemalige 
Gemeindeverwaltung) inclusive Flächen des Parkplatzes am Reitstall im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB beurteilt.  
 
Die Umsetzung der Bebauungspläne Nr. 8 und Nr. 18 entstehen Ferienhotels mit 
attraktiven Angeboten für die Gäste zur Erholung auf dem Hotelgelände (Sport/ 
Wellness) als Alternative zum Strandaufenthalt. Mit der Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 wird das Wohnangebot der Gemeinde erweitert. 
Brachgefallene Flächen (ehemals Gemeindeverwaltung) werden zu 
Wohnbauflächen entwickelt und aktuell bebaut.  
 
Mit der Umsetzung des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr.18 in 
Verbindung mit den vorgenannten Bauvorhaben sind keine nachhaltigen 
Auswirkungen auf die Zielarten und Erhaltungsziele des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung „Wismarbucht“ zu erwarten. Es kommt nicht zur 
Inanspruchnahme von Flächen des Schutzgebietes bzw. zu einem 
Funktionsverlust von Habitaten der Zielarten des Schutzgebietes. Auswirkungen 
durch die verhältnismäßig geringe Erhöhung der Gästezahl in der Gemeinde sind 
marginal.  
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8. Übersicht über das Schutzgebiet  

Als Datengrundlage dieser Verträglichkeitsvorprüfung zum GGB „Wismarbucht“ 
(DE 1934-302) wurden die Angaben im Standarddatenbogen (SDB, Mai 2004, 
aktualisiert im Mai 2020) sowie maßgeblich die Ausführungen im 
Managementplan vom Februar 2006 herangezogen. Dazu zählen allgemeine 
Informationen zu den FFH-LRT, den Arten und deren Erhaltungszielen. 

8.1 Lage, Ausdehnung und Schutzzweck 
Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) hat eine Fläche von etwa 
23.840 ha und umfasst überwiegend die Wasserflächen der Ostsee in der 
Wismarbucht sowie Küstenbereiche. Die Wismarbucht stellt einen komplexen 
und repräsentativen Landschaftsausschnitt der westlichen Ostsee dar, der eine 
Vielzahl von charakteristischen marinen und Küstenlebensräume enthält. 
 
„Schutzzweck für das FFH-Gebiet ist die Erhaltung des vielfältigen Komplexes 
aus marinen und Küstenlebensraumtypen, die typisch für den südwestlichen 
Ostseeraum sind und auf Grund der naturnahen Ausprägungen besonders 
bedeutsam sind für den Schutz charakteristischer Tier- und Pflanzenarten. Im 
Sommerhalbjahr sind Teilbereiche besonders wichtig für die relevanten 
Brutvogelarten sowie für mausernde Wasservögel. Im Winterhalbjahr hat fast das 
gesamte Gebiet eine hohe Bedeutung für die Rast und Nahrungsaufnahme von 
Zugvogelarten. Der günstige Zustand der Lebensräume und Arten soll erhalten 
werden, der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Brutvogelarten im 
ungünstigen Zustand soll wiederhergestellt werden. Darüber hinaus werden für 
ausgewählte Lebensraumtypen und Arten Entwicklungsmaßnahmen angestrebt. 
Wichtige funktionale Voraussetzungen für günstige Erhaltungszustände sind die 
Sicherung und weitere Verbesserung der Gewässergüte, der Erhalt der 
natürlichen Morphologie und Hydrologie der Küstengewässer, 
küstendynamischer Prozesse sowie der relativen Ungestörtheit weiter Bereiche. 
Führt die Verbesserung der Wassergüte zum Rückgang von Arten, die an sehr 
eutrophe Verhältnisse angepasst sind, entspricht diese Entwicklung dem 
Schutzzweck. 
Das Gebiet hat gleichzeitig bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung mit seinen 
Strand- und naturnahen Küstenabschnitten eine sehr hohe Bedeutung für die 
menschliche Erholung und den Tourismus. Diese Qualitäten sollen erhalten und 
mit den Anforderungen zum nachhaltigen Schutz der Arten und Lebensräume in 
Übereinstimmung gebracht werden“ (Quelle: StALU WM: Managementplan für 
das FFH-Gebiet „Wismarbucht“, S. 82)  
 
Die Lage und Ausdehnung des GGB ist in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt.  
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Abb. 1: Lage und Ausdehnung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
„Wismarbucht“ (DE 1934-302)  
(Quelle: © LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), Kartengrundlage: GeoBasis-DE/M-V, UEK250, Zugriff 
2025) 

8.2 Zielarten des Anhang II der FFH-RL 
Die nachfolgende Tabelle stellt die im FFH-Gebiet erfassten Arten nach Anhang 
II der FFH-Richtlinie mit ihrem Erhaltungszustand gemäß Managementplan von 
2006 und Standarddatenbogen von 2020 dar. 
 
Tab. 1: Arten im FFH-Gebiet „Wismarbucht“ mit ihrem Erhaltungszustand (EHZ) gemäß 
Standarddatenbogen (SDB) von 2020 und gemäß Managementplan (MaP) von 2006; für einige 
Arten konnte kein signifikantes Vorkommen nachgewiesen werden (n.s. = nicht signifikant) 

EU-
Code Arten 

EHZ 
lt. 

SDB 
(2020) 

EHZ 
lt. 

MaP* 
(2006) 

1014 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) B B 
1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) B B 
1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) C B 
1103 Finte (Alosa fallax) - n.s. 
1106 Lachs (Salmo salar) - n.s. 
1166 Kammmolch (Triturus cristatus) B B 
1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) - B 
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) - n.s. 
1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) - n.s. 
1355 Fischotter (Lutra lutra) B B 
1364 Kegelrobbe (Halychoerus grypus) C C 
1365 Seehund (Phoca vitulina) B B 

* Bewertung des Erhaltungszustandes: A = Hervorragender Zustand, B = Guter Zustand, 
C = Durchschnittlicher bis eingeschränkter Zustand 
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In der nachfolgenden Abbildung werden die Arten des Anhangs II der FFH-RL, 
die im GGB „Wismarbucht“ vorkommen, mit dem im Managementplan erfassten 
Erhaltungszustand dargestellt. 
 
Von den FFH-Arten kommt am Tarnewitzer Huk lediglich der Fischotter vor.  
 

 
Abb. 2: Ausschnitt Karte 2b – Habitate der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie/ Maßgebliche 
Bestandteile im FFH-Gebiet „Wismarbucht“ gemäß Managementplan (MaP) v. 2006 
 
Fischotter (Lutra lutra) 
Der Fischotter wird im Standarddatenbogen (SDB) als vorhanden aufgeführt. Der 
Erhaltungszustand ist mit „B“ bewertet. 
 
Lebensraumelemente und -eigenschaften (für einen günstigen EHZ) gemäß 
Natura 2000-LVO M-V 
Lebensraumelemente und -Eigenschaften für den Fischotter (Lutra lutra) sind: 
• Gewässersysteme mit kleinräumigem Wechsel verschiedener Uferstrukturen 
wie Flach- und Steilufer, Uferunterspülungen und -auskolkungen, Bereiche 
unterschiedlicher Durchströmungen, Sand- und Kiesbänke, Altarme an 
Fließgewässern, Röhricht- und Schilfzonen, Hochstaudenfluren sowie Baum- 
und Strauchsäume, 
• ausreichendes Nahrungsangebot und geringe Schadstoffbelastung (wie z.B. 
Schwermetalle und PCB), 
• nicht unterbrochene Uferlinien von Fließgewässern mit durchgängigen 
Uferböschungen (auch bei Unterquerungen von Straßen mit einem signifikant 
erhöhten Kollisionsrisiko), 
• großräumige, miteinander in Verbindung stehende Gewässersysteme als 
Wanderkorridore. 
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8.3 Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 
Innerhalb des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ 
sind nach Standarddatenbogen (SDB) 2020 bzw. aufgrund der Ergebnisse der 
Managementplanung nachfolgend aufgeführte Lebensraumtypen (LRT) 
vorhanden.  
 
Tab. 2: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Wismarbucht“ mit ihrem Erhaltungszustand (EHZ) 
gemäß Standarddatenbogen (SDB) v. 2020 und gemäß Managementplan (MaP) v. 2006 

EU-
Code Lebensraumtyp 

EHZ 
lt. 

SDB 
(2020) 

EHZ 
lt. 

MaP* 
(2006) 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung 
durch Meerwasser 

- B 

1130 Ästuarien C - 
1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt B B 
1150* Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) B B 
1160 Flache große Meeresarme und –buchten 

(Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 
B B 

1170 Riffe B B 
1210 Einjährige Spülsäume B B 
1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände A A 
1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit 

Vegetation 
B B 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen 
Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

A A 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinelliietalia 
maritimae) 

A A 

2110 Primärdünen A A 
2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) B B 
2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 

(Graudünen) 
B B 

2160 Dünen mit Hippophae rhamnoides B B 
2190 Feuchte Dünentäler B B 
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions 
B B 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

B B 

6510 Magere Flachlandmähwiesen (Alopecurus pratensis und 
Sanguisorba officinalis) 

B B 

* Bewertung des Erhaltungszustandes: A = Hervorragender Zustand, B = Guter Zustand, 
C = Durchschnittlicher bis eingeschränkter Zustand 
 
Aufgrund der Entfernung von mind. 1.200 m des GGB zum Plangebiet sind keine 
Lebensraumtypen oder Habitate von Arten direkt betroffen. Es erfolgt keine 
Inanspruchnahme von Flächen des Natura 2000-Gebietes.  
Eine indirekte Betroffenheit kann sich durch Besucherbewegungen im FFH-
Gebiet ergeben. Potentiell betroffen sind dadurch die Küstenlebensraumtypen 
am Tarnewitzer Huk – eine weitreichendere Besucherbewegung wird als sehr 
geringfügig und damit vernachlässigbar beurteilt. 
Am Tarnewitzer Huk liegen Flächen der Lebensraumtypen „Weißdünen mit 
Strandhafer“ (2120, Erhaltungszustand B), „Dünen mit Sanddorn“ (2160, 
Erhaltungszustand unterschiedlich auf drei Flächen (A, B und C), „Primärdünen“ 
(2110, Erhaltungszustand A), „Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt“ 
(1140, Erhaltungszustand B), „Einjährige Spülsäume“ (1210, Erhaltungszustand 
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A und B), „Atlantische Salzwiesen“ (1330, Erhaltungszustand A), „Flache große 
Meeresarme und Buchten“ (1160, Erhaltungszustand B). Angaben siehe 
nachfolgende Abbildung. 
 

 
Abb. 3: Ausschnitt Karte 2a – Lebensraumtypen/ Maßgebliche Bestandteile im FFH-Gebiet 
„Wismarbucht“ gemäß Managementplan (MaP) v. 2006, (mit eigener Bearbeitung – Schriftfelder 
LRT) 
 
Der Managementplan „Wismarbucht“ wurde aktualisiert. Das Staatliche Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt Nordwestmecklenburg hat im März 2021 eine 
aktualisierte Karte der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
veröffentlicht. Die Angaben zum Managementplan von 2006 weichen geringfügig 
ab. Es wurden im Vergleich zum Managementplan von 2006 vier weitere 
Lebensraumtypen ausgewiesen. Westlich der Tarnewitzer Huk liegen Flächen 
der Lebensraumtypen „Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 
(Graudünen)“ (prioritäre LRT) (2130, Erhaltungszustand B). Südlich der 
Tarnewitzer Huk befinden sich Flächen der Lebensraumtypen „Atlantik-
Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegetation“ (1230, 
Erhaltungszustand C), „Riffe“ (1170, Erhaltungszustand C) und „Mehrjährige 
Vegetation der Kiesstrände“ (1220, Erhaltungszustand B). Angaben siehe 
nachfolgende Abbildung. 
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Abb. 4: Auszug Karte Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie, Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg, März 2021 

8.4 Managementpläne/ Pflege- und Entwicklungspläne 
Ein Managementplan für das GGB „Wismarbucht“ liegt in der endgültigen 
Fassung von 2006 vor. 
Im Rahmen des Managementplans wurden die maßgeblichen Lebensraumtypen 
nach Anhang I und Vorkommen der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
ermittelt und deren Erhaltungszustände bewertet. Darauf aufbauend wurden 
Erhaltungsziele präzisiert, die durch die Umsetzung festgelegter Maßnahmen 
zum Erhalt, zur Entwicklung oder zur Wiederherstellung des guten 
Erhaltungszustandes der LRT und Arten zu erreichen sind.  
 
Die Aussagen/ Ergebnisse des Managementplanes stellen den aktuellen 
Kenntnisstand für die LRT und Arten des FFH-Gebiets dar und werden für die 
hier vorliegende Verträglichkeitsvorprüfung als Grundlage verwendet. Prinzipiell 
wird die hier betrachtete Planung jedoch unabhängig von der Erstellung des 
Managementplanes angesehen. 

8.5 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens bezüglich der 
Erhaltungsziele 
Die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen, die zu potenziellen Auswirkungen 
auf die Schutz- und Erhaltungsziele des Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-302) bzw. dessen maßgebliche 
Bestandteile führen können, werden nachfolgend in Bezug auf das Vorhaben 
bewertet: 
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Zielarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie 
Aufgrund der Habitatansprüche der Arten und teilweise deren enge Bindung an 
Küstengewässer unter Berücksichtigung der Wirkungen des Vorhabens besteht 
keine Betroffenheit der Habitate der Zielarten. Entsprechend ist das Vorhaben in 
Bezug auf die Zielarten des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
als verträglich zu bewerten. 
 
Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 18 wird sich die Art der 
Beeinträchtigungen nicht ändern. Eine maßgebliche Intensivierung von 
Auswirkungen auf die Lebensraumtypen und Arten des GGB durch zukünftige 
Hotelgäste ist nicht zu erwarten.  
Entsprechend ist das Vorhaben unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Beeinträchtigungen auf das GGB in Bezug auf die Betroffenheit von LRT des 
GGB als verträglich zu bewerten. 

9. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 

Die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens werden unterschieden in bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen. 

9.1 Auswirkungen des Vorhabens  
Die vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren (vgl. Gliederungspunkt 7), die zu 
Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ (DE 1934-302) führen 
können, werden nachfolgend in Bezug auf die Art und Weise ihrer tatsächlichen 
Auswirkungen differenziert dargestellt: 

9.1.1 Vorbelastungen 
Das Vorhabengebiet ist durch die zulässigen Nutzungen in der Ortslage 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vorbelastet. Die Vorbelastungen sind mit der 
geplanten Nutzung vergleichbar und es kommt zu Überschneidung der 
Wirkungen, ohne dass die Wirkungen dadurch erheblich verstärkt werden.  

9.1.2 Baubedingte Wirkungen 
In der Bauphase sind durch den Baubetrieb Lärm-, Licht- und Staubimmissionen 
sowie optische Störungen und Erschütterungen durch Baufahrzeuge, -
maschinen und -vorgänge zu erwarten. 
 
Das GGB befindet sich in 1.200 m Entfernung zum Plangebiet. Baubedingte 
Auswirkungen können aufgrund der Entfernung ausgeschlossen werden. 
Auf die Zielarten des GGB sind die baubedingten Wirkungen auszuschließen. 
Eingriffe im Bereich des Schutzgebietes sind nicht vorgesehen. Eine 
maßgebliche, nachhaltige Wirkung auf maßgebliche Bestandteile des 
Schutzgebietes ist nicht zu erwarten.  

9.1.3 Anlagebedingte Wirkungen 
Der Plangeltungsbereich liegt außerhalb des GGB und in 1.200 m Entfernung. 
Es kommt nicht zu Flächenverlusten innerhalb des FFH-Gebiets, sodass keine 
maßgeblichen Gebietsbestandteile betroffen sind.  
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Anlagebedingt kommt es zu keinen nachhaltigen Wirkungen auf die Zielarten und 
Lebensraumtypen des GGB. Eine maßgebliche, nachhaltige Wirkung durch die 
anlagebedingten Wirkfaktoren kann ausgeschlossen werden. 

9.1.4 Betriebsbedingte Wirkungen 
Mit Umsetzung des Vorhabens kommt es zu einer geringfügigen Erhöhung der 
Schadstoff- (Abgase, Feinstaub) und Lärmemissionen durch den Verkehr 
zukünftiger Gäste. Lichtemissionen können durch die Beleuchtung des 
Gebäudes und der Außenanlagen auftreten. Schadstoff-, Lärm- und 
Lichtemissionen verursachen aufgrund der Entfernung von 1.200 m zum GGB 
keine Beeinträchtigungen für die Schutz- und Erhaltungsziele. 
 
Ein potentieller Wirkfaktor ist die Freizeitnutzung der Küstenbereiche durch die 
zukünftigen Gäste des Hotels. Das GGB „Wismarbucht“ ist im Bereich der 
Tarnewitzer Huk gleichzeitig Bestandteil des Naturschutzgebietes „Tarnewitzer 
Huk“, dessen Betreten derzeit untersagt ist. Verbote sind zudem in der 
Landesverordnung zur einstweiligen Sicherung des geplanten 
Naturschutzgebietes „Tarnewitzer Huk“ vom 21. Oktober 1993 enthalten. Es ist 
somit unwahrscheinlich oder nur in seltenen Ausnahmefällen zu erwarten, dass 
Gäste des Hotels das GGB im relevanten Bereich an der Tarnewitzer Huk 
betreten und Störungen verursachen. 
 
Eine erhebliche Intensivierung der bestehenden akustischen und visuellen 
Wirkungen ist bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Es besteht keine 
maßgebliche Betroffenheit für die Zielarten des GGB. Eine maßgebliche, 
nachhaltige Wirkung durch die betriebsbedingten Wirkfaktoren kann 
ausgeschlossen werden. 

9.2 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 
Die Umsetzung der Planungsziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 18 Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat keine direkten Auswirkungen auf 
das Natura 2000-Gebiet. Auswirkungen, z.B. durch Flächeninanspruchnahme, 
beziehen sich ausschließlich auf den Plangeltungsbereich. Auch ist nicht von 
deutlich erhöhten Lärmemissionen oder visuellen Reizen auszugehen, welche 
über das bestehende Maß hinausgehen.  
 
Es sind keine Einflüsse auf die Schutzgebiete mit der Umsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen zu erwarten. Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen umliegender Schutzgebiete und es sind keine maßgeblichen 
Gebietsbestandteile betroffen. Die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes 
können weiterhin uneingeschränkt umgesetzt werden. Bei Umsetzung des 
Vorhabens sind keine Schutzgebiete tangiert oder in ihrer Funktion 
beeinträchtigt, so dass vom Vorhaben kein negativer Einfluss zu erwarten ist. 

9.3 Beeinträchtigungen von Maßnahmen des Managementplans 
Der Managementplan für das FFH-Gebiet „Wismarbucht“ beinhaltet einige 
Maßnahmen zum Schutz der Lebensraumtypen und Habitate der Arten im FFH-
Gebiet. Diese werden insgesamt nicht durch die getroffenen Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 18 beeinträchtigt. Das GGB liegt in 
1.200 m Entfernung zum Plangebiet und überlagert sich dort mit dem NSG 
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„Tarnewitzer Huk“. Ein Betreten der relevanten Flächen der Lebensraumtypen 
„Primärdünen“ und „Weißdünen mit Strandhafer“ ist somit ausgeschlossen. Eine 
intensive Strandnutzung solcher Bereiche wird dadurch vermieden. 
Auswirkungen auf die Maßnahmen des Managementplanes ergeben sich somit 
nicht. 

9.4 Berücksichtigung kumulierender Wirkungen anderer Pläne und Projekte 
In der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen sind weitere Hotelprojekte 
vorgesehen. Der Strandbereich in der Gemeinde wird bereits intensiv genutzt 
und eine Ausdehnung auf weitere Strandbereiche ist aufgrund der Absperrung 
zum NSG „Tarnewitzer Huk“ nicht möglich. Die relevanten Lebensraumtypen 
sind somit vor Zugriffen geschützt. 
 
Mit der Umsetzung der Bebauungspläne Nr. 8 und Nr. 18 entstehen Ferienhotels 
mit attraktiven Angeboten für die Gäste auch zur Erholung auf dem Hotelgelände 
(Sport/ Wellness) als Alternative zum Strandaufenthalt. Mit der Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 wird das Wohnangebot der Gemeinde erweitert. 
Brachgefallene Flächen (ehemals Gemeindeverwaltung) werden zu 
Wohnbauflächen entwickelt und aktuell bebaut.  
 
Mit der Umsetzung des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr.18 in 
Verbindung mit den Bebauungsplänen Nr. 8 (Strandhotel) und Nr. 19 
(Wohnbebauung) sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Zielarten und 
Erhaltungsziele des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Wismarbucht“ 
zu erwarten. Eine Inanspruchnahme von Flächen des Schutzgebietes erfolgt 
nicht. Ein Funktionsverlust von Habitaten der Zielarten des Schutzgebietes ist 
nicht zu erwarten. Auswirkungen durch verhältnismäßig geringe Zunahme der 
Gästezahlen sind vernachlässigbar.  
 
Wie in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt, werden keine bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Wismarbucht“ bei 
Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen erwartet. 
 
Zusammenfassend wird daher eingeschätzt, dass die Umsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 auch in Kumulation mit anderen 
Plänen und Projekten in der Gemeinde Boltenhagen keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung „Wismarbucht“ (DE 1934-302) oder die für den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteile bewirkt. 

10. Zusammenfassung 

In dieser FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wurden die bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen auf die 
Erhaltungsziele des Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
„Wismarbucht“ (DE 1934-302) betrachtet. 
 
Aufgrund der Entfernung des FFH-Gebietes zum Plangebiet sind keine bau- und 
anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen sind ebenfalls nicht zu erwarten – zum einen 
aufgrund der Entfernung, zum anderen aufgrund der gleichzeitigen 
Unterschutzstellung der Tarnewitzer Huk als Naturschutzgebiet und dem 
Betretungsverbot der Flächen. 
 
Erhebliche Auswirkungen mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen auf die 
Lebensraumtypen und Arten des Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) konnten ausgeschlossen werden.  
 
Insgesamt ist das Vorhaben als verträglich und vereinbar mit den Schutz- und 
Erhaltungszielen des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
„Wismarbucht“ (DE 1934-302) zu bewerten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind mit Sicherheit auszuschließen. Die 
baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Beeinträchtigungen 
liegen für die Brutvogelarten unter der Relevanzschwelle und sind nicht 
nachhaltig. 
 
Auf Grundlage der Natura 2000 Vorprüfung kann davon ausgegangen werden, 
dass sich durch die Umsetzung des Bauvorhabens keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf Natura 2000-Gebiete und deren Schutzzwecke und 
Erhaltungszielen ergeben werden.  
 
Insgesamt ist das Vorhaben als verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen 
des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Wismarbucht“ 
(DE 1934-302) zu bewerten. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung muss nicht 
durchgeführt werden. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat für die Entwicklung eines 
Hotelstandortes auf dem ehemaligen Sportplatz in Boltenhagen auf Antrag des 
Vorhabenträgers am 11.10.2018 dem Antrag zur Einleitung eines Verfahrens zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zugestimmt. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde gefasst. 
 
Für planungsrechtliche Regelungen wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 18 aufgestellt. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen geht davon aus, dass 
der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt betrachtet 
werden kann. Überwiegende Teile sind im Flächennutzungsplan als sonstiges 
Sondergebiet „Hotel“ darstellt. Bereiche im südwestlichen Teil des Plangebietes 
sind im Flächennutzungsplan als Bereiche, die dem Pflegeheim und 
entsprechend dem Personalwohnen dienen, dargestellt. Insofern wird durch das 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, das Mitarbeiterwohnen zu 
etablieren, auch die Zielsetzung des Flächennutzungsplanes wiedergegeben.  
 
In Untersetzung der Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes werden im 
Bebauungsplan zwei Baugebiete festgesetzt:  
- das sonstige Sondergebiet für „Hotel + Parken“,  
- das sonstige Sondergebiet „Mitarbeiterwohnen“.  

Damit wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben als aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt betrachtet werden kann.  
 
Unter Berücksichtigung und Absicherung des Stellplatzbedarfs für PKW der 
Hotelgäste und Mitarbeiter wurde der Geltungsbereich erweitert. Hierfür wurden 
die erforderlichen Beschlüsse durch die Gemeindevertretung am 25.06.2020 
gefasst. 
 
Zwischenzeitlich wurden weitere Vorbereitungen vorgenommen. Die 
Bearbeitungen wurden unter Einbeziehung von Fachplanern fortgeführt. 
Auf ihrer Sitzung am 22.02.2024 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen einen Grundsatzbeschluss für die Fortführung des 
Verfahrens mit den dargestellten Zielsetzungen gefasst.  
 
 
Mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie; im Folgenden FFH-Richtlinie genannt) und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie) 
wurden in der Europäischen Union die rechtlichen Grundlagen für ein 
länderübergreifendes Schutzgebietssystem geschaffen. 
 
Wesentliches Ziel der Richtlinien ist die Schaffung und dauerhafte Sicherung 
eines kohärenten ökologischen Netzes von besonderen Schutzgebieten mit der 
Bezeichnung „Natura 2000" (Art. 3 FFH-Richtlinie). 
 
Gemäß Artikel 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie erfordern Pläne oder Projekte, die nicht 
unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür 
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notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine 
Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten 
Erhaltungszielen. 
 
Durch die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 1998 erfolgte die 
Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht. Mit dem Gesetz über 
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I. S. 2542) sind die Regelungen zur FFH-Richtlinie bzw. 
Vogelschutz-Richtlinie im Abschnitt 2 Netz „Natura 2000“ in den §§ 31-36 
BNatSchG verankert worden.  
 
Hierbei bezieht sich § 34 BNatSchG auf die Prüfung der Verträglichkeit von 
Projekten. Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist vor der Zulassung oder 
Durchführung eines Projektes, dessen Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
eines Natura 2000-Gebietes zu prüfen. Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein 
Projekt unzulässig, wenn die Prüfung der Verträglichkeit ergibt, dass es zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele 
oder für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann.  
 
Es wird nachfolgend untersucht, inwiefern sich durch den beabsichtigten 
Bebauungsplan Nr. 18 zusätzliche Auswirkungen ergeben. 
 
Etwa 275 m nördlich des Plangebietes beginnt das Europäische 
Vogelschutzgebiet (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“. Aufgrund der Nähe des 
Plangebiets zum VSG können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebiets durch das Vorhaben nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden, so dass eine Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich ist. 
 
In der Verträglichkeitsvorprüfung für das VSG „Wismarbucht und Salzhaff“ ist zu 
klären, ob von dem Bebauungsplan Nr. 18 bau-, anlage- oder betriebsbedingte 
Auswirkungen ausgehen, die das VSG in den für die Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen können.  
 
Inhalt und Form der Verträglichkeitsvorprüfung orientieren sich an den 
Empfehlungen des Gutachtens zur Durchführung von FFH-
Verträglichkeitsuntersuchungen in Mecklenburg-Vorpommern, erstellt vom 
Planungsbüro FROELICH und SPORBECK 2006. 

2. Methodik 

Im vorliegenden Fachbeitrag werden die Schutzerfordernisse des Europäischen 
Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) 
betrachtet. Der Wirkraum wird aufgrund des Vorhabens maximal 300 m um den 
Eingriffsbereich festgelegt.  
 
Es wird nachfolgend untersucht, inwiefern sich durch den beabsichtigten 
Bebauungsplan Nr. 18 zusätzliche Auswirkungen ergeben. 
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3. Beschreibung des Vorhabens 

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat einen Masterplan 2020 erstellt. 
Insbesondere das Selbstverständnis der Gemeinde als touristische Destination 
als Seeheilbad an der Ostseeküste, die Einordnung Boltenhagens in besondere 
Angebotskategorien u. a. des Gesundheits- und Wellnesstourismus, ein 
spezieller Angebotsmix, sowie effektives Marketing, eine hohe Angebots- und 
Servicequalität, Innovation durch passende Hotelkonzepte und die Gestaltung 
eines attraktiven Ortsbildes zur Schließung der „Lücke in der Ostseeallee“ 
werden im Masterplan hervorgehoben.  
Die Zielsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 für den 
Standort in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen besteht in der Errichtung 
eines Hotel-Resorts mit 221 Zimmern und 478 Betten, sowie 166 oberirdischen 
Parkplätzen. Darüber hinaus ist die erforderliche Infrastruktur für Gastronomie, 
Schwimmbad mit SPA-Bereich, Sauna und Fitness, sowie ein 
Personalwohngebäude mit ca. 54 Einheiten und zugeordneten Stellplätzen 
geplant. Die im Masterplan 2020 formulierten Generalziele der Ortsentwicklung 
werden durch das neue Hotelkonzept weiterverfolgt und im geplanten Vorhaben 
umgesetzt1.  
 
Auf ihrer Sitzung am 22.02.2024 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen einen Grundsatzbeschluss für die Fortführung des 
Verfahrens mit den dargestellten Zielsetzungen gefasst. Auf ihrer Sitzung am 
16.05.2024 wurde der Vorentwurf über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
bestätigt.  

4. Beschreibung des Plangebietes  

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 befindet sich 
innerhalb der Ortslage Boltenhagen südlich der Ostseeallee. Die Fläche wurde 
ursprünglich als unbefestigter Sportplatz genutzt und liegt seit ca. 20 Jahren 
brach. Das Plangebiet grenzt an das Sondergebiet des Senioren-Pflegeheims 
(Bebauungsplan Nr. 15), den Reiterhof Boltenhagen und der östlich 
angrenzenden Ferienanlage mit Apartmenthotel an. Im Süden grenzt das 
Plangebiet an offenes Grünland. Das Plangebiet ist ca. 290 m von der Ostsee 
entfernt. Nördlich entlang der Ostseeallee liegt ein Bereich des Küstenwaldes. 
Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst hauptsächlich eine aufgelassene 
Rasenfläche mit vereinzeltem Gehölzbestand eines abgebrochenen und 
beräumten Gartens. Im Süden grenzt eine Baumreihe aus Schwarzpappel-
Hybriden (Windschutzpflanzung) an. 
Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 19.870,72 m2. Das 
Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Es kann von einer Verdichtung des 
Bodens ausgegangen werden. Der Plangeltungsbereich grenzt an drei Seiten an 
Siedlungs- und Verkehrsflächen.  

  

 
 
1 PowerPoint-Präsentation, DSR Hotel Boltenhagen GmbH, 30.01.2024 
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5. Gesetzliche Grundlagen 

Mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie; im Folgenden FFH-Richtlinie genannt) und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie) 
wurden in der Europäischen Union die rechtlichen Grundlagen für ein 
länderübergreifendes Schutzgebietssystem geschaffen. 
 
Gemäß Europäischer Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/ 409/ EWG vom 2. April 
1979, kodifizierte Fassung Richtlinie 2009/ 147/ EG vom 30. November 2009, 
bekanntgemacht am 26. Januar 2010) sind für die Vogelarten des Anhang I die 
zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären, 
die Special Protection Areas (SPAs) oder im Deutschen auch als Europäische 
Vogelschutzgebiete (VSG) bezeichnet. Schutzzweck dieser sind die Erhaltung 
der Bestände und Lebensstätten (Habitate) der relevanten Vogelarten, die 
Wiederherstellung sowie ggf. Neuschaffung von Lebensstätten durch geeignete 
Maßnahmen. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet entsprechende 
Vogelvorkommen der EU-Kommission zu melden, die rechtlichen nationalen 
Voraussetzungen für die Ausweisung zu schaffen und die Ausweisungen 
durchzuführen. 
 
Die Umsetzung des europäischen Rechts in nationales Recht erfolgte mit der 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG), und den 
angepassten Landesgesetzen. Zu Grunde liegen die gültigen Fassungen des 
BNatSchG vom 29.07.2009 und für Mecklenburg-Vorpommern des 
Naturschutzausführungsgesetzes M- V (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010. 
 
Seit Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/ 43/ EWG) 
bilden die SPAs mit den Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) das 
Schutzgebietssystem Natura 2000. Ziele des Schutzgebietssystems Natura 2000 
sind die Bewahrung und Wiederherstellung eines "günstigen Erhaltungszustands 
der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse", zu denen auch die Vogelarten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie zählen. 
Wesentliches Ziel der Richtlinien ist die Schaffung und dauerhafte Sicherung 
eines kohärenten ökologischen Netzes von besonderen Schutzgebieten mit der 
Bezeichnung „Natura 2000" (Art. 3 FFH-Richtlinie). 
 
Aktuelle Rechtsgrundlage für Natura 2000-Prüfungen ist die Landesverordnung 
über die Europäischen Vogelschutzgebiete in M-V (VSGLVO M-V vom 
12.07.2011). Diese dient zur genauen Definition der Schutzzwecke, Lage, 
Abgrenzung und der artenspezifischen Erhaltungsziele der in M-V vorhandenen 
EU-Vogelschutzgebiete. 
 
Aufgrund des Schutzstatus sind im Bedarfsfall für Pläne oder Projekte, welche 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen bzw. Projekten Natura 
2000-Gebiete beeinträchtigen könnten, Verträglichkeitsprüfungen 
durchzuführen. 
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Mit dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I. S. 2542) sind 
die Regelungen zur FFH-Richtlinie bzw. Vogelschutz-Richtlinie im Abschnitt 2 
Netz „Natura 2000“ in den §§ 31-36 BNatSchG verankert worden. 

6. Grundlagen und Datenlücken 

Grundlage für die vorliegende Natura 2000-Vorprüfung bilden: 
- die Aussagen und Inhalte des Standarddatenbogens 2017 (DE 1934-401) 
- die Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in 

Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Juli 2011 (VSGLVO M-V) 
- Aussagen des LUNG unter www.umweltkarten.mv-regierung.de 
- Managementplan für das FFH-Gebiet DE 1934-401 „Wismarbucht und 

Salzhaff“, 11. Dezember 2015 
- Landesverordnung zur einstweiligen Sicherung des geplanten 

Naturschutzgebietes „Tarnewitzer Huk“ vom 21. Oktober 1993, GVOBl. M-
V 1993, 899 

7. Beschreibung der Wirkfaktoren 

Die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens werden unterschieden in bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen. 

7.1 Vorbelastungen 
Das Vorhabengebiet ist durch die zulässigen Nutzungen in der Ortslage 
Ostseebad Boltenhagen Diese Vorbelastungen sind bei der Bewertung des 
Vorhabens zu berücksichtigen. Es handelt sich um visuelle und akustische 
Wirkungen durch die zulässigen Nutzungen. 

7.2 Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Als baubedingte Wirkungen werden alle im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Bautätigkeit für das Vorhaben stehenden Beeinträchtigungen bezeichnet. 
 
Folgende maßgebliche baubedingte Auswirkungen sind während 
Baumaßnahmen zu erwarten: 
• Akustische und visuelle Wirkungen durch den Betrieb von Baumaschinen 
• Akustische und visuelle Wirkungen durch Fahrzeugbewegungen 
• Eingriffe in Gehölzstrukturen 

7.3 Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Die anlagebedingten Auswirkungen beschränken sich auf die Errichtung von 
Gebäuden und Wegeanbindungen. Diese anlagebedingten Wirkungen sind mit 
den vorhandenen Nutzungen in der Ortslage Ostseebad Boltenhagen 
vergleichbar und es kommt zu Überschneidung der Wirkungen. 
Anlagebedingte Wirkungen können sich potenziell aus den baulichen und 
sonstigen Anlagen selbst z.B. durch Flächenversiegelung (Flächenverlust von 
Habitaten), Funktionsverlust von Habitaten und Wirkungen auf funktionale 
Beziehungen zu anderen Schutzgebieten ergeben. 
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7.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Betriebsbedingte Wirkungen stellen optische und akustische Störreize im 
Wesentlichen durch die Anwohner und Feriengäste dar. Diese betriebsbedingten 
Wirkungen sind mit den vorhandenen Nutzungen in der Ortslage Ostseebad 
Boltenhagen vergleichbar und es kommt zu Überschneidung der Wirkungen. 
Betriebsbedingte Auswirkungen resultieren aus der Nutzung der Baugebiete im 
Plangebiet nach der vollständigen Herstellung. Maßgeblich dabei sind 
Habitatbeeinträchtigungen durch Emissionen (Lärm, Licht, Schadstoffe) und die 
Nutzungen in der näheren Umgebung, z.B. durch Freizeitverhalten. 

7.5 Kumulative Wirkfaktoren 
Kumulative Wirkungen auf Schutzgüter sind nicht zu erwarten, da vom Vorhaben 
keine nachhaltigen Wirkungen ausgehen. Baumaßnahmen im näheren Umfeld, 
die auf das Europäische Vogelschutzgebiet und das Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) einwirken, werden nachfolgend betrachtet. 
 
Die Auswirkungen durch die Umsetzung des Bauvorhabens auf das Europäische 
Vogelschutzgebiet (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) werden im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen durch die Bauvorhaben des 
vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr. 8 „Strandhotel“ in der Ostseealle 27 
und des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr. 19 "Baltic-Quartier“, 
Ostseeallee 34/ 36" (ehemalige Kurverwaltung und ehemalige 
Gemeindeverwaltung) inclusive Flächen des Parkplatzes am Reitstall im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB beurteilt.  
 
Die Umsetzung der Bebauungspläne Nr. 8 und Nr. 18 entstehen Ferienhotels mit 
attraktiven Angeboten für die Gäste zur Erholung auf dem Hotelgelände (Sport/ 
Wellness) als Alternative zum Strandaufenthalt. Mit der Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 wird das Wohnangebot der Gemeinde erweitert. 
Brachgefallene Flächen (ehemals Gemeindeverwaltung) werden zu 
Wohnbauflächen entwickelt und aktuell bebaut.  
 
Mit der Umsetzung des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr.18 in 
Verbindung mit den vorgenannten Bauvorhaben sind keine nachhaltigen 
Auswirkungen auf die Zielarten und Erhaltungsziele des Europäischen 
Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und Salzhaff“ zu erwarten. Es kommt nicht 
zur Inanspruchnahme von Flächen des Schutzgebietes bzw. zu einem 
Funktionsverlust von Habitaten der Zielarten des Schutzgebietes. Auswirkungen 
durch die verhältnismäßig geringe Erhöhung der Gästezahl in der Gemeinde sind 
marginal.  

8. Übersicht über das Schutzgebiet 

Als Datengrundlage dieser Verträglichkeitsvorprüfung zum VSG „Wismarbucht 
und Salzhaff“ (DE 1934-401) wurden die Angaben im Standarddatenbogen 
(SDB, Oktober 2007, aktualisiert im Mai 2017) sowie maßgeblich die 
Ausführungen im Managementplan vom 11. Dezember 2015 herangezogen. 
Dazu zählen allgemeine Informationen zu den Arten und deren Erhaltungszielen. 
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8.1 Lage, Ausdehnung und Schutzzweck 
Das Europäische Vogelschutzgebiet (VSG) umfasst eine Fläche von etwa 
42.483 ha und besteht überwiegend aus den Wasserflächen der Ostsee (ca. 
70 %) sowie Küstenbereichen und besonders im Osten der Wismarbucht auch 
größere Flächen mit Ackerland. 
Es wurde durch die Landesverordnung über die Europäischen 
Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Vogelschutzgebiets-
landesverordnung - VSGLVO M-V) vom 12. Juli 2011 zum Europäischen 
Vogelschutzgebiet nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten erklärt. Der Schutzzweck wird im 
Managementplan wie folgt dargestellt: 
 
„Nach § 32 Abs. 3 BNatSchG entspricht der Schutzzweck den jeweiligen 
Erhaltungszielen des Schutzgebietes. Der Schutzzweck für das Europäische 
Vogelschutzgebiet "Wismarbucht und Salzhaff" ergibt sich aus der 
Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg- 
Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V) vom 12. 
Juli 2011. Nach § 1 Abs. 2 dieser Verordnung besteht der Schutzzweck des EU-
VSG im Schutz der wildlebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume, die in der 
Anlage 1 zur Verordnung aufgeführt sind.“ 
 
Die Lage und Ausdehnung des Europäischen Vogelschutzgebietes ist in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt.  
 

 
Abb. 1: Lage und Ausdehnung des Europäischen Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und 
Salzhaff“ (DE 1934-401)  
(Quelle: © LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), Kartengrundlage: GeoBasis-DE/M-V, UEK250, Zugriff 
2025) 
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8.2 Erhaltungsziele 
Das Gebiet wird in der Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in 
Mecklenburg-Vorpommern wie folgt charakterisiert (Standarddatenbogen 2017): 
 
Gebietsmerkmale: 
Stark gegliederte Ostsee-Boddenlandschaft mit Untiefen, Inseln und Halbinseln 
sowie angrenzender offener bis halboffener Ackerlandschaft im 
Küstenhinterland. 
 
Güte und Bedeutung 
Vorkommensschwerpunkt für Anhang I-Brutvogelarten der Küstenlebensräume 
(Möwen, Seeschwalben, Limikolen, Entenartige, Kleinvögel) sowie nordischer 
Rastvögel der Feuchtgebiete (Enten, Gänse, Schwäne, Limikolen). 
Kennzeichnend sind die traditionelle Küstenfischerei und das beweidete 
Salzgrasland mit Prielsystemen. 
Es handelt sich um eine Jungmoränen-Boddenlandschaft an der südwestlichen 
Ostseeküste mit vielfältigen geomorphologischen Bildungen und flachwelligen 
Grundmoränen im Küstenhinterland. 

8.3 Maßgebliche Bestandteile  
Nach der VSGLVO M-V sind für das Europäische Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“ insgesamt 33 Brutvogelarten und 14 Rastvogelarten 
als Zielarten des Schutzgebietes ausgewiesen worden. 
Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht zu den Brutvogel- und 
Rastvogelzielarten des Schutzgebietes. In den Tabellen werden auch die im 
Rahmen des Managementplans vom 11. Dezember 2015 ermittelten 
Erhaltungszustände aufgeführt. 
 
Tab. 1: Liste der Brutvögel im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ nach 
aktuellem Standarddatenbogen (SDB 2017) und Managementplan (MaP, Dezember 2015) mit 
ihrem Erhaltungszustand  

EU- 
Code Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 
EHZ lt. 
SDB 

(2017) 

EHZ lt. 
MaP* 
(2015) 

A130 Austernfischer Haematopus ostralegus C C 
A048 Brandgans Tadorna tadorna B C 
A191 Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis C B 
A229 Eisvogel Alcedo atthis B B 
A094 Fischadler Pandion haliaetus B C 
A193 Flussseeschwalbe Sterna hirundo C A 
A654 Gänsesäger Mergus merganser B C 
A246 Heidelerche Lullula arborea B C 
A639 Kranich Grus grus B C 
A194 Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea C B 
A069 Mittelsäger Mergus serrator C C 
A238 Mittelspecht Dendrocopos medius B C 
A338 Neuntöter Lanius collurio B C 
A061 Reiherente Aythya fuligula B B 
A688 Rohrdommel Botaurus stellaris B B 
A081 Rohrweihe Circus aeruginosus B C 
A074 Rotmilan Milvus milvus B C 
A162 Rotschenkel Tringa totanus C C 
A132 Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta C C 
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EU- 
Code Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 
EHZ lt. 
SDB 

(2017) 

EHZ lt. 
MaP* 
(2015) 

A137 Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula C C 
A703 Schnatterente Anas strepera C A 
A176 Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus B A 
A236 Schwarzspecht Dryocopus martius B C 
A075 Seeadler Haliaeetus albicilla B C 
A307 Sperbergrasmücke Sylvia nisoria B C 
A182 Sturmmöwe Larus canus B B 
A119 Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana B C 
A249 Uferschwalbe Riparia riparia B C 
A122 Wachtelkönig Crex crex B C 
A667 Weißstorch Ciconia ciconia B C 
A072 Wespenbussard Pernis apivorus B C 
A320 Zwergschnäpper Ficedula parva B C 
A195 Zwergseeschwalbe Sterna albifrons C C 

 
Tab. 2: Liste der Rastvögel im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ 
gemäß Grundlagenteil des Managementplans (MaP, Dezember 2015) mit ihrem Erhaltungszustand  

EU-
Code Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 
EHZ lt. 
SDB 

(2017) 

EHZ lt. 
MaP* 
(2015) 

A062 Bergente Aythya marila B B 
A394 Blässgans Anser albifrons B C 
A723 Blässhuhn Fulica atra B C 
A063 Eiderente Somateria mollissima B B 
A043 Graugans Anser anser B C 
A036 Höckerschwan Cygnus olor B C 
A170 Odinshühnchen Phalaropus lobatus B B 
A642 Ohrentaucher Podiceps auritus B A 
A157 Pfuhlschnepfe Limosa lapponica B C 
A061 Reiherente Aythya fuligula B B 
A067 Schellente Buscephala clangula B B 
A038 Singschwan Cygnus cygnus B C 
A037 Zwergschwan Cygnus columbianus 

bewickii 
B C 

A068 Zwergsäger Mergus albellus B nicht 
erfasst 

* Bewertung des Erhaltungszustandes: A = Hervorragender Zustand, B = Guter Zustand, 
C = Durchschnittlicher bzw. teilwiese beeinträchtigter Zustand 

8.4 Betrachtung der Zielarten 
Der detailliert untersuchte Bereich ist der Bereich, in welchem die 
vorhabenbedingten Wirkprozesse prinzipiell zu Betroffenheiten der für das 
Europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ definierten 
Erhaltungsziele führen könnten. Dementsprechend sind für die Abgrenzung des 
detailliert untersuchten Bereiches somit nur jene Wirkprozesse zugrunde zu 
legen, die für die Schutzobjekte des VSG eine Relevanz aufweisen. 
 
Der detailliert untersuchte Bereich soll den maximal möglichen Einflussbereich 
der Wirkungen des Projekts auf potenziell gefährdete maßgebliche 
Gebietsbestandteile (Erhaltungsziele des VSG) umfassen. Daher orientiert sich 
die äußere Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereiches an den 
Wirkprozessen mit der größten räumlichen Reichweite. 
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Der detailliert untersuchte Bereich ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
Er beschränkt sich auf die Küstenbereiche, die sich je etwa 1,5 km westlich und 
östlich des Plangebietes erstrecken. Es wird davon ausgegangen, dass sich die 
Gästebewegungen aus dem Hotel aja Ressort in diesem Bereich konzentrieren. 
Weiter entfernte Bereiche werden weniger intensiv aufgesucht, sodass dort nur 
unwesentlich erhöhte Frequentierungen zu erwarten sind und sich die Wirkungen 
kaum prognostizieren lassen. 
 
Begrenzungen des detailliert untersuchten Bereichs sind  
- im Westen die Mündung des Klützer Bachs,  
- im Osten die Absperrung zur Tarnewitzer Huk,  
- im Süden die Grenze des Europäischen Vogelschutzgebietes,  
- und im Norden der Tiefenwasserbereich. 
 

 
Abb. 2: Detailliert untersuchter Bereich (gelb umrandet) im Umkreis des Plangebietes (rot 
umrandet) 
(Quelle: © LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), Kartengrundlage: GeoBasis-DE/M-V, DOP, Zugriff 2025) 
 
Die Landschaft des detailliert untersuchten Bereiches besteht landseits aus 
Strandflächen und im östlichsten Bereich aus Dünenbereich mit Gehölzen und 
einem Teil der Strandpromenade. Wasserseits liegt die Ostsee. 
 
Mit Stand von Juli 2015 liegen die Maßnahmenkarten aus dem Managementplan 
vor. Innerhalb des detailliert untersuchten Bereiches sind Maßnahmen zum 
Schutz des offenen Meeres angezeigt. Vorgesehen sind die Maßnahmen „wE-
489_2 [A2, R6, R8]: S1“ und „S-489_1 [R6]: G2; K1“. Diese beinhalten, das 
Jagdverbot auf Wassergeflügel durch Abschluss einer Freiwilligen Vereinbarung 
zu sichern (Rastgewässer + 400 m-Schutzstreifen) sowie den Erhalt 
störungsarmer naturnaher Küstenabschnitte (inkl. Sandbank, Windwatt, Strand 
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und Begleitvegetation, Dünen, Kliff) und bezieht sich auf die küstennahen 
Wasserflächen der Ostsee vor Boltenhagen. 
 
Die möglicherweise betroffenen Zielarten des Gebietes werden nachfolgend in 
Bezug auf ihre Betroffenheit bewertet. Zielarten des Europäischen 
Vogelschutzgebietes sind Brut- und Rastvogelarten. In Anlehnung an GASSNER 
2010 wurden Wirkzonen von 100 m und 300 m festgelegt. Die 100 m-Wirkzone 
wurde für potenziell nachhaltige Wirkungen durch die Baumaßnahme festgelegt. 
Die 300 m-Wirkzone wurde für alle Arten aufgrund der Störwirkungen (vergleiche 
GASSNER ET AL. 2010) festgelegt. 
 

 
Abb. 3: Darstellung der Ausdehnungen des Europäischen Vogelschutzgebietes (ocker) mit 
den Wirkzonen (100 m und 300 m) und Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 18 (schwarz) 
 
Innerhalb des detailliert untersuchten Bereiches befinden sich gemäß den Karten 
des Managementplanes zum VSG „Wismarbucht und Salzhaff“ Habitate der 
potenziell betroffenen Brutvogelarten Mittelsäger und Zwergseeschwalbe sowie 
der potenziell betroffenen Rastvogelarten Ohrentaucher, Reiherente, Bergente, 
Eiderente, Schellente, Blässhuhn, Säbelschnäbler und Pfuhlschnepfe. 

8.5 Betrachtung der relevanten Arten 
Die relevanten Arten werden nachfolgend gemäß der Landesverordnung und des 
Managementplanes für das Europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und 
Salzhaff“ mit ihrem aktuellen Erhaltungszustand und den Erhaltungszielen näher 
betrachtet. 

8.5.1 Brutvögel 
A069 Mittelsäger (Mergus serrator) 
Der Brutbestand des Mittelsägers wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 
50 Brutpaaren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „C“ bewertet. Dies 
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entspricht dem Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate des Mittelsägers sind: 
- störungsarme, bodenprädatorenfreie Inseln und Halbinseln sowie Salzgrünland 
mit einzelnen Büschen und Hochstaudenfluren und geringem Druck durch 
Bodenprädatoren (Bruthabitat) in Verbindung mit Sandbänken (Ruheplätze) 
sowie 
- angrenzende störungsarme fischreiche Flachwasserzonen mit ausreichender 
Sichttiefe (Nahrungshabitat) mit möglichst geringen fischereilichen Aktivitäten 
(bezogen auf Stellnetze). 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von flachen, klaren, fischreichen Küstengewässern mit geringen 

fischereilichen Aktivitäten (Stellnetze), 
- der Erhalt von störungsarmen Halbinseln und/oder Inseln ohne 

Bodenprädatoren mit einzelnen Büschen und Hochstaudenfluren, 
- der Erhalt von störungsarmen Salzgrünland mit geringer Dichte an 

Bodenprädatoren und in Verbindung mit Sandbänken. 
 
A195 Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) 
Der Brutbestand der Zwergseeschwalbe wird im Standarddatenbogen (SDB) mit 
etwa 10 Brutpaaren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet 
angegeben. Der Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „C“ 
bewertet. Dies entspricht dem Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen 
Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate der Zwergseeschwalbe sind: 
- störungsarme, völlig oder fast vegetationslose, kiesige und sandige, Stellen an 
der Küste ohne Bodenprädatoren (Bruthabitat), 
- in Verbindung mit benachbarten klaren und fischreichen Flachwasserzonen der 
Ostsee (Nahrungshabitat). 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von flachen, fischreichen, klaren Küstengewässern, 
- der Erhalt von störungsarmen Stränden mit geringer Dichte an 

Bodenprädatoren und vegetationslosen Bereichen. 
8.5.2 Rastvögel 

A007 Ohrentaucher (Podiceps auritus) 
Der Bestand des Ohrentauchers wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 75 
Einzeltieren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „A bewertet. Der 
Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht 
und Salzhaff“ wird mit „B“ angegeben. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate des Ohrentauchers sind: 
- fisch- und polychaetenreiche Küstengewässer und Meeresgebiete bis 20 m 
Wassertiefe 
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- mit möglichst großflächigen, von Oktober bis Mai störungsarmen Bereichen 
(insbesondere durch Schiffe und Windkraftanlagen) und 
- mit möglichst geringen fischereilichen Aktivitäten (bezogen auf Stellnetze); 
- empfindlich gegenüber Ölverschmutzung. 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von offenen, fisch- und polychaetenreichen Meeresbereichen mit 

geringen Störungen und geringen fischereilichen Aktivitäten (Stellnetze), 
- der Erhalt von störungsarmen Küstengewässern. 
 
A061 Reiherente (Aythya fuligula) 
Der Bestand der Reiherente wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 30.000 
Einzeltieren sowie 30 Brutpaaren für das gesamte Europäische 
Vogelschutzgebiet angegeben. Der Erhaltungszustand im Umkreis des 
Plangebietes wurde mit „B bewertet. Dies entspricht dem Gesamt-
Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und 
Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate der Reiherente sind: 
- störungsarme windgeschützte Gewässerbereiche mit reichen Beständen 
benthischer Mollusken (Mausergewässer); 
- störungsarme Flachwasserbereiche der Großseen, Boddengewässer und 
flachen Meeresbuchten mit reichen Beständen benthischer Mollusken 
(Nahrungsgewässer zur Zug- und Überwinterungszeit) und möglichst geringen 
fischereilichen Aktivitäten (bezogen auf Stellnetze) sowie 
- störungsarme windgeschützte Gewässerbereiche oder kleinere Gewässer in 
der Nähe der Nahrungsgewässer (Tagesruheplätze). 
 
Geringe bis mäßige Beeinträchtigungen („B“) bestehen durch die Störung 
potentieller Rasthabitate durch menschliche Präsenz (Bootsverkehr, 
Wassersport, sonstige Freizeitaktivitäten) und die Bejagung der Rastgewässer 
laut JagdZVO M-V. 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von flachen, störungsarmen Küstengewässern mit reichem 

Angebot benthischer Mollusken, windgeschützten Bereichen und mit 
geringen fischereilichen Aktivitäten (Stellnetze), 

- der Erhalt von störungsarmen Seen mit geringer Flächengröße und 
küstennah. 

 
A062 Bergente (Aythya marila) 
Der Bestand der Bergente wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 30.000 
Einzeltieren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „B bewertet. Dies 
entspricht dem Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate der Bergente sind: 
- zur Ostsee hin offene Bodden und flache Meeresbuchten bei Wassertiefen 
zwischen 2 und 8 m als Nahrungshabitat mit reichhaltigen Beständen benthischer 
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Mollusken und möglichst geringen fischereilichen Aktivitäten (bezogen auf 
Stellnetze) sowie 
- windgeschützte, störungsarme Buchten oder kleine Seen in der Nähe der 
Nahrungsgewässer als Tagesruheplätze. 
 
Geringe bis mäßige Beeinträchtigungen bestehen durch die Wasservogeljagd an 
den Ruhegewässern gemäß JagdZVO M-V und den Störungen der 
Rastgewässer durch Bootsverkehr und/oder Wassersport und/oder sonstigen 
Freizeitaktivitäten. 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von flachen, störungsarmen Küstengewässern mit flachen 

Meeresbuchten, reichem Angebot benthischer Mollusken, windgeschützten 
Bereichen und geringen fischereilichen Aktivitäten (Stellnetze), 

- der Erhalt von störungsarmen Seen mit geringer Flächengröße und 
küstennah. 

 
A063 Eiderente (Somateria mollissima) 
Der Bestand der Eiderente wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 20.000 
Einzeltieren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „B bewertet. Dies 
entspricht dem Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate der Eiderente sind: 
offene Meeresbereiche bis 20 m Wassertiefe 
- mit reichhaltigen Beständen benthischer Mollusken und 
- ganzjährig möglichst geringen Störungen (insbesondere durch Schiffe und 
Windkraftanlagen) und 
- möglichst geringen fischereilichen Aktivitäten (bezogen auf Stellnetze); 
empfindlich gegenüber Ölverschmutzung. 
 
Geringe bis mäßige Beeinträchtigungen bestehen durch die Störungen der 
Rastgewässer durch Bootsverkehr und/oder Wassersport und/oder sonstigen 
Freizeitaktivitäten. 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von offenen Meeresbereichen mit reichhaltigen Beständen 

benthischer Mollusken, geringen Störungen und geringen fischereilichen 
Aktivitäten (Stellnetze). 

 
A067 Schellente (Bucephala clangula) 
Der Bestand der Schellente wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 4.000 
Einzeltieren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „B bewertet. Dies 
entspricht dem Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate der Schellente sind: 
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- größere Seen, Flüsse, flache Meeresbuchten und geschützte Küstenabschnitte 
mit reichhaltigen Beständen benthischer Mollusken (Nahrungshabitat) sowie 
- windgeschützte, störungsarme Buchten (Schlaf- und Ruheplatz). 
 
Geringe bis mäßige Beeinträchtigungen bestehen durch die geringe Größe der 
Fläche innerhalb der 5 m-Tiefenlinie, die geringen windgeschützten Bereichen 
und der Bejagung des Rastgewässers lauf JagdZVO M-V. 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von flachen, störungsarmen Küstengewässern mit flachen 

Meeresbuchten, einem reichen Angebot benthischer Mollusken und 
windgeschützten Bereichen, 

- der Erhalt von störungsarmen, relativ großen Seen mit windgeschützten 
Buchten und mit reichhaltigen Beständen benthischer Mollusken. 

 
A723 Blässhuhn (Fulica atra) 
Der Bestand des Blässhuhns wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 
18.000 Einzeltieren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. 
Der Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „C“ bewertet. Der 
Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht 
und Salzhaff“ wird mit „B“ angegeben. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate des Blässhuhns sind: 
- flache Küsten- und Boddengewässer mit störungsarmen windgeschützten 
Bereichen und reicher Submersvegetation oder reichem Angebot benthischer 
Mollusken. 
Der ungünstige Erhaltungszustand ist bedingt durch die Bejagung des 
Rastgewässers laut JagdZVO M-V. 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von flachen, störungsarmen Küstengewässern mit reichem 

Angebot benthischer Mollusken, reicher Submersvegetation und 
windgeschützten Bereichen. 

Entwicklungsziele sind 
- die Entwicklung störungsarmer Bereiche an Stränden und/oder Windwatt. 
 
A132 Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) 
Der Bestand des Säbelschnäblers wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 
5 Brutpaaren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „C“ bewertet. Dies 
entspricht dem Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate des Säbelschnäblers sind: 
- störungsarme, sandige bis schlickige Windwattgebiete am Bodden. 
 
Der ungünstige Erhaltungszustand ist bedingt durch die geringe Flächengröße 
sandiger bis schlickreicher Windwatte im Rasthabitat. Beeinträchtigungen durch 
den Menschen wurden mit „B“ bewertet. 
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Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von störungsarmen Windwatt. 
Entwicklungsziele sind 
- die Entwicklung störungsarmer Bereiche an Stränden und/oder Windwatt. 
 
A157 Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) 
Der Bestand der Pfuhlschnepfe wird im Standarddatenbogen (SDB) mit etwa 100 
Einzeltieren für das gesamte Europäische Vogelschutzgebiet angegeben. Der 
Erhaltungszustand im Umkreis des Plangebietes wurde mit „C“ bewertet. Der 
Gesamt-Erhaltungszustand im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht 
und Salzhaff“ wird mit „B“ angegeben. 
 
Maßgebliche Bestandteile laut Natura 2000-LVO M-V 
Maßgebliche Bestandteile der Habitate der Pfuhlschnepfe sind: 
- sandige bis schlickige Windwattflächen der Küste und der äußeren Bodden, 
- störungsarme Strände und Sandbänke an der Küste. 
 
Der ungünstige Erhaltungszustand ist bedingt durch die geringe Größe der 
Windwattflächen und die Störung potentieller Rasthabitate durch menschliche 
Präsenz (Wassersport, sonstige Freizeitaktivitäten). 
 
Erhaltungsziele sind 
- der Erhalt von Windwatt, 
- der Erhalt von störungsarmen Stränden. 
Entwicklungsziele sind 
- die Entwicklung von störungsarmen Bereichen an Stränden und/oder 

Windwatt. 

8.6 Managementplan 
Für das Europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ liegt ein 
Managementplan vom 11. Dezember 2015 vor. 
Im Rahmen des Managementplans wurden die maßgeblichen Lebensräume 
(Habitate) der Zielarten des Vogelschutzgebietes ermittelt, der 
Erhaltungszustand jeder Zielart bewertet und die Erhaltungsziele der zu 
schützenden Zielarten gemäß Vogelschutzgebietslandesverordnung M-V 
präzisiert. 
 
Die Aussagen/ Ergebnisse des Managementplanes stellen den aktuellen 
Kenntnisstand für die Zielarten des Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und 
Salzhaff“ dar und werden für die hier vorliegende 
Verträglichkeitsvoruntersuchung als Grundlage verwendet. 
 
Für den Bereich mit der geringsten Entfernung zum Plangebiet werden 
nachfolgend aufgeführte Aussagen dem Managementplan entnommen. 
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Abb. 4: Auszug Karte 2c - Brutvögel 1 – Habitate der Arten nach Art. 4 Vogelschutz-RL 
Brutvögel (Artengruppe 1) aus dem Managementplan DE 1934-401 Wismarbucht und Salzhaff, 
Stand 11.12.2015 
 
Im Bereich der Ortslage Boltenhagen ist folgende Art beschrieben: 
A195 – Zwergseeschwalbe 
Der Erhaltungszustand des Habitats wird mit C – durchschnittlich bis schlechter 
Erhaltungsgrad angegeben.  
 

 
Abb. 5: Auszug Karte 2c - Brutvögel 2 – Habitate der Arten nach Art. 4 Vogelschutz-RL 
Brutvögel (Artengruppe 2) aus dem Managementplan DE 1934-401 Wismarbucht und Salzhaff, 
Stand 11.12.2015 
 
Im Bereich der Ortslage Boltenhagen ist folgende Art beschrieben: 
A069 – Mittelsäger 
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Der Erhaltungszustand des Habitats wird mit C – durchschnittlich bis schlechter 
Erhaltungsgrad angegeben.  
 

 
Abb. 6: Auszug Karte 1a – Aktueller Zustand Biotoptypen aus dem Managementplan DE 1934-
401 Wismarbucht und Salzhaff, Stand 11.12.2015 
 
Im Bereich der Ortslage Boltenhagen sind folgende Biotoptypen erfasst: 

- Biotopkomplexe der siedlungs- und Industrieflächen, 
- Küstenbiotope (Strände, Dünen, Kliffe), 
- Küstengewässer, 
- Grünland und Grünlandbrachen (Feucht-, Frisch- und Intensivgrünland), 
- Grünanlagen der Siedlungsbereiche, 
- Waldfreie Biotope der Ufer und eutrophen Moore/ Sümpfe sowie 

Brackwasserröhrichte. 
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Abb. 7: Auszug Karte 1b – Nutzungen, Pläne und Projekte aus dem Managementplan 
DE 1934-401 Wismarbucht und Salzhaff, Stand 31.05.2014 
 
Nordöstlich des Vorhabens befinden sich die Plangebiete der rechtskräftigen 
Bebauungspläne Nr. 22b und Nr. 11b sowie nördlich des Vorhabens befindet sich 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen. 
Der Strand in Boltenhagen ist als genehmigter ausgetonnter Badebereich 
ausgewiesen. Im gesamten Gemeindegebiet befinden sich 
Küstenüberflutungsflächen. 
 

 
Abb. 8: Auszug Karte 2c – Habitate der Arten nach Art. 4 Vogelschutz-RL Rastvögel 
(Artengruppe 1) aus dem Managementplan DE 1934-401 Wismarbucht und Salzhaff, Stand 
11.12.2015 
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In der Umgebung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 18 sind lediglich 
südlich der Tarnewitzer Huk am Strand in der Wohlenberger Wiek Habitate 
folgender relevanter Rastvogelarten beschrieben: 

− A036 – Höckerschwan 
− A037 – Zwergschwan 
− A038 – Singschwan 
− A041 – Blässgans 

Diese Arten liegen außerhalb des detailliert untersuchten Bereiches und werden 
daher nicht mitbetrachtet. 
 
Der Erhaltungszustand der Habitate wird insgesamt mit C = durchschnittlich bzw. 
beeinträchtigt beschrieben. 
 

 
Abb. 9: Auszug Karte 2c – Habitate der Arten nach Art. 4 Vogelschutz-RL Rastvögel 
(Artengruppe 2) aus dem Managementplan DE 1934-401 Wismarbucht und Salzhaff, Stand 
11.12.2015 
 
Nördlich des Plangebietes im Bereich Redewisch sind folgende Arten 
beschrieben: 

- A007 – Ohrentaucher 
- A062 – Bergente 
- A061 – Reiherente 
- A063 – Eiderente 
- A067 – Schellente 
- A125 – Blässhuhn 

Der Habitatzustand der Bergente wird mit gut (B), der des Blässhuhns mit 
durchschnittlich bis beeinträchtigt (C) bewertet. 
 
Im Übergangsbereich vom intensiv genutzten Badestrand zum 
Naturschutzgebiet „Tarnewitzer Huk“ sind folgende Arten beschrieben: 

- A132 – Säbelschnäbler (Rast) 
- A157 – Pfuhlschnepfe 

Der Habitatzustand der Arten wird insgesamt mit durchschnittlich bis 
beeinträchtigt (C) bewertet. 
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Abb. 10: Auszug Karte 3 – Maßnahmen aus dem Managementplan DE 1934-401 Wismarbucht 
und Salzhaff, Stand 11.12.2015 
 
Am Bereich der Steilküste in Redewisch sind folgende Erhaltungsmaßnahmen 
zum Schutz aufgelistet: 

- S-147_1 [R6, A1]: K1 - Erhalt störungsarmer naturnaher Küstenabschnitte 
(inkl. Sandbank, Windwatt, Strand und Begleitvegetation, Dünen, Kliff)  

- wE-489_2 [A2, R6, R8]: S1 - Jagdverbot auf Wassergeflügel durch 
Abschluss einer „Freiwilligen Vereinbarung“ zu sichern (Rastgewässer + 
400 m-Schutzstreifen). 

(Vgl. Tabelle 41 - Zusammenstellung der Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen aus dem Managementplan DE 1934-401). 

9. Funktionale Beziehungen des VSG zu anderen Schutzgebieten 

Vogelarten besitzen insbesondere auch außerhalb der Brutzeit große 
Aktionsradien, die mehrere Schutzgebiete einschließen können. 
 
Das VSG „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) überschneidet sich zu 
einem großen Teil mit dem GGB „Wismarbucht“ (DE 1934-302). 
Für das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) wurde ein 
Managementplan aufgestellt, in dem die Erhaltungsziele und notwendigen 
Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen sowie die wünschenswerten 
Entwicklungsmaßnahmen für die Lebensraumtypen und Arten erarbeitet wurden 
(Umweltministerium M-V, 2006). Mit Schreiben vom 29.03.2006 wurden die im 
Managementplan dargestellten fachlichen Grundlagen sowie die getroffenen 
Aussagen zur Umsetzung zum 29.03.2006 zur verbindlichen 
Handlungsgrundlage durch das Umweltministerium erklärt.  
Im GGB wurden 18 Lebensraumtypen gemäß Anhang I und 9 Arten gemäß 
Anhang II der FFH-Richtlinie bestätigt. Im Überschneidungsbereich zum VSG 
„Wismarbucht und Salzhaff“ sind 33 Brutvogelarten gemäß Anhang I der 
Vogelschutz-Richtlinie sowie 14 Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-
Richtlinie planungsrelevant. 
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„Schutzzweck für das FFH-Gebiet ist die Erhaltung des vielfältigen Komplexes 
aus marinen und Küstenlebensraumtypen, die typisch für den südwestlichen 
Ostseeraum sind und auf Grund der naturnahen Ausprägungen besonders 
bedeutsam sind für den Schutz charakteristischer Tier- und Pflanzenarten. Im 
Sommerhalbjahr sind Teilbereiche besonders wichtig für die relevanten 
Brutvogelarten sowie für mausernde Wasservögel. Im Winterhalbjahr hat fast das 
gesamte Gebiet eine hohe Bedeutung für die Rast und Nahrungsaufnahme von 
Zugvogelarten. Der günstige Zustand der Lebensräume und Arten soll erhalten 
werden, der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Brutvogelarten im 
ungünstigen Zustand soll wiederhergestellt werden. Darüber hinaus werden für 
ausgewählte Lebensraumtypen und Arten Entwicklungsmaßnahmen angestrebt. 
Wichtige funktionale Voraussetzungen für günstige Erhaltungszustände sind die 
Sicherung und weitere Verbesserung der Gewässergüte, der Erhalt der 
natürlichen Morphologie und Hydrologie der Küstengewässer, 
küstendynamischer Prozesse sowie der relativen Ungestörtheit weiter Bereiche. 
Führt die Verbesserung der Wassergüte zum Rückgang von Arten, die an sehr 
eutrophe Verhältnisse angepasst sind, entspricht diese Entwicklung dem 
Schutzzweck. 
Das Gebiet hat gleichzeitig bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung mit seinen 
Strand- und naturnahen Küstenabschnitten eine sehr hohe Bedeutung für die 
menschliche Erholung und den Tourismus. Diese Qualitäten sollen erhalten und 
mit den Anforderungen zum nachhaltigen Schutz der Arten und Lebensräume in 
Übereinstimmung gebracht werden“ (Quelle: StALU WM: Managementplan für 
das FFH-Gebiet „Wismarbucht“, S. 82)  
 
Wesentliches Instrument zur Umsetzung der Ziele und Maßnahmen ist die 
„Freiwillige Vereinbarung Naturschutz, Wassersport und Angeln“ in der 
Wismarbucht zum Schutz der Vogelarten und sonstigen Tierarten, daneben 
werden administrative Regelungen mit Gemeinden getroffen und die 
Notwendigkeit der weiteren intensiven Betreuung der vorhandenen 
Naturschutzgebiete hervorgehoben. 

10. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 

Die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens werden unterschieden in bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen. 

10.1 Auswirkungen des Vorhabens 
Die vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren (vgl. Gliederungspunkt 7), die zu 
Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des Europäischen 
Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) führen 
können, werden nachfolgend in Bezug auf die Art und Weise ihrer tatsächlichen 
Auswirkungen differenziert dargestellt. 

10.1.1 Vorbelastungen 
Das Vorhabengebiet ist durch die zulässigen Nutzungen in der Ortslage 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vorbelastet. Die Vorbelastungen sind mit der 
geplanten Nutzung vergleichbar und es kommt zu Überschneidung der 
Wirkungen, ohne dass die Wirkungen dadurch erheblich verstärkt werden.  

10.1.2 Baubedingte Wirkungen 
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Als baubedingte Wirkungen werden alle im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Bautätigkeit für das Vorhaben stehenden Beeinträchtigungen bezeichnet. 
Im Zuge der Erschließung und Errichtung der Wohngebiete kommt es während 
der Bauarbeiten durch Baumaschinen und Transporte zu Lärm-, 
Schadstoffemissionen und Erschütterungen, die allerdings zeitlich befristet sind. 
Zwischen dem VSG und dem Plangebiet befinden sich Siedlungsgebiete, von 
denen bereits Vorbelastungen ausgehen. Erhebliche Wirkungen auf das VSG 
und deren Randbereiche sind nicht zu erwarten. 
Bezogen auf die Wirkungen auf das VSG ergeben sich begründet durch die 
bereits existierenden hohen anthropogenen Vorbelastungen der 
Siedlungsgebiete und die touristische Nutzung des Strandbereiches keine 
erheblichen Steigerungen, da die Bauarbeiten zeitlich befristet und auf Werktage 
tags beschränkt sind.  

10.1.3 Anlagenbedingte Wirkungen 
Diese Wirkungen können sich potenziell aus den baulichen und sonstigen 
Anlagen selbst z.B. durch Flächenversiegelung (Flächenverlust von Habitaten), 
Funktionsverlust von Habitaten und Wirkungen auf funktionale Beziehungen zu 
anderen Schutzgebieten ergeben. 
 
Aufgrund der Entfernung des Vorhabengebietes zu dem VSG ist ein direkter 
Flächenverlust bzw. ein anlagenbedingter Funktionsverlust von Habitaten der 
Zielarten des SPA innerhalb des Schutzgebietes auszuschließen.  
Es sind keine für die Erhaltungsziele relevanten funktionalen Beziehungen 
zwischen dem SPA und dem Planungsraum gegeben, auf die anlagebedingte 
Wirkungen einen Einfluss haben könnten. 
 
Anlagebedingt kommt es zu keinen nachhaltigen Wirkungen auf die Zielarten des 
Europäischen Vogelschutzgebietes einschließlich des LRT. Eine maßgebliche, 
nachhaltige Wirkung durch die anlagebedingten Wirkfaktoren kann 
ausgeschlossen werden. 

10.1.4 Betriebsbedingte Wirkungen 
Auswirkungen dieser Art resultieren aus der Nutzung der Bebauung im 
Plangebiet nach der vollständigen Herstellung. Maßgeblich dabei sind 
Habitatveränderungen durch Emissionen (Lärm, Licht, Schadstoffe) und die 
Nutzungen in der näheren Umgebung durch zukünftige Gäste und Mitarbeiter 
des geplanten Hotels.  
 
Lärm 
Mit Umsetzung des Vorhabens kommt es zu einer Erhöhung der Schadstoff- 
(Abgase, Feinstaub) und Lärmemissionen durch den Verkehr zukünftiger Gäste, 
Mitarbeiter und Lieferanten des Hotels. 
Es liegt eine Schalltechnische Untersuchung für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 18 vor. Darin erfolgt die Ermittlung der 
Geräuschimmissionen, die durch den Betrieb des geplanten Hotels in der 
Nachbarschaft hervorgerufen werden können. Zudem wurde die Veränderung 
der Straßenverkehrsgeräuschimmissionen der Ostseeallee nach Fertigstellung 
des Hotels geprüft. 
Zusammenfassend wird festgestellt: „Im Ergebnis werden die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm [3] im Umfeld des Plangebiets tags und nachts 
eingehalten. Die Anforderungen aus Punkt 7.4 der TA Lärm, welcher die 
Fahrzeuggeräusche außerhalb des Betriebsgrundstücks behandelt, werden 
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ebenfalls erfüllt. Die vorhabensinduzierten Pegelzunahmen durch 
Verkehrsgeräusche außerhalb des Betriebsgrundstücks betragen an der 
Ostseeallee (Hauptstraße) maximal 0,2 dB und in der Ostseeallee (Nebenstraße) 
maximal 1,1 dB“ 
Unter Berücksichtigung der Entfernung zum Europäischen Vogelschutzgebiet 
und einer damit einhergehenden Abnahme der Geräuschintensität, sind keine 
Auswirkungen auf nahe gelegene Habitate zu erwarten. Es ist darüber hinaus zu 
beachten, dass innerhalb der Ortslage Boltenhagen bereits Vorbelastungen 
durch (Verkehrs-)Lärm bestehen. 
 
Licht 
Lichtemissionen können durch die Beleuchtung der Gebäude selbst und durch 
die Beleuchtung der Straßen am Abend und in der Nacht auftreten. 
Beeinträchtigungen von Vogelarten entstehen durch eine durch das Licht 
gestörte Orientierung. Aufgrund der Nähe zum Europäischen Vogelschutzgebiet 
und der direkten Ausstrahlung von Licht nach Norden (keine sichtverstellenden 
Gebäude oder Gehölze vorliegend) sollte darauf geachtet werden, dass die 
Beleuchtung nicht nach oben abstrahlt und nachts eine Verdunklung nach außen 
erfolgt.  
Zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Beleuchtungen wird darauf 
hingewiesen, dass neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete 
oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, 
mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben sind, dass Tiere und Pflanzen 
wild lebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen 
geschützt sind (Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, §41a Schutz von 
Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen).  
Unter Beachtung dieser Vorgaben sind keine lichtbedingten Auswirkungen auf 
Vogelarten zu erwarten. 
 
Besucherverhalten 
Als maßgeblicher Wirkfaktor wird in der vorliegenden FFH-
Verträglichkeitsvoruntersuchung die Nutzung der näheren Umgebung des 
Vorhabengebietes für Freizeitaktivitäten und die dadurch hervorgerufene Stör- 
und Scheuchwirkung aufgrund von Lärm, optischen Reizen und Trittbelastungen 
betrachtet und untersucht. 
Durch das neue Hotel erhöht sich die Bettenkapazität in Boltenhagen um 
maximal 478 Betten. 
 
Gemäß den erfassten Daten im Landesamt für innere Verwaltung, Statistisches 
Amt, gehört die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu den Orten mit den 
höchsten Übernachtungszahlen (ca. 1,1 Millionen im Jahr 2023) in Mecklenburg-
Vorpommern. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste beträgt 5,5 Tage.  
Hinzu kommen Einwohner der Gemeinde Boltenhagen und Tagesgäste aus dem 
weiteren Umkreis, welche an Spitzentagen mit 10.000 Personen angenommen 
werden.  
Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Steigerung 
der Gäste in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unter Beachtung der 
aktuellen Gästezahlen als verhältnismäßig geringfügig zu beurteilen. 
 

288 von 358 in Zusammenstellung



Natura2000-Verträglichkeitsvorprüfung für das Europäische Vogelschutzgebiet (VSG) „Wismarbucht und 
Salzhaff“ (DE 1934-401) im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen für den zentralen Teil des alten Sportplatzes „Hotel aja Resort Boltenhagen“ in 
Boltenhagen südlich der Ostseeallee 
 

Planungsbüro Mahnel - Stand: Juni 2025 28 
 

 

Die Strandfläche bei Boltenhagen, welche auch vom detailliert untersuchten 
Bereich umgrenzt wird, ist etwa 3 km lang. Bei einer durchschnittlichen Breite des 
Strandes von etwa 35 m ergibt sich eine nutzbare Strandfläche von 105.000 m². 
Der Strand wird bereits intensiv genutzt. Ein Ausweichen auf weniger intensiv 
genutzte Abschnitte ist durch die Absperrung zum Naturschutzgebiet 
„Tarnewitzer Huk“ nicht möglich. Mit attraktiven Angeboten abseits des 
Strandbereiches soll die hohe Frequentierung des Strandes besonders in der 
Hauptsaison gemindert werden.  
 
Die umfangreichen attraktiven Angebote (Sport/ Wellness) des geplanten Hotels 
werden dazu beitragen, dass sich die Hotelgäste häufig innerhalb des Hotels 
aufhalten. Auswirkungen auf die Umgebung, besonders was die Strandnutzung 
betrifft, werden somit weiter reduziert. 
Das Baden findet hauptsächlich im Bereich der Absperrung (Bojen) in Ufernähe 
statt. Eine weiter in die See hinausgehende Nutzung durch Badegäste erfolgt 
nicht. 
 
Fazit 
Eine erhebliche Intensivierung der bestehenden akustischen und visuellen 
Wirkungen ist bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Es besteht keine 
maßgebliche Betroffenheit für die Brut- und Rastvogelarten des Europäischen 
Vogelschutzgebietes. Eine maßgebliche, nachhaltige Wirkung durch die 
betriebsbedingten Wirkfaktoren kann ausgeschlossen werden. 

10.2 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 
Wie unter Punkt 8.4 dargestellt, sind im detailliert untersuchten Bereich Habitate 
der Brutvogelarten Mittelsäger und Zwergseeschwalbe sowie der Rastvogelarten 
Ohrentaucher, Reiherente, Bergente, Eiderente, Schellente, Blässhuhn, 
Säbelschnäbler und Pfuhlschnepfe, und potentiell betroffen. 
Davon weist nur die Pfuhlschnepfe einen derzeit ungünstigen Erhaltungszustand 
auf, welcher durch Beeinträchtigungen durch den Menschen hervorgerufen wird 
Da sich die Gästezahl in Boltenhagen insgesamt nur sehr geringfügig durch die 
Umsetzung des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr. 18 erhöhen wird, ist 
keine erhebliche Beeinträchtigung, die zu einer Verschlechterung des günstigen 
Erhaltungszustandes anderer Habitate von Brut- und Rastvogelarten führen 
könnte, zu erwarten. 
 
Nachfolgend werden nur potentielle Auswirkungen auf das Habitat der 
Pfuhlschnepfe dargestellt. Die Pfuhlschnepfe ist als Rastvogel in dem Gebiet 
vorkommend und hält sich somit auf dem Weg in die Winterquartiere bzw. zurück 
in die Brutgebiete in Norddeutschland auf. Sie halten sich dort vor allem in den 
Monaten von Juli bis Oktober und von Ende März bis Mitte Mai auf. 
Die Rastzeiten fallen nur teilweise in die Hauptbadesaison von Juni bis 
August/September und erstrecken sich vor allem in die Herbst- und 
Frühlingsmonate, in denen die Nutzung des Strandes erheblich geringer ist. 
Der Anstieg der Besucherzahlen in dieser Zeit kann als geringfügig und 
unerheblich gewertet werden. Darüber hinaus liegt das Habitat im Osten des 
Strandes und reicht nur zu einem geringen Anteil in den detailliert betrachteten 
Bereich hinein. Der Großteil der Fläche liegt im abgesperrten Bereich der 
Tarnewitzer Huk und wird somit nicht direkt beeinträchtigt. Erhebliche 
Auswirkungen auf das Habitat der Pfuhlschnepfe sind somit nicht zu erwarten. 
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Die Umsetzung der Planungsziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 18 Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat keine direkten Auswirkungen auf 
das Natura 2000-Gebiet. Auswirkungen, z.B. durch Flächeninanspruchnahme, 
beziehen sich ausschließlich auf den Plangeltungsbereich. Auch ist nicht von 
deutlich erhöhten Lärmemissionen oder visuellen Reizen auszugehen, welche 
über das bestehende Maß hinausgehen.  
 
Es sind keine Einflüsse auf die Schutzgebiete mit der Umsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen zu erwarten. Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen umliegender Schutzgebiete und es sind keine maßgeblichen 
Gebietsbestandteile betroffen. Die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes 
können weiterhin uneingeschränkt umgesetzt werden. Bei Umsetzung des 
Vorhabens sind keine Schutzgebiete tangiert oder in ihrer Funktion 
beeinträchtigt, so dass vom Vorhaben kein negativer Einfluss zu erwarten ist. 

10.3 Beeinträchtigungen von Maßnahmen des Managementplans 
Für den Bereich des Europäischen Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und 
Salzhaff“ sind folgende Maßnahmen vorgesehen (s. Punkt 8.6, Abb. 8 und 
Erläuterungen). Diese beziehen sich auf den Erhalt störungsarmer naturnaher 
Küstenabschnitte (inkl. Sandbank, Windwatt, Strand und Begleitvegetation, 
Dünen, Kliff) und die Bejagung von Wasservögeln gemäß JagdZVO M-V und wird 
durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 18 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen nicht beeinflusst. 

10.4 Berücksichtigung kumulierender Wirkungen anderer Pläne und Projekte  
In der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen sind weitere Hotelprojekte 
vorgesehen. Der Strandbereich in der Gemeinde wird bereits intensiv genutzt 
und eine Ausdehnung auf weitere Strandbereiche ist aufgrund der Absperrung 
zum NSG „Tarnewitzer Huk“ nicht möglich. Die Strandfläche ist somit limitiert. 
Dies ändert sich auch dann nicht, wenn weitere Gästebetten in der Gemeinde 
realisiert werden. 
 
Mit der Umsetzung der Bebauungspläne Nr. 8 und Nr. 18 entstehen Ferienhotels 
mit attraktiven Angeboten für die Gäste auch zur Erholung auf dem Hotelgelände 
(Sport/ Wellness) als Alternative zum Strandaufenthalt. Mit der Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 wird das Wohnangebot der Gemeinde erweitert. 
Brachgefallene Flächen (ehemals Gemeindeverwaltung) werden zu 
Wohnbauflächen entwickelt und aktuell bebaut.  
 
Mit der Umsetzung des vorhabenbezogene Bebauungsplanes Nr.18 in 
Verbindung mit den Bebauungsplänen Nr. 8 (Strandhotel) und Nr. 19 
(Wohnbebauung) sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Zielarten und 
Erhaltungsziele des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Wismarbucht“ 
zu erwarten. Eine Inanspruchnahme von Flächen des Schutzgebietes erfolgt 
nicht. Ein Funktionsverlust von Habitaten der Zielarten des Schutzgebietes ist 
nicht zu erwarten. Auswirkungen durch verhältnismäßig geringe Zunahme der 
Gästezahlen sind vernachlässigbar.  
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Wie in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt, werden keine bau-, anlage- und 
betriebsbedingten erheblichen Auswirkungen bei Umsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen erwartet. 
 
Es könnten sich jedoch in Kumulation mit weiteren Plänen und Projekten in der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen erhebliche Auswirkungen ergeben, weshalb 
nachfolgend eine Betrachtung diesbezüglich durchgeführt wird. 
 
Innerhalb dieser FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wurde festgestellt, dass 
erhebliche Auswirkungen durch die Umsetzung der Ziele des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 nicht bewirkt werden. Unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Punkte ist auch in Kumulation mit weiteren 
Projekten keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des 
Europäischen Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ 
(DE 1934-401) zu erwarten. 

11. Zusammenfassung 

In dieser FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wurden die bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen auf die 
Erhaltungsziele des Europäischen Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht 
und Salzhaff“ (DE 1934-401) betrachtet. 
 
Der Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist etwa 
250 m vom Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ 
entfernt. Es ist eine Prüfung der Verträglichkeit des Planes mit den Schutz- und 
Erhaltungszielen des Europäischen Vogelschutzgebietes erforderlich. 
 
Relevante Beeinträchtigungen können durch Lärm-, Lichtimmissionen und 
optische Störreize sowie durch die Flächeninanspruchnahme entstehen. Sie 
werden in bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen unterschieden. 
 
Aufgrund der Entfernung des FFH-Gebietes zum Plangebiet sind keine bau- und 
anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten. 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. Die Zunahme 
der zu erwartenden Gästezahlen durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 18 wird als marginal eingeschätzt und führt zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des 
Schutzgebietes.  
 
In Kumulation mit anderen Plänen und Projekten sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Europäischen 
Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) zu 
erwarten. 
 
Insgesamt ist das Vorhaben als verträglich und vereinbar mit den Schutz- und 
Erhaltungszielen des Europäischen Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und 
Salzhaff“ (DE 1934-401) zu bewerten. 
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Erhebliche Beeinträchtigungen sind mit Sicherheit auszuschließen. Die 
baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Beeinträchtigungen 
liegen für die Brutvogelarten unter der Relevanzschwelle und sind nicht 
nachhaltig. 
 
Auf Grundlage der Natura 2000 Vorprüfung kann davon ausgegangen werden, 
dass sich durch die Umsetzung des Bauvorhabens keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf Natura 2000-Gebiete und deren Schutzzwecke und 
Erhaltungszielen ergeben werden.  
 
Insgesamt ist das Vorhaben als verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen 
des Europäischen Vogelschutzgebietes (VSG) „Wismarbucht und Salzhaff“ 
(DE 1934-401) zu bewerten. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung muss nicht 
durchgeführt werden. 
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13. Arbeitsvermerk 

Aufgestellt im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für den zentralen Teil des alten Sportplatzes 
„Hotel aja Resort Boltenhagen“ in Boltenhagen südlich der Ostseeallee. 
 
 
 
Im Auftrag  
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
vertreten durch Amt Klützer Winkel 
Schloßstraße 1 
23948 Klütz 
 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 – 0 
Telefax 03881 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
 

294 von 358 in Zusammenstellung



295 von 358 in Zusammenstellung



296 von 358 in Zusammenstellung



297 von 358 in Zusammenstellung



298 von 358 in Zusammenstellung



299 von 358 in Zusammenstellung



300 von 358 in Zusammenstellung



301 von 358 in Zusammenstellung



302 von 358 in Zusammenstellung



303 von 358 in Zusammenstellung



304 von 358 in Zusammenstellung



305 von 358 in Zusammenstellung



306 von 358 in Zusammenstellung



307 von 358 in Zusammenstellung



308 von 358 in Zusammenstellung



309 von 358 in Zusammenstellung



310 von 358 in Zusammenstellung



311 von 358 in Zusammenstellung



312 von 358 in Zusammenstellung



313 von 358 in Zusammenstellung



314 von 358 in Zusammenstellung



315 von 358 in Zusammenstellung



316 von 358 in Zusammenstellung



317 von 358 in Zusammenstellung



a-ja Resort Boltenhagen
SMAP

Architektur- und Generalplanung GmbH
Stand: 1. Juli 2025 Invalidenstraße 7, 10115 Berlin

+2,25m üNHN+14,11

+13,76

+21,24+21,24

+13,23

+13,73

+15,85

+6,74

+7,11

+7,11

+6,74

+13,73

+13,23

+5,95

+10,44

+4,65

+6,02

+7,135

N

G
rundstücksgrenze

G
rundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Dachaufsicht 1:500

318 von 358 in Zusammenstellung



319 von 358 in Zusammenstellung



320 von 358 in Zusammenstellung



321 von 358 in Zusammenstellung



322 von 358 in Zusammenstellung



323 von 358 in Zusammenstellung



324 von 358 in Zusammenstellung



325 von 358 in Zusammenstellung



326 von 358 in Zusammenstellung



327 von 358 in Zusammenstellung



328 von 358 in Zusammenstellung



329 von 358 in Zusammenstellung



330 von 358 in Zusammenstellung



331 von 358 in Zusammenstellung



332 von 358 in Zusammenstellung



a-ja Resort Boltenhagen

SMAP
Architektur- und Generalplanung GmbH

Stand: 2. Juli 2025 Invalidenstraße 7, 10115 Berlin

24,5 m224,5 m224,5 m2

24,5 m224,5 m224,5 m2

24,5 m237,5 m2

37,5 m2 37,5 m2 37,5 m2 37,5 m2

50,5 m2

50,5 m250,5 m2

50,5 m2 64,0 m2

A-

A-MA

A
-M
A

A
-M
A

666,70243,25243,25243,25243,25243,25248,485244,995246,70662,59

6645,05662,59

48,96

66
7,

52
5

24
1,

55
24

7,
52

5
6650

7,
80

5
1,

79
7,

80
5

50

18
,4

0

666,70244,995244,995244,995244,995243,25243,25243,25246,70662,595

6645,05662,595

48,965

66
7,

52
5

24
1,

55
24

7,
52

5
66

66
17

,0
8

66

18
,4

0

TH

NA

N

1.OG
Mitarbeiterwohnen
1:200

333 von 358 in Zusammenstellung



a-ja Resort Boltenhagen

SMAP
Architektur- und Generalplanung GmbH

Stand: 2. Juli 2025 Invalidenstraße 7, 10115 Berlin

37,5 m2 37,5 m2 37,5 m2 37,5 m2

50,5 m2

50,5 m250,5 m2

50,5 m2 24,5 m224,5 m224,5 m2 24,5 m224,5 m237,5 m2 37,5 m2

24,5 m224,5 m224,5 m2

A-

A-MA

A
-M
A

A
-M
A

666,70243,25243,25243,25243,25243,25243,25244,995244,995246,70662,59

6645,05662,59

48,96

66
7,

52
5

24
1,

55
24

7,
52

5
6666

7,
64

5
1,

79
7,

64
5

66

18
,4

0

666,70244,995244,995244,995244,995243,25243,25243,25246,70662,595

6645,05662,595

48,965

66
7,

52
5

24
1,

55
24

7,
52

5
66 66

17
,0

8
66

18
,4

0

TH

NA

2.OG
Mitarbeiterwohnen
1:200

N

334 von 358 in Zusammenstellung



335 von 358 in Zusammenstellung



336 von 358 in Zusammenstellung



337 von 358 in Zusammenstellung



338 von 358 in Zusammenstellung



339 von 358 in Zusammenstellung



340 von 358 in Zusammenstellung



a-ja Resort Boltenhagen

SMAP
Architektur- und Generalplanung GmbH

Stand: 2. Juli 2025 Invalidenstraße 7, 10115 Berlin

+16,955

+21,245

+5,95

+0,00

+5,95

+1,60

+4,50

+7,56

+10,62

+13,76
+14,11

2,
45

45
2,

39
59

2,
47

62
2,

79
12

63

2,
90

2,
98

3,
09

2,
91

63

12
,5

1 +7,56

35
5

2,
65

10
1,

30
5

4,
41

2,
75

2,
75

1,
30

3,
10

5

6,
80

3,
10

5

9,
90

5

+1,55+1,55 +1,51

^ 0,00m NHN
^ natürliches Gelände

Re
fe

re
nz

hö
he

 H
ot

el

1.OG

2.OG

3.OG

+1,90

+4,65

+3,27

+0,515

+6,02

+10,44

+7,315

EG EG

UG

1.OG

2.OG

3.OG

Systemschnitt Parkpalette und Mitarbeiterwohnen
1:200

341 von 358 in Zusammenstellung



342 von 358 in Zusammenstellung



343 von 358 in Zusammenstellung



344 von 358 in Zusammenstellung



345 von 358 in Zusammenstellung



346 von 358 in Zusammenstellung



347 von 358 in Zusammenstellung



348 von 358 in Zusammenstellung



349 von 358 in Zusammenstellung



350 von 358 in Zusammenstellung



351 von 358 in Zusammenstellung



352 von 358 in Zusammenstellung



353 von 358 in Zusammenstellung



354 von 358 in Zusammenstellung



355 von 358 in Zusammenstellung



356 von 358 in Zusammenstellung



357 von 358 in Zusammenstellung



358 von 358 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 1-2025-07-04_Boltenhagen_B18_BV_Entwurf_Plan_Groß_1
	Anlage  2 2.)-2025-07-04-Bolte-VB18-TeilB-Text_BV-Entwurf_BA
	Anlage  3 3-V+E-Plan-250702_BLT_Lageplan_ohne _Freianlagen
	Anlage  4 5-Schalltechnische Untersuchung-040P8_Pa_Hotel Boltenhagen_2025-07-04_nö
	Anlage  5 6-Verkehrstechnisches-Gutachten.pdf
	Anlage  6 7.1-Begründung_Vorentwurf.pdf
	Anlage  7 7.2-Planzeichnung-Teil A_Vorentwurf.pdf n
	Anlage  8 7.3-Text-Teil B_Vorentwurf.pdf
	Anlage  9 7.4-Umweltbericht_Vorentwurf.pdf
	Anlage 10 8.1-25-07-02_Bericht Vorplanung Freianlagen
	Anlage 11 8.2-2327_V-LA-001-0500-L_Freianlagenplan
	Anlage 12 8.3AJA_Anlage 2_Entwässerungskonzept (Stand 24.06.2025)
	Anlage 13 8.4-25-07-03_aja-Resort_Übersicht Versickerungsanlagen
	Anlage 14 9.1-2025-05-27-Boltenhagen-B18_GGB-VorPr_2
	Anlage 15 9.2-2025-05-27-Boltenhagen-B18-VSG-VorPr_2
	Anlage 16 10-Artenschutzrechtlicher-Fachbeitrag.pdf
	Anlage 18 12.1 250702_BLT_Lageplan_ohne _Freianlagen
	Anlage 19 12.2 250702_BLT_Hoehenvergleich
	Anlage 20 12.3 250702_BLT_Dachaufsicht
	Anlage 21 12.4 250702_BLT_Ansicht_A
	Anlage 22 12.5 250702_BLT_Ansicht_B
	Anlage 23 12.6 250702_BLT_Ansicht_C
	Anlage 24 12.7 250702_BLT_Ansicht_D
	Anlage 25 12.8 250702_BLT_Ansicht_E
	Anlage 26 12.9 250702_BLT_Ansicht_F
	Anlage 27 12.10 Flächenlayouts
	Anlage 28 12.11 250702_BLT_Anichten_MA-Wohnen
	Anlage 29 12.12 250702_BLT_00_EG_MA-Wohnen
	Anlage 30 12.13 250702_BLT_01_OG_MA-Wohnen
	Anlage 31 12.14 250702_BLT_02_OG_MA-Wohnen
	Anlage 32 12.15 250702_BLT_03_OG_MA-Wohnen
	Anlage 33 12.16 250702_BLT_Ansichten_PP
	Anlage 34 12.17 250702_BLT_00_EG_PP
	Anlage 35 12.18 250702_BLT_01_OG_PP
	Anlage 36 12.19 250702_BLT_02_OG_PP
	Anlage 37 12.20 250702_BLT_Schnitt_Hotel
	Anlage 38 12.21 250704_BLT_Schnitt_PP_MA
	Anlage 39 13 d2025-07-02zuAbwVorentw_VB18_Boltenhagen_Fachbericht_HW_HSh_5_FINAL-schwarz n

